
ISBN: 978-3-940344-62-5

Christine Langenfeld, Irene Schneider (Hg.)

Recht und Religion in Europa
Zeitgenössische Konflikte  

und historische Perspektiven

Ch
ris

tin
e 

La
ng

en
fe

ld
, I

re
ne

 S
ch

ne
id

er
 (H

g.
)  

  R
ec

ht
 u

nd
 R

el
ig

io
n 

in
 E

ur
op

a

Universitätsverlag GöttingenUniversitätsverlag Göttingen

Welche Korrelationen bestehen zwischen Recht und Religion? Dieser Be-
ziehung in ausgewählten Zeiten und Regionen (alter Orient/Antike, mo-

dernes Europa, Islamische Welt) nachzuspüren, hat sich dieser Band zum Ziel 
gesetzt. Als konkreten thematischen Bezugspunkt haben die Herausgeber 
jene spannungsreiche Beziehung gewählt, die zwischen dem Recht als gött-
licher Satzung und dem Recht als menschlicher Ordnung bestehen kann. Ak-
tueller Anlass, sich dieser Frage näher zu widmen, ist die Wahrnehmung eines 
Wiedererstarkens des Religiösen – sowohl hinsichtlich der traditionell in den 
westlichen Staaten verankerten als auch der von Minderheiten praktizierten 
Religionen, namentlich des Islam. Diese Entwicklung stellt das etablierte Ver-
hältnis von Recht und Religion auch in der westlichen Welt in Frage und zwingt 
zu einer Veränderung bzw. Anpassung des Selbstkonzepts westlicher Gesell-
schaften. Letzteres war bis dahin von der Vorstellung geprägt, dass sich Mo-
dernisierung vor allen Dingen in einer weiteren Konsolidierung von Säkularität 
und Neutralität sowie einer zunehmenden Entsakralisierung manifestiert. In 
einer epochenübergreifenden Betrachtung, die die Wissenschaften vom Alten 
Orient, von der griechisch-römischen Antike, der Theologie, vom Recht sowie 
die Islamwissenschaft einbezieht, soll das Verhältnis von Recht und Religion 
näher betrachtet und die angeführte These in einen größeren Kontext gestellt 
werden. 
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Vorwort  

Zielsetzung der Tagung „Recht und Religion in Europa – zeitgenössische Konflik-
te und historische Perspektiven“, die vom 24.-26. Oktober an der Universität Göt-
tingen stattfand und deren Beiträge in diesem Band dokumentiert sind, war es, die 
Korrelation zwischen Religion und Recht in ausgewählten Zeiten und Regionen 
(Alter Orient/Antike, modernes Europa, Islamische Welt) näher zu beleuchten. 
Als konkreten thematischen Bezugspunkt haben die Veranstalter, Kolleginnen und 
Kollegen unterschiedlicher Fakultäten der Georg-August-Universität Göttingen, 
Reinhard Feldmeier, Brigitte Groneberg, Reinhard Gregor Kratz, Peter Alois 
Kuhlmann, Christine Langenfeld, Christoph Möllers, Heinz-Günter Nesselrath 
und Irene Schneider, jene spannungsreiche Beziehung gewählt, die zwischen dem 
Recht als göttlicher Satzung einerseits und dem Recht als menschlicher Ordnung 
bestehen kann. Aktueller Anlass, sich dieser Frage näher zu widmen, war die 
Wahrnehmung eines Wiedererstarkens des Religiösen – sowohl hinsichtlich der 
traditionell in den westlichen Staaten verankerten als auch der von Minderheiten 
praktizierten Religionen, namentlich des Islam. Diese Entwicklung stellt das etab-
lierte Verhältnis von Recht und Religion gerade in der westlichen Welt in Frage 
und zwingt zu einer Veränderung bzw. Anpassung des Selbstkonzepts westlicher 
Gesellschaften. Letzteres war bis dahin von der Vorstellung geprägt, dass sich 
Modernisierung vor allen Dingen in einer weiteren Konsolidierung von Säkularität 
und Neutralität sowie einer zunehmenden Entsakralisierung manifestiert. In einer 
epochenübergreifenden Betrachtung, die die Wissenschaften vom Alten Orient, 
von der griechisch-römischen Antike, der Theologie, vom Recht sowie die Islam-
wissenschaft einbezieht, sollte das Verhältnis von Recht und Religion näher be-
trachtet und die angeführte These in einen größeren Kontext gestellt werden. Um 
alle genannten Disziplinen abzubilden, enthält der Tagungsband weitere Beiträge 
über den Kreis der auf der Tagung gehaltenen Referate hinaus. 



 IV Vorwort 

 

 

„Sokrates tut Unrecht, indem er nicht an die Götter glaubt, an die die Polis 
glaubt, sondern andere neue Gottheiten einführt…“: Heinz-Günther Nesselrath setzt 
sich in seinem Beitrag mit der Rolle religiöser Phänomene im politischen und ge-
sellschaftlichen Leben des Stadtstaates Athen auseinander. Zentral ist hierbei seine 
Feststellung, dass die politischen und rechtlichen Organe des Staates selbst über 
die Art und Bedeutung der religiösen Phänomene bestimmten, die in dem betref-
fenden Gemeinwesen eine Rolle spielen durften, mit der Folge, dass gegen Devia-
tionen in diesem Bereich mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln 
vorgegangen wurde. Robin Osborne widmet sich dem Verhältnis von Recht und 
Religion am Beispiel des Umgangs mit dem Tod im klassischen Athen. Zu diesem 
Zweck nimmt Osborne einen Vergleich zwischen dem Umgang mit dem Tod bzw. 
dem Mord/Totschlag in der griechischen Tragödie und in der Rechtsordnung vor, 
deren Zugriff und Bewertung in auffälliger Weise auseinander fielen. Während die 
griechische Tragödie dieser Epoche, die das Wirken des Göttlichen thematisierte, 
sich den eigentlichen Ängsten und Sorgen der Menschen verschrieb, blieb das 
Recht an dieser Stelle merkwürdig lückenhaft und realitätsfern. Nach Ansicht von 
Osborne liegt die Erklärung hierfür in der Funktionalisierung von Rechtsnormen als 
Ausdruck einer bestimmten Werthaltung, die von einer bestimmten gesellschaftli-
chen Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar gemacht werden sollte. 
Recht diente damit weniger der Regelung realer Bedürfnisse und Anliegen, sondern 
hatte eher symbolische Bedeutung.  

Gegenstand des Beitrages von Christa Frateantonio ist das Verhältnis von Recht, 
Religion und Staatlichkeit im Römischen Reich. Ihre ausgreifenden Ausführungen 
beleuchten die rechtliche Stellung der Juden, die rechtliche Situation der öffentli-
chen Kulte Roms sowie der nicht-römischen Kulte und schließlich das Verhältnis 
von Recht und Religion im Kontext der städtischen Christianisierung.  

 
Im zweiten Teil des Tagungsbandes wird das Verhältnis von Recht und Religi-

on in der Gegenwart aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Eingeleitet 
wird der Abschnitt durch einen verfassungstheoretischen und einen religionssozio-
logischen Beitrag. Was hält den Staat in seinem Innersten zusammen? Diese Frage 
ist es, der sich Uwe Volkmann in seinem Beitrag „Der Preis der Freiheit“ anzunä-
hern versucht. Ernst-Wolfgang Böckenförde hatte einst die berühmt gewordene 
Formel geprägt, dass der Staat von Voraussetzungen lebe, die er nicht selbst garan-
tieren könne. Diese Formel ging davon aus, dass diese Voraussetzungen gesichert 
seien, in erster Linie durch den christlichen Glauben. Letzterer sollte das Verbin-
dende sein, welches den freiheitlichen Staat trägt und erhält. Dieses Vertrauen in 
den Bestand dieser Voraussetzungen ist freilich heute dahin. Was tritt an die Stelle 
und wo soll das allen gemeinsame Fundament, das einigende Band herkommen 
unter den Bedingungen allseitiger Freiheit und stetig zunehmender, auch religiöser, 
Pluralität? Schlagworte wie `Leitkultur´ und `Patriotismus´ prägen die Diskussion 
über diese Fragen und belegten – so Volkmann eindringlich - allesamt nur, wie 
wenig davon noch vorhanden ist.  



Vorwort  V 
 

 

 

Kann die rechtssoziologische Analyse der Arrangements religiöser Pluralität 
normative Debatten befruchten, d.h. einen Beitrag leisten zum Gelingen von In-
tegrationsprozessen in multireligiösen Gesellschaften? Das kann sie durchaus, 
behauptet Matthias Koenig in seinem Beitrag „Kampf der Götter“? Religiöse Plurali-
tät und gesellschaftliche Integration“. Hierzu freilich müsse die Religionssoziologie 
die Grenzen der ihr bislang geläufigen Deutungsmuster von Religion und deren 
Verhältnis zum Staat erkennen, d.h. insbesondere das Theorem der funktionalen 
Differenzierung (danach sind religiöse Wertsphären in der Moderne von anderen 
gesellschaftlichen Ordnungen, insbesondere von Recht und Politik getrennt) relati-
vieren und Wege für ein Forschungsprogramm ebnen, das institutionelle Arrange-
ments von Recht, Politik und Religion in kulturvergleichender Perspektive unter-
sucht. 

Die „protestantischen Schwierigkeiten mit dem Recht“ werden von Wolfgang 
Schobert beleuchtet. Die „Rechtsfremdheit des Protestantismus“ könne in ein posi-
tives Verhältnis zum Recht gewendet werden, wenn man das Dilemma, Recht und 
Ethik gegeneinander zu setzen, auflöse. Wenn Christen auf eine Gestaltung der 
Rechtsordnung in Entsprechung zum Willen Gottes hinwirken wollen, so könne 
dies eben nicht heißen, dass die Rechtsordnung mit den Lebensformen der Chris-
ten identisch sein müsste oder sollte. Die Selbständigkeit des Rechts sei vielmehr 
wahrzunehmen in seiner Schutzfunktion für das Zusammenleben; an die Erfüllung 
dieser Funktion sei auch seine Legitimität gebunden.  

Irene Schneider versucht in ihrem Artikel den Weg des klassischen islamischen 
„heiligen“ Rechts, das ursprünglich auf der Basis des Monopols der Juristen zur 
Auslegung der Texte entstand (Stichwort: „Juristenrecht“), hin zu einem modernen 
öffentlichen Recht nachzuzeichnen. Dies untersucht sie auf der Ebene der Verfas-
sung ausgewählter Staaten, bezieht aber auch die Gesetzgebung mit ein und ver-
weist darüber hinaus auf die rechtsplurale Struktur islamischer Gesellschaften.  

Die unterschiedlichen Modelle des institutionellen Verhältnisses von Staat und 
Religion in ausgewählten europäischen Staaten stellt Christian Walter in seinem 
Thesenpapier vor. Hierbei zeigt sich einerseits die historische Pfadabhängigkeit der 
unterschiedlichen staatskirchenrechtlichen Konzeptionen. Die wachsende Bedeu-
tung der Religionsfreiheit sowie die Einwirkungen des internationalen Menschen-
rechtsschutzes führen aber gleichzeitig zu einer Angleichung der unterschiedlichen 
staatskirchenrechtlichen Systeme.  

Roland Pfefferkorn widmet sich einer aktuellen Thematik des französischen 
Staatskirchenrechts, dem Schulstatut in Elsass-Moselle. Das Schulstatut räumt den 
vier anerkannten Kulten (Katholische, evangelische und reformierte Kirche, jüdi-
sche Konfession) eine Reihe von Privilegien ein, darunter das Recht auf die Durch-
führung von konfessionellem Religionsunterricht in staatlichen Schulen. Schüler, 
die an diesem Unterricht nicht teilnehmen möchten, müssen um eine entsprechen-
de Befreiung ersuchen. Im Ausschluss der Angehörigen anderer Konfessionen von 
diesen Möglichkeiten sieht Pfefferkorn eine Diskriminierung, die dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung und der Laizität widerspricht.  
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Martin Riexinger zeigt auf, dass im indischen Raum die englische koloniale Ad-
ministration dem islamischen Recht vor allem in Personenstandsangelegenheiten 
einen Sonderstatus zugebilligt hat, v.a. um das konservative muslimische Gelehr-
tenestablishment zu gewinnen. Er wendet sich jedoch gegen u.a. vom Erzbischof 
von Canterbury unterstützte Forderungen nach der Einführung eines eigenen Per-
sonenstandsrechts der Muslime im heutigen Großbritannien. 

 
Das Tagungsprogramm wurde umrahmt von zwei Vorträgen bedeutender reli-

giöser Würdenträger, die zu Beginn des Tagungsbandes abgedruckt sind: Der 
EKD-Auslandsbischof em. Dr. h.c. Rolf Koppe eröffnete die Tagung mit Betrach-
tungen zum Verhältnis von Religion und Staat in Deutschland aus der Sicht der 
Kirchen. Koppe gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass sich das in Deutschland 
bestehende kooperative Modell des Verhältnisses von Staat und Kirchen, welches 
das positive Wirken der Religionen im öffentlichen Raum anerkenne, auch im 
Lichte der Herausforderung durch die religiöse Pluralisierung der Gesellschaft, 
namentlich durch die Einwanderung des Islam nach Deutschland, bewähren wer-
de.  

Bekir Alboğa, Imam und Vorsitzender des im Jahr 2007 gegründeten Koordi-
nierungsrates der Muslime in Deutschland, schilderte das Verhältnis von Religion 
und Staat in Deutschland aus der Sicht der muslimischen Religionsgemeinschaften. 
Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand die von Innenminister Dr. Wolfgang 
Schäuble im Jahre 2006 ins Leben gerufene Deutsche Islamkonferenz und die 
Erwartungen und Hoffnungen, die die muslimischen Verbände in den dort begon-
nenen Dialog zwischen Staat und Muslimen setzen. Bei allem Optimismus und der 
Zufriedenheit über bislang Erreichtes sei der Weg, so Alboğa, bis zu einer wirkli-
chen Gleichberechtigung der Muslime in Deutschland freilich noch weit.  

Am Ende dieses Vorworts bleibt nur noch all denen zu danken, die die Durch-
führung der Tagung in entscheidender Weise befördert haben. Wir danken in ers-
ter Linie der Thyssen-Stiftung, die die Tagung und die Veröffentlichung ihrer Er-
gebnisse großzügig finanziell unterstützt hat. Zu nennen sind auch die vielen hel-
fenden Hände, die während der Tagungspausen für das leibliche Wohl von Refe-
renten und Gästen gesorgt haben. Die Veranstalter sagen herzlichen Dank!  

 
Göttingen, im Mai 2008 
 
Christine Langenfeld    Irene Schneider 



 

Einleitung 

 
Christoph Möllers 

 
Ist es westlichen Gesellschaften und den für sie typischen Institutionen – wie de-
mokratischer Rechtstaatlichkeit, der Unterscheidung zwischen öffentlichen und 
privaten Angelegenheiten oder der Ausdifferenzierung unterschiedlicher Rationali-
täts- und Wertungssphären – jemals gelungen, das Verhältnis zwischen Recht und 
Religion eindeutig zu konsolidieren? Eine Zeitlang sah es so aus, als wäre dies der 
Fall – oder als stünde eine solche Konsolidierung zumindest in greifbarer Nähe, 
am Endpunkt einer notwendig anmutenden Entwicklung: In der kurzen Spanne 
zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende des Kalten Krieges 
setzten sich gerade in Europa Vorstellungen von Säkularität und Neutralität staatli-
cher Rechtsordnungen durch, die eine solche Entwicklung nicht nur als spezifi-
schen Weg, sondern als universales Modernisierungsphänomen deuteten. Die Fä-
higkeit europäischer Gesellschaften, der Religion nicht zuletzt mit den Mitteln des 
staatlichen Rechts einen eindeutigen Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, wurde 
selten in Zweifel gezogen, zumindest aber schien ein eindeutiger Trend erkennbar. 
Freilich hätte man schon vor 1989 zur Kenntnis nehmen können, dass eine solche 
These in dieser Allgemeinheit noch nicht einmal für Kontinentaleuropa zutrifft: 
Bereits der Vergleich zwischen Deutschland, dessen verfassungsgebender Parla-
mentarischer Rat 1949 noch die Frage diskutierte, ob ein Kreuz in die neue Bun-
desflagge gehöre, und Frankreich zeigte einen ganz unterschiedlichen Zugang zur 
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öffentlichen Rolle von Religion.1 Viele andere westliche Rechtsordnungen haben 
sich auf eine vollständige Privatisierung von Religion niemals wirklich eingelassen,2 
in den Vereinigten Staaten schließlich ist der Platz von Religion bereits in den Dis-
kussionen der Founding Fathers hoch umstritten geblieben, und dies hat sich bis 
heute nicht geändert: Die Bedeutung der verfassungsrechtlichen Garantie der Free 
Establishment of Religion für Religionen im öffentlichen Raum bleibt nach wie 
vor ungeklärt.3

Spätestens seit 1989 hat sich der verbreitete Eindruck eines definierten Ver-
hältnisses zwischen Recht und Religion langsam verflüchtigt. Dabei bewegte sich 
der Wahrnehmungswandel aus der Perspektive westlicher Gesellschaften gewis-
sermaßen von außen nach innen: Schon relativ bald wurde deutlich, dass der zu 
Ende gegangene politische Konflikt zwischen Ost und West, zwischen Kommu-
nismus und Kapitalismus, von einer deutlich komplexeren globalen Konfliktstruk-
tur abgelöst wurde, in der sich identitätspolitische, damit aber auch religiöse Fragen 
mit außenpolitischen Konflikten in einer Art und Weise verbanden, die die Unter-
scheidbarkeit zwischen Politik und Religion selbst immer wieder in Frage zu stellen 
schien.4 Diese Beobachtung ließ sich freilich noch als eine Art externes Problem 
einordnen, das die Selbstbeschreibung westlicher Gesellschaften nicht berühren 
musste. Doch schon bald wurde aus einem äußeren ein inneres Problem, sei es 
wegen der gewandelten Wahrnehmung muslimischer Minderheiten, sei es wegen 
einer Neubewertung der öffentlichen Rolle, auch der „eigenen“ tradierten Religi-
onsbestände.  

Für die wissenschaftliche Beschreibung waren die Entwicklungen zunächst als 
Aufforderung zu verstehen, noch einmal genauer hinzuschauen und insbesondere 
das Verhältnis zwischen Recht und Religion aus einem zu engen begrifflichen Kor-
sett zu befreien. Die jedenfalls in Deutschland mit erstaunlicher Regelmäßigkeit 
zitierte Feststellung, der „moderne Staat“ sei Resultat „der Säkularisierung“5, ist 
nur das bekannteste Beispiel einer solchen zu einfachen Beschreibung: Die Unge-
wissheiten des Säkularisierungsbegriffs6, die Frage, welche nationale Geschichte 
sich eigentlich dem Typus des „modernen Staats“ fügt7 (die französische auch 
noch nach der Aufhebung des Edikts von Nantes?) und viele andere historische 
Ungereimtheiten dieser Rekonstruktion blieben und bleiben unterbelichtet. 

                                                      
1 C. Walter, Religionsverfassungsrecht, 2005. 
2 J. Casanova, Public Religion in the Modern World, 1994. 
3 Vgl. zur schwer überschaubaren Rechtslage nur: K. Greenanwalt, Religion and the Constitution, 
2006.  
4 Zuerst, wenn auch mit einer sehr problematischen Reifizierung des Zivilisationsbegriffs bemerkt bei 
S. Huntington, The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs 72, 1993, S. 22. 
5 E.-W. Böckenförde, Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine Prob-
leme im 21. Jahrhundert, 2007. 
6 H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, 3. Aufl., 1985.  
7 C. Möllers, Staat als Argument, 2000, Kap. 8. 
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Konzeptionen wie Säkularität, Neutralität oder Ausdifferenzierung sind dem-
nach neu zu überprüfen. Dabei kann es nicht darum gehen, auf solche verallge-
meinernden Beschreibungen von Modernisierung völlig zu verzichten, auch die 
Diagnose der Säkularisierung ist weniger aufzugeben8 als zu verfeinern.9 Es geht 
also darum, solchen Konzepten etwas von ihrer gewohnten Eindimensionalität zu 
nehmen und einen wacheren Sinn für nichtlineare Entwicklungen, Ungleichzeitig-
keiten und lokale Besonderheiten innerhalb der Entwicklung des Verhältnisses 
zwischen Recht und Religion zu bekommen – auch um die Vieldeutigkeiten und 
Unschärfen der gewählten Begrifflichkeiten stärker hervortreten zu lassen. Exem-
plarisch: Dass das Konzept der Säkularisierung sowohl für eine Zurückdrängung 
religiöser Praktiken aus dem öffentlichen Raum als auch für eine Intensivierung 
dieser Praktiken steht, ist lange bekannt. Dass die Garantie der Religionsfreiheit 
nicht nur als ein individuelles Minderheitenrecht funktioniert, sondern auch als 
eine objektive Garantie institutioneller Kooperation zwischen dem Staat und be-
stimmten Mehrheitsreligionen, ist zumindest dem Beobachter des deutschen Ver-
fassungsrechts nichts Neues.10 Dass die Zumutung an Religion, als gesellschaftli-
cher Integrationsfaktor für Gesellschaften zu dienen, in Widerspruch zur Beobach-
tung steht, dass Religionen äußerst konfliktverstärkende Praktiken darstellen kön-
nen, wird uns deutlich. Die historische Erkenntnis schließlich, dass moderne 
Rechtsordnungen nicht einem beständigen Prozess der Ausdifferenzierung unter-
liegen, sondern über seit langem von Theologie, Philosophie und Politik verselb-
ständigte Argumentationstechniken verfügen, die aber immer wieder Schüben der 
Ent-Differenzierung unterliegen können, spricht gleichfalls gegen eine zu einfache 
historische Entwicklungslogik.11 All diese Einsichten verbieten es, die Beziehungen 
zwischen Recht und Religion unilinear zu beschreiben.  

Die Beiträge des vorliegenden Bandes verbindet das Anliegen, einen solchen 
offeneren Blick auf die Beziehungen zwischen Recht und Religion zu werfen, der 
sich von den genannten Kategorien nicht vorschnell beeindrucken lässt. Entspre-
chend kann es in den Beiträgen auch nicht darum gehen, Synthesen zu ziehen, 
sondern Stichproben zu nehmen, von denen zunächst einmal ungewiss ist und 
ungewiss sein soll, ob sie sich zu einem größeren Bild fügen werden.  
 

                                                      
8 P.L. Berger (Hrsg.), The Desecularization of the World, 1999. 
9 Vgl. dazu C. Taylor, The Secular Age, 2008 mit dem Vorschlag, den Begriff der Säkularisierung auf 
die gesellschaftliche Vorstellbarkeit von Unglauben zu beziehen. 
10 Vgl. nur S. Korioth, Grundzüge des Staatskirchenrechts, 2000. 
11 J. Rückert, Autonomie des Rechts in rechtshistorischer Perspektive, 1988. 

 



 

Das Verhältnis von Religion und Staat in 
Deutschland aus der Sicht der Kirchen 

Rolf Koppe 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Es ist eine große Ehre, gleich zu Beginn dieser Tagung einige Gedanken zum 
Verhältnis von Religion und Staat in Deutschland aus der Sicht der Kirchen 
vortragen zu dürfen. Sie sind nicht in erster Linie Frucht wissenschaftlicher Arbeit, 
sondern eigener praktischer Erfahrungen mit der deutschen Situation als 
Gemeindepfarrer, Pressesprecher der Evangelischen Kirche und zuletzt als 
Auslandsbischof – gerade auch im Vergleich mit anderen Ländern. 

1 Keine neue Staatsreligion 

Als einer, der 1941 geboren wurde und im letzten Jahr mit 65 Jahren pensioniert 
worden ist, habe ich mich immer wieder mit dem Nationalsozialismus und seinen 
Folgen auseinandersetzen müssen. Er hat sowohl im Westen als auch im Osten 
Deutschlands die Folie dafür abgegeben, was die Bundesrepublik Deutschland 
bzw. die Deutsche Demokratische Republik im Blick auf die Gestaltung des 
Verhältnisses von Staat und Religion nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wollten. 
Sowohl im westlichen als auch im östlichen Teil Deutschlands sollte auf keinen 
Fall eine neue Staatsreligion etabliert werden, die an die Stelle eines rassisch 
begründeten und zentralistisch organisierten neuheidnischen Germanentums hätte 
treten können.  
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Der Sozialismus in der DDR hatte schon deswegen nicht dieses Ziel, weil er 
vom Absterben der Religion durch die historische Entwicklung überzeugt war, die 
Kirchen ihres öffentlichen Wirkens weitgehend beraubte und den Atheismus 
massiv propagierte. Es gab keinen Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen, 
jedoch blieben die Theologischen Fakultäten an den Universitäten bestehen. 
Diakonische Einrichtungen, vor allem für Behinderte, wurden toleriert. In den 
zentralen Lebensabschnitten wie Geburt, Erwachsenwerden, Eheschließung und 
Tod versuchte der Staat, eigene Rituale an die Stelle der kirchlichen zu etablieren. 
Bei der „Jugendweihe“, also der Alternative zur Konfirmation, war es ihm 
weitgehend gelungen. Zwar gab es nicht den Versuch, eine Religion einzuführen, 
aber doch eine Antireligion als Staatsziel und damit einen neuen Monismus. Die 
Mitgliederzahl in den Kirchen ging von rund 90% der Bevölkerung in den 50er 
Jahren bis auf etwa 20% in den letzten 20 Jahren des Bestehens der DDR zurück. 

Die Bundesrepublik Deutschland gab sich ein Grundgesetz, in welchem ein 
kooperatives Verhältnis des Staates mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
im schulischen, diakonischen und sozialethischen Bereich verankert wurde. Der 
Staat erklärte sich als solcher für weltanschaulich neutral. Die einzelnen 
Bundesländer mit ihrer Kulturhoheit regelten ihre Beziehungen zu den 
evangelischen Landeskirchen durch Verträge nach dem Vorbild des Loccumer 
Vertrags von 1955 und erkannten das im Dritten Reich mit der römisch-
katholischen Kirche, d.h. mit dem Vatikan, abgeschlossene Konkordat in seiner 
Wirkung für die Diözesen an. Den Kirchen wie auch dem Zentralrat der Juden 
wurde die Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen Rechts zuerkannt. Die 
Kirchen sind damit in die Lage versetzt, ihre Angelegenheiten nach innen durch 
Kirchengesetze zu regeln. Es gibt die Möglichkeit, die Kirchensteuer gegen eine 
Aufwandsentschädigung von den staatlichen Finanzämtern einziehen zu lassen, 
ohne dass staatliche Stellen eine Kontrolle über deren Verwendung ausüben. Für 
kulturelle Zwecke wie den Erhalt von Baudenkmälern können Zuschüsse zum 
Beispiel bei der Denkmalspflege beantragt werden. Dasselbe gilt vor allem  für 
Kindergärten, Altenheime oder Krankenhäuser in der Trägerschaft der „freien 
Träger“, wozu die Kirchen neben anderen gehören. Nach dem 
Subsidiaritätsprinzip sollen sie Vorrang vor dem Staat als Träger solcher 
Einrichtungen haben. Diese Regelung ist eine Lehre aus dem Staatszentralismus 
der Vergangenheit. 

2 Religion in verschiedenen staatlichen Kontexten 

Es gab in den letzten hundert Jahren der deutschen Geschichte sehr verschiedene 
Modelle der Anpassung, des Widerstands und der Zusammenarbeit zwischen 
Religion und Staat. In den Schicksalsjahren 1918, 1933, 1945 und 1989 wurde der 
Stellenwert von Religion in ganz unterschiedlicher Weise definiert. In der 
Weimarer Reichsverfassung wurden den Kirchen erstaunlicherweise erhebliche 
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Wirkungsmöglichkeiten besonders in den Schulen eingeräumt, die dann im Dritten 
Reich wieder zurückgenommen wurden. Ziel der nationalsozialistischen 
Religionspolitik war es, ein so genanntes positives Christentum und schließlich ein 
rassisch begründetes neuheidnisches Germanentum an die Stelle von Christentum 
und Judentum zu setzen. Der Göttinger Systematiker Emanuel Hirsch, den ich als 
Student Anfang der 1960er Jahre noch kennen gelernt habe, war einer der 
theologischen Ideologen der „Deutschen Christen“, auf deren Betreiben ein 
Reichsbischof an die Spitze der Deutschen Evangelischen Kirche gesetzt wurde. 
Dagegen formierten sich die Anhänger der Bekennenden Kirche, deren 
bekannteste Theologen Karl Barth, Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer 
wurden. Es gab einen regelrechten Kirchenkampf, der auch nach dem Ende des 
Dritten Reiches kirchenpolitisch in der Frage von Nähe und Distanz der Kirche 
zum Staat bzw. zur Gesellschaft eine Rolle spielte. So unternahmen kleine Teile 
der evangelischen Kirche in der DDR den Versuch, mit der Formel „Kirche im 
Sozialismus“ eine Bestimmung des Verhältnisses zum Staat vorzunehmen, bei der 
allerdings offen blieb, ob sie als bloße Ortsbeschreibung oder auch als 
Bestimmung einer inhaltlichen Nähe zu verstehen war. Der Bund Evangelischer 
Kirchen in der DDR, der sich 1969 nach dem Bau der Mauer und der 
Unmöglichkeit einer gemeinsamen Kirchenleitung in Ost und West bildete, musste 
zwar mit dem Staatssekretariat für Kirchenfragen relevante Themen einschließlich 
der ökumenischen Außenkontakte besprechen, hat es aber vermieden, allzu enge 
Beziehungen einzugehen. 

In der Bundesrepublik haben von Anfang an die römisch-katholische Kirche 
und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) durch das Katholische Büro 
bzw. den Bevollmächtigten des Rates der EKD am Sitz der Bundesregierung in 
Bonn und ab 1999 in Berlin auf informelle Weise, aber sehr beachtet, ihre 
Kontakte zur Regierung, dem Parlament sowie zu den Parteien und Abgeordneten 
wahrgenommen. Die EKD hat sich besonders in der Form von Denkschriften in 
der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Im Jahr 1985 hat sie zum ersten Mal eine 
grundsätzliche Stellungnahme zur Demokratie abgegeben. In der Denkschrift mit 
dem Titel „Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie“ wird 
hervorgehoben, dass die Demokratie die beste Form ist, die unantastbare Würde 
der Person als Grundlage anzuerkennen und zu achten. Daraus folgt das Gebot 
politischer und sozialer Gerechtigkeit als Konsequenz der biblischen Lehre von 
der Gottebenbildlichkeit des Menschen als Geschöpf Gottes sowie der Gedanke 
der Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Zwar sei die Demokratie nicht per se 
eine „christliche Staatsform“, aber die positive Beziehung zum demokratischen 
Staat des Grundgesetzes sei mehr als äußerlicher Natur, weil sie mit den 
theologischen und ethischen Überzeugungen des christlichen Glaubens zu tun hat. 
In der Denkschrift, die den Untertitel „Der Staat des Grundgesetzes als Angebot 
und Aufgabe“ trägt, wird von der Demokratie als Herrschafts- und Lebensform 
gesprochen: „Ein demokratischer Staat braucht eine ihm entsprechende 
demokratische Gesellschaft, die sich Grundentscheidungen der Demokratie zu 
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eigen macht und aus ihnen lebt“.1 Eine Ethik der Rechtsbefolgung sei eine 
notwendige Konsequenz. Der ehemalige Bundesjustizminister und von 1985 bis 
2003 amtierende Präses der EKD-Synode, Jürgen Schmude, der damalige 
Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts und spätere Bundespräsident Roman 
Herzog sowie der ehemalige Bundesentwicklungsminister Erhard Eppler gehörten 
zu den Mitverfassern der Denkschrift, die der damalige Ratsvorsitzende der EKD, 
Landesbischof Eduard Lohse, der Öffentlichkeit vorstellte. 

3 Die lutherische Unterscheidung von den zwei Regimenten 
Gottes 

Die evangelische Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche ist geprägt durch 
Martin Luthers Unterscheidung zweier Regimente oder Regierweisen Gottes, 
nämlich durch das Reich zur Linken, in dem die Obrigkeit für Recht und Ordnung 
für alle zu sorgen hat, und dem Reich zur Rechten, in dem der Herr der Kirche, 
Jesus Christus, durch Wort und Sakrament seine Kirche regiert. Der Staat kann in 
Glaubensdingen keinen Gehorsam verlangen. Die Kirche hat sich weltlicher 
Machtmittel zur Durchsetzung der aus dem Glauben folgenden Konsequenzen zu 
enthalten und ist allein auf die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat 
angewiesen. Der „Zweireichelehre“ ist nach den bitteren Erfahrungen im Dritten 
Reich vorgeworfen worden, sie habe die Eigengesetzlichkeit des staatlichen 
Handelns kritiklos hingenommen und es so möglich gemacht, dass so viele 
Christen die Hitler-Diktatur unterstützt oder hingenommen hätten. 

Dem gegenüber muss aber festgehalten werden, dass die lutherische 
Unterscheidung der beiden Bereiche des Lebens keine absolute Trennung 
vornehmen, sondern die jeweilige Verantwortung vor Gott und den Menschen 
einschärfen will. Leitend ist dabei der Satz Jesu: „Gebt des Kaisers, was des Kaisers 
ist, und Gott, was Gottes ist“ (Matthäus 22, 22). Freilich hatte sich nach dem 
mittelalterlichen Kampf zwischen Papst und Kaiser um die weltliche Vorherrschaft 
auch in lutherischen oder reformierten Territorien erst allmählich die Einsicht 
durchgesetzt, dass es nicht nur theologisch, sondern auch politisch richtig ist, 
beides zu unterscheiden. Martin Luther hat in seiner Schrift „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“ eine Interpretation mit folgender Unterscheidung 
getroffen: „Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus. In 
Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe“.2

Erst nach den schrecklichen Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges ist es 
seit 1648 zum friedlichen Austrag konfessioneller Streitigkeiten gekommen. Dazu 
hat entscheidend die philosophische und politische Aufklärung um die Wende 

                                                      
1 Denkschrift S. 35. 
2 M. Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, Wittenberg 1520. 
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vom 18. zum 19. Jahrhundert beigetragen. Man wird feststellen können, dass die 
Entwicklungen in den Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten von 
Amerika sehr unterschiedlich verlaufen sind, was die Bedeutung der Religion in der 
Gesellschaft betrifft. Dabei wird man die französische und die deutsche sowie die 
englische Tradition auseinander halten müssen. Generell wird man sagen können, 
dass die kämpferische Frontstellung gegen die Religion und speziell gegen den 
römisch-katholischen Klerus wie in Frankreich nur in wenigen Ländern 
Nachahmung gefunden hat. Wohl aber ist die strikte Trennung von Staat und 
Kirche zum Beispiel in so verschiedenen Ländern wie den Vereinigten Staaten von 
Amerika, sehr früh in Mexiko und später in den sowjetisch beherrschten Staaten 
praktiziert worden. Die Türkei kennt zwar den Laizismus seit Atatürk, hat aber 
eine starke islamische Religionsbehörde bis heute beibehalten. 

4 Der Pluralismus als neue Herausforderung für die 
Religionen 

Nach der historischen Wende von 1989 ist der Pluralismus vollends zu einer 
Grundstruktur des demokratisch-freiheitlichen Gemeinwesens in Deutschland 
geworden. Dabei ist der religiös-konfessionelle Pluralismus nur ein Teilsegment 
bzw. ein Ausschnitt aus einem viel umfassenderen Prozess der Pluralisierung aller 
Daseinsbereiche. In der Diskussion um die „Postmoderne“ und neuerdings um 
den „Postsäkularismus“ wird eine grundlegende Option für die Vielfalt getroffen 
und Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit werden in ihrem Verständnis und 
ihrer Reichweite individualisiert. „Vernunft“ wird auf neue Weise als Einheit aus 
der Fülle der Verschiedenheiten gedacht. Der moderne Rechtsstaat ist eine 
Errungenschaft zivilisatorischer Vernunft. Deshalb muss immer wieder die 
gemeinsame Konsensbildung über die Grundlagen der Gesellschaft gesucht 
werden, z.B. wenn es um die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens an seinem 
Anfang oder seinem Ende, um die Menschenrechte oder die Mitverantwortung für 
das Humane geht. Als Jürgen Habermas in seiner Friedenspreisrede nach dem 11. 
September 2001 von „Gefühlen der Erniedrigung“ sprach, die aus einer 
„beschleunigten und radikal entwurzelnden Modernisierung“ und dem 
„Geisteswandel, der sich in der Trennung von Religion und Staat ausdrückt“, 
resultierten und er an „die unabgeschlossene Dialektik des eigenen, 
abendländischen Säkularisierungsprozesses“ erinnerte, prägte er das Wort von der 
„postsäkularen Gesellschaft“. Die damals kurz aufflammende Diskussion ebbte 
schnell wieder ab, erhielt aber durch die Reden von Papst Benedikt XVI. in 
Regensburg und seine Reise in die Türkei neue Nahrung. Der methodisch 
begründete Säkularimus sieht sich verstärkt theologisch begründeten Positionen 
gegenüber. Karl Kardinal Lehmann hat 1995 in einer Rede vor der katholischen 
Bischofskonferenz zum Pluralismus in der Kirche gesagt: „Das Aggiornamento der 
Kirche kann in substanzlose Gegenbewegungen zerfallen: in einen hohlen 
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Progressismus, der nicht mehr Salz der Erde ist, sondern sich konformistisch 
anpasst, und in einen bösartigen Konservatismus, der aus der Tradition keine 
verwandelnde Kraft mehr beziehen kann, um sich wirklich mit der Welt von heute 
schöpferisch auseinanderzusetzen. Alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, 
sind in der Gefahr, zwischen diesen Fronten zerrieben zu werden.“ 

Auf der Basis des Grundgesetzes hat sich in der Praxis eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Staat, Kirchen und Religionsgemeinschaften 
herausgebildet, die in ihren Grundstrukturen durch die Kooperation in der Schule, 
der Diakonie und der ethischen Wertebildung ihren Ausdruck findet. An vielen 
staatlichen Universitäten sind die Theologischen Fakultäten ein Teil der 
Universität. Der Leiter des Menschenrechtsinstituts in Berlin, Heiner Bielefeldt, hat 
die Förderung der Eigenständigkeit und der zivilgesellschaftlichen Rolle der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften seitens des Staates als „Prinzip der 
respektvollen Nicht-Identifikation“ charakterisiert. 

In der ökumenischen Bewegung, der ich mich seit 40 Jahren verbunden fühle, 
haben wir einen Weg gefunden, dass sich die Kirchen an die christliche Einheit 
annähern bei gleichzeitig bleibenden Unterschieden in der theologischen Reflexion 
und der Vielfalt von Lebensstilen. Wir nennen diesen Konsens zwischen den 
evangelischen Kirchen „Einheit in der Vielfalt“. Dieser Weg könnte auch für das 
Zusammenleben der Religionen und Kulturen wichtig werden, auch wenn ein 
Konsens in den Inhalten noch schwerer zu erreichen sein dürfte als zwischen den 
verschiedenen kirchlichen Traditionen. In der Debatte um die Bedeutung des 
Begriffs „Multikulturalität“ ist jedenfalls nicht mehr das Nebeneinander das 
Thema, sondern das Gemeinsame im Verschiedenen. So verstehe ich die 
gegenwärtige Bemühung nicht nur um die soziale, sondern auch um die religiöse 
Integration von Einwanderern verschiedenen Glaubens in unserer Gesellschaft. Es 
ist nicht mehr ohne Auswirkung auf andere, was eine Religion tut oder lässt. 
Angesichts einer um sich greifenden Skepsis gegenüber allen Religionen stehen 
Christentum, Judentum und Islam vor gemeinsamen Herausforderungen. 

5 Der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts als 
Beispiel 

Ich weiß nicht, wie man diese Besonderheit des deutschen Rechts in andere 
Sprachen übersetzen kann. Auf jeden Fall ist diese Rechtsfigur geeignet, sich 
tiefsinnige Gedanken über die Anerkennung einer Religionsgemeinschaft durch 
den Staat zu machen. Das Gütesiegel „KdÖR“ ist auf jeden Fall so erstrebenswert, 
dass es häufig hinter gewichtigen Namensbezeichnungen zu finden ist. In der 
neuen Handreichung des Rates der EKD vom November 2006, die durch eine 
Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Jürgen Schmude erarbeitet worden ist und 
den Titel „Klarheit und gute Nachbarschaft – Christen und Muslime in 
Deutschland“ trägt, gibt es auf Seite 79 einen Absatz zu diesem Thema, der den 
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Satz enthält: „… es liegt nicht im Interesse der Kirche, dass Muslimen und anderen 
Religionsgemeinschaften dieser Status versagt wird … Eine Mehrzahl sehr 
verschiedener religiöser und weltanschaulicher Gemeinschaften hat inzwischen die 
Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts erlangt“. Und weiter heißt es, 
dass kirchlicher Widerstand erst geboten wäre, „wenn die bewährte Institution 
dieser Körperschaft durch eine Veränderung der Verleihungsmaßstäbe  in ihrem 
Wert berührt würde“. Nach Artikel 140 des Grundgesetzes, das ist Art.137 Abs. 5 
der Weimarer Reichsverfasssung, müssen die Dauerhaftigkeit der Organisation und 
eine angemessene Mitgliederzahl gewährleistet sein. In der Handreichung der EKD  
heißt es:„Dabei kommt es, anders als bei Dialogen, auf reguläre und eindeutige 
Mitgliedschaften an; anderweitige Beziehungen zur Religionsgemeinschaft genügen 
nicht.“ Die mit dem Status verbundenen Rechte seien keine Privilegien, die 
Kirchen und andere Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
genießen, sondern Wirkungsmöglichkeiten, deren Gebrauch ebenso der ganzen 
Gesellschaft wie ihnen selbst zugute kommt. Auch seien keine kirchlichen oder 
kirchenähnliche Organisationsformen erforderlich, vielmehr „geht es um die 
angemessene rechtliche Ausstattung einer dem Gemeinwohl wie dem besonderen 
religiösen Auftrag dienlichen Einrichtung“. Bei der Verleihung des 
Körperschaftsstatus dürfe es keine, auch keine teilweise, religionsbedingte 
Befreiung von den zu beachtenden Erfordernissen geben. Auch wäre es der falsche 
Weg, Körperschaften minderen Rechts einzuführen, mit denen der 
Eignungsmangel eines Bewerbers um den Status überwunden werden soll. Ich 
hoffe, dass der Diskurs über diesen Spannungsbereich bald in Gang kommt. 

Die Handreichung der EKD möchte gute Nachbarschaft durch Klarheit 
schaffen. 

Ich kann mir als früherer Mitarbeiter im Kirchenamt der EKD und 
Mitverantwortlicher für die erste Handreichung über das Zusammenleben mit 
Muslimen vom Jahr 2000 sehr gut vorstellen, wie im letzten Herbst in der 
Schlussphase im Rat der EKD um Einzelheiten gerungen worden ist. Der 
Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Wolfgang Huber, spricht in seinem Vorwort 
von einer „Einladung zum Gespräch auch in den Bereichen unserer Gesellschaft, 
in denen dieses Gespräch noch nicht in Gang gekommen ist“. Und dazu gehört die 
Rolle der Religionen im säkularen Rechtsstaat. Klar wird das Interesse zur Sprache 
gebracht, „das öffentliche Ansehen und den Bestand des Körperschaftsstatus 
durch die strikte Gleichbehandlung aller Organisationen auf dem bewährten hohen 
Niveau“ für die Zukunft zu bewahren. Wer die Organisationen sind, um die es im 
Hintergrund geht und die den Status der Körperschaft des Öffentlichen Rechts zu 
verwässern drohen, wird im Abschnitt über das „Erscheinungsbild und politische 
Orientierungen“, wo es um eine Reihe muslimischer Organisationen und um 
Einzelverbände und Dachverbände geht, deutlicher. 

 Aus der ökumenischen Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, repräsentative 
Ergebnisse zu erzielen, wenn es keine legitimierten Verfahrensweisen gibt. So 
haben sich einzelne Landesregierungen damit beholfen, zum Zweck der 
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Einrichtung von Religionsunterricht gegründete Vereine als Gesprächspartner 
anzuerkennen. Das bleibt eine Notkonstruktion. Es geht aber auch nicht, dass mit 
dem Hinweis auf die schlecht oder mangelhaft organisierten Muslime gar keine 
Versuche mit dem Religionsunterricht in der Schule gemacht werden. 

Es ist der Handreichung der EKD als ganzer vorgeworfen worden, sie 
behandele die strittigen Themen wie das Tragen eines Kopftuches durch eine 
Lehrerin von zu festen Positionen her. Ich habe die Vorworte mit ihren 
Zielangaben so gelesen, dass die EKD gerade durch Klarheit zu einer guten 
Nachbarschaft beitragen möchte. Manchmal habe ich aber auch ein wenig Mitleid 
mit den Adressaten, weil sie antworten sollen, wo sie wahrscheinlich selbst auch 
Fragen haben. Man muss behutsam mit der Forderung nach einem europäischen 
Islam umgehen, wenn man mitbekommt, wie schwer der innerislamische 
Meinungsbildungsprozess über Kern und Schale der eigenen Religion verläuft. 
Vieles erinnert mich an die 1950er Jahre in den Kirchen, wo die Theonomie gegen 
die Autonomie der Menschenrechte gewendet wurde und die gleichwertige 
Stellung der Frau noch keineswegs Allgemeingut war. Ich weise bisweilen auch 
darauf hin, dass deutsche Auswanderer bzw. Einwanderer nach Lateinamerika zwei 
oder drei Generationen gebraucht haben, um die Sprache des Landes zu sprechen 
oder sich als Brasilianer zu fühlen. Und das, obwohl die Kultur nicht so fremd war, 
in die sie eingewandert waren.  

Die Pluralität und das Gemeinwohl in den USA ist anders gewachsen als die 
Anerkennung der verdeckten Einwanderung von Ausländern nach Deutschland. 
Die eigene Religion ermöglicht Halt in der Krise, erst später gibt es die 
Entdeckung des religiösen Nachbarn und die Bereitschaft, auch von anderen zu 
lernen. Ich bin auch gegen Parallelgesellschaften mit eigenen Schulen, 
Wohnbezirken bis hin zu Krankenhäusern. Aber was zur Stabilisierung z.B. der 
Evangelischen oder Katholiken in Ostdeutschland oder allgemein der jüdischen 
Gemeinschaft in Deutschland getan wird, muss auch den Muslimen gewährt 
werden. Die rechtlichen Möglichkeiten für Moscheebauten sind jedenfalls gegeben. 
Es kommt darauf an, sie mit Leben zu füllen und den islamisch Verantwortlichen 
von Seiten der Kommunen und der Zivilgesellschaft Hilfestellung zu geben.  

6 „Do ut des“ zwischen Deutschland und den 
Herkunftsländern von Einwanderern?  

Ich erinnere mich an eine Zeit, in der es unmöglich war, den Bau von Moscheen in 
Deutschland mit dem Bau oder der Renovierung von Kirchen beispielsweise in der 
Türkei zu vergleichen oder gedanklich zu verknüpfen. Das hat sich geändert. Ich 
habe Mitte der 1990er Jahre ein Erfolgserlebnis gehabt, als ich in einem Brief an 
den iranischen Präsidenten gefordert habe, unseren evangelischen Pastor, dessen 
Visum nicht verlängert werden sollte, mit dem Argument wieder nach Teheran 
einreisen zu lassen, dass es auch Imame im iranischen Zentrum in Hamburg gebe. 
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Der Appell hatte Erfolg und ich bin seitdem ein Vertreter interdependenter 
zivilgesellschaftlicher Einmischungen und für den Aufbau von interreligiösen 
internationalen Strukturen, wie es ansatzweise durch die Organisation „Religions 
for Peace“ geschieht, der ich angehöre. Wer den Dialog der Weltreligionen fordert, 
muss auch auf Global Governance im religiösen Bereich und nicht nur in der 
Wirtschaft Wert legen. Es ist zu wenig, wenn Politiker sich auf eine neue 
Zweireichelehre zurückziehen, wonach sie für die Menschenrechte eintreten und 
die Kirchen für die Religionsfreiheit. Nein, an der Religionsfreiheit entscheidet sich 
sehr oft, wie mit Minderheiten in einer Gesellschaft umgegangen wird. Ich freue 
mich sehr darüber, dass am heutigen Tag ein Interview mit dem Teheraner 
Professor Shabestari in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift „Ein 
säkularer Staat muss her“ erschienen ist. Ich habe ihn, der schon 1970 Leiter des 
Islamisch-Schiitischen Zentrums in Hamburg wurde, auch schon in Teheran 
besucht und mit ihm über die lutherische Zweiregimentenlehre diskutiert. Er ist 
ein Gelehrter, der zwischen dem Iran und Deutschland hin und her geht. Er 
kritisiert den Fundamentalismus der Herrschenden in den muslimischen Ländern 
und plädiert für eine neue Interpretation des Korans. Nach einer längeren Zeit des 
Schweigens meldet er sich jetzt wieder zu Wort. 

Während und nach dem Kosovokrieg im Jahr 1999 haben Vertreter der 
orthodoxen, römisch-katholischen und der protestantischen Kirchen sowie des 
Islam mit Juristen und Politikern aus Serbien und Deutschland und mit Hilfe der 
Konrad-Adenauer-Stiftung das deutsche und österreichische kooperative Modell in 
den öffentlichen Schulen vorgestellt. Wir konnten die Verantwortlichen davon 
überzeugen, dass es dem inneren Frieden dient, wenn keine orthodoxe 
Staatsreligion errichtet wird und der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit 
den Kirchen und Religionsgemeinschaften als eigenständiges, pädagogisch 
verantwortetes Unterrichtsfach gegeben wird. Der Unterricht ist inzwischen 
eingeführt. Bei den Lehrbüchern gibt es allerdings erhebliche Defizite. 

Es ist leider oft der Fall, dass Delegationen aus den osteuropäischen 
Transformationsländern im Westen Europas und besonders natürlich bei 
Besuchen in Frankreich oder auch bei der Europäischen Union in Brüssel gesagt 
wird, nur das laizistische Modell habe Zukunft. Ich bin ganz anderer Meinung, 
zumal es auch in Frankreich Stimmen gibt, das Gesetz über die strikte Trennung 
von Staat und Religion aus dem Jahr 1904 wenigstens zu modifizieren. Auf dem 
Petersburger Dialog zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft vor 10 Tagen in 
Wiesbaden ist zum ersten Mal eine Arbeitsgruppe Kirchen bzw. Religion 
eingerichtet worden, und ich habe von Vertretern der Russisch-Orthodoxen 
Kirche, die sonst für das byzantinische Modell der Sinfonie von Staat und Kirche 
eintreten, das Lob des deutschen kooperativen Modells gehört, das beinahe wie die 
Verwirklichung der Sinfonie klang. In Russland gibt es derzeit keine Mehrheit für 
den Religionsunterricht in der Schule. In Armenien wird eine ähnliche Diskussion 
geführt. 
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Es wird rückblickend den Ländern in der Europäischen Union, besonders von 
Vertretern der Orthodoxie, vorgeworfen, dass sie sich nicht genügend für einen 
Gottesbezug in der Präambel der europäischen Verfassung bzw. jetzt des 
Grundlagenvertrags eingesetzt hätten. Dann erinnere ich daran, dass der 
Vorsitzende des Verfassungsausschusses, Giscard d´Estaing, dem polnischen Papst 
Johannes Paul II. persönlich klargemacht hat, dass Frankreich nicht mitmachen 
kann und wird. Trotzdem wäre es gut gewesen, wenn etwa die Formulierung „ in 
Verantwortung vor Gott und den Menschen“ aus dem Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland allgemeine Zustimmung gefunden hätte. Es wäre 
aber ein grosser Erfolg für die Kirchen und Religionsgemeinschaften, wenn die 
vorgesehene Regelung des direkten Zugangs zur Europäischen Kommission 
endlich in Kraft gesetzt würde.  

Seit mehr als 20 Jahren sind die Kirchen in Brüssel durch ökumenische 
Zusammenschlüsse oder wie die EKD durch ein eigenes Büro vertreten und 
beobachten und beeinflussen besonders die Vorbereitung von Rahmengesetzen, 
die dann später in das nationale Recht umgesetzt werden und besonders die 
Sozialgesetzgebung und das heißt die Arbeit der Diakonie oder der Caritas 
beeinflussen. Es ist allgemeiner Konsens, dass die kulturellen Besonderheiten in 
den Mitgliedsländern nicht Gegenstand von Beschlüssen des Europäischen 
Parlaments oder der Europäischen Kommisssion sind. Aber bei 
Förderungsmaßnahmen wird es darauf ankommen, sich selbst zu melden, um 
nicht übergangen zu werden. Ich weise auf die Verflechtung auch der kirchlichen 
Arbeit mit Europa hin, weil bereits etwa 40 Prozent aller Gesetzgebung von dort 
beeinflusst wird. Nicht ohne Grund wird das Büro der EKD in Brüssel von einem 
Juristen bzw. seit einigen Jahren schon von einer Juristin geleitet. 

Von der Gesamtverantwortung her ist Brüssel dem Bevollmächtigten in Berlin 
unterstellt, um eine personelle und inhaltliche Verbindung herzustellen.  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen weiten Bogen geschlagen und 

hoffentlich dabei deutlich machen können, wie sehr mir das deutsche kooperative 
Modell am Herzen liegt. Vieles konnte nur angerissen werden, aber ich bin mir 
ziemlich sicher, dass auf dieser Tagung noch sehr vieles zur Sprache kommt. 
Vielen Dank. 
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Religion und Staat in Deutschland aus der Sicht der 

muslimischen Religionsgemeinschaften - 

Bestandsaufnahme und Perspektiven 

Bekir Alboğa1 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

ich möchte mich bei den Organisatorinnen dieses Symposiums, Frau Prof. Dr. 
Langenfeld und Frau Prof. Dr. Schneider, für Ihre freundliche Einladung herzlich 
bedanken und wünsche dieser Veranstaltung viel Erfolg. Ich bin sehr gerne Ihrer 
Einladung nach Göttingen gefolgt. Ich erinnere mich gerne an die Zeit, in der ich 
hier studierte und gleichzeitig für ziemlich lange Zeit bei der muslimischen Ge-
meinde gewirkt habe. Ich nehme in diesem Raum, einer Bibliothek voller Bücher, 
den Geruch der Wissenschaft wahr, und es überkommen mich nostalgische Emp-
findungen. Diese Veranstaltung findet in einer Zeit statt, die gekennzeichnet ist 
durch gute Entwicklungen in Bezug auf die Integration der muslimischen Religi-
onsgemeinschaften in das deutsche Verfassungssystem.  

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen also vorab sagen: Es tut sich in 
Deutschland endlich etwas, auch etwas Positives.  

                                                      
1 Islamwissenschaftlicher Dialog- und Integrationsbeauftragter der DITIB (offizielle Bezeichnung: 
Referatsleiter für interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit der DITIB, Türkisch-Islamische 
Union der Anstalt für Religion). Von Oktober 2007 bis April 2008 war Alboga Sprecher des Koordi-
nationsrates der Muslime in Deutschland. Er ist außerdem Mitglied des Nationalen Integrationsgip-
fels und der Deutschen Islamkonferenz. 
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Eigentlich finden parallel zueinander negative und positive Entwicklungen 
statt. Die für die Muslime, aber auch für die 15,3 Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund oder - wie man sie so schön nennt - mit einer Zuwanderungsge-
schichte wichtigen zwei Ereignisse sind der Nationale Integrationsgipfel und die 
Deutsche Islamkonferenz. Der Integrationsgipfel besteht unter persönlicher Regie 
der Bundeskanzlerin, Frau Staatsministerin Dr. Böhmer ist die zuständige Verant-
wortliche für die Organisation und Veranstaltung, wohingegen die Deutsche Is-
lamkonferenz vom Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble verantwortet und 
veranstaltet wird. Schließlich ist er der zuständige Bundesminister für die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften. Er ist also auch für uns, d.h. die muslimischen Ge-
meinden in Deutschland, zuständig, und wir freuen uns über seine Aussage im 
Bundestag, die sinngemäß lautet: „Der Islam ist ein Teil Deutschlands und Euro-
pas sowie ein Teil unserer Gegenwart und unserer Zukunft.“ 

Fast parallel zu den geschilderten Entwicklungen haben die vier muslimischen 
Dachorganisationen den Koordinationsrat der Muslime in Deutschland, den KRM, 
gegründet. Der KRM entstand aus einer Sitzung heraus, auf der die Verantwortli-
chen der muslimischen Spitzenorganisationen darüber berieten, wie man dafür 
sorgen könnte, dass die Muslime in Deutschland auf die unsäglichen Karikaturen 
über unseren Propheten Muhammed, Friede sei über ihn, aus Dänemark besonnen 
reagierten. Dabei entstand die Überzeugung, dass sich die Muslime in der Bundes-
republik Deutschland als einheitlicher Ansprech- und Gesprächspartner anbieten 
müssten, um z. B. endlich die Verhandlungen mit den Bundesländern über die 
Einführung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes in den 
öffentlichen Schulen aufnehmen zu können. Schließlich sind mehr als 800.000 
muslimische Schülerinnen und Schüler davon betroffen.   

 
Meine Damen und Herren, 

ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich als Dialog- und Integrationsbeauftragter der 
DITIB - Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V - an beiden Gip-
feln und ihren Steuerungs- und Arbeitsgruppen teilnehme. Ich glaube nicht, dass es 
sich um ein Projekt handelt, um die Muslime zu assimilieren, wenn der Bundesin-
nenminister von der Schaffung eines „Deutschen Islams“ spricht. Nach meiner 
Vermutung meint er damit die Integration des Islam und der Muslime in die deut-
sche Verfassungs- und Werteordnung des Grundgesetzes. 

Bevor ich diese Konferenz für Sie, meine Damen und Herren, aus meiner Per-
spektive kommentiere, um anschließend über Organisationsoptionen der muslimi-
schen Gemeinden in Deutschland zu sprechen und darüber, wie sie den Status 
einer Religionsgemeinschaft erreichen können, will ich hinsichtlich des Integrati-
onsgipfels einige Gedanken formulieren. Ich möchte der Bundesregierung für die 
Organisation dieses Integrationsgipfels zunächst danken. Sie zeigt damit, dass so-
wohl die Bundeskanzlerin persönlich als auch die Bundesregierung der Großen 
Koalition der Integration Bedeutung auf höchster Ebene beimessen.  

 Alboğa 
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Meine Gedanken und Überlegungen bezüglich einer erfolgreichen Integration 
in aller Kürze fasse ich nun kurz zusammen: Wir sind vor allem sehr besorgt über 
die Ergebnisse der Umfrage des Allensbach-Instituts vom Mai 2006. Danach 
wuchs die Ablehnung der Muslime seitens der Bevölkerung und die Angst vor dem 
Islam drastisch. Teilten vor zwei Jahren bereits 75 % der Befragten die Auffassung, 
der Islam sei von Fanatismus geprägt, sind es im Jahr 2007 schon 83 %. Ich wie-
derhole mich: Wir sind sehr besorgt über dieses Ergebnis, wonach die Islamopho-
bie innerhalb eines Jahres um 10 % gestiegen ist. Da wir jedoch in den Medien 
selten selbst zu Wort kommen, viel weniger als Islamkritikerinnen und Islamkriti-
ker, können wir die Gesellschaft mit unseren sachgemäßen Informationen demzu-
folge leider nicht genügend erreichen. Wir hoffen, dass diese Ungerechtigkeit am 
Ende des Integrationsgipfels und der Islamkonferenz behoben werden wird. 

Diese Entwicklung spiegelt die Realitäten in Deutschland nicht richtig wider. 
Nachdem die türkischstämmigen und andere muslimische Migrantinnen und Mi-
granten ab etwa 1980 feststellten, dass sie nicht mehr in ihre ehemalige Heimat 
zurückkehren würden, wurde ihnen bewusst, dass auf ihre Moscheen, Organisatio-
nen und Einrichtungen neue Aufgaben zukommen werden. Ihre Moscheen fun-
gierten etwa ab den 1990er Jahren als Wohlfahrts- und Migrantenorganisationen, 
die sich immer mehr und nachhaltig auch um die Integrationsarbeit kümmerten, 
was eigentlich nicht ihre primäre Aufgabe und ihr Arbeitsgebiet ist. Denn sie sind 
religiöse Institutionen. Außerdem wurden sie Orte der sozialen und kulturellen 
Aktivitäten. Dieses geschah entsprechend den Erwartungen und Bedürfnissen der 
Migrantinnen und Migranten, die Moscheen von primären Gebetsorten hin zu 
Zentren der Migranten- und Integrationsarbeit zu entwickelten. 

Eine Tatsache wurde bis heute meistens vernachlässigt, nämlich dass die Integ-
ration zwei Seiten hat. Die Verhaltens-, Arbeits- und Vorgehensweise aller Teile 
einer Gesellschaft sollte die Kultur des friedlichen Zusammenlebens fördern. Für 
den Islam und die Muslime sollte einfach ein Raum geschaffen werden, ohne Ge-
setze oder Grundsätze zu ändern. Bei der Eingliederung des Islam in Deutschland 
könnte DITIB eine führende Rolle spielen, wenn sie als Religionsgemeinschaft in 
Form der Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt wäre. Damit könnte 
DITIB, die die Integration in Deutschland fördert und sich loyal zur deutschen 
Verfassung verhält, Vorbild für andere muslimische Organisationen werden. Er-
lauben Sie mir bitte, ganz zügig nur einige wenige Zahlen und Fakten zu nennen, 
die die Eigenschaften der Moscheen als Integrationszentren verdeutlichen. Dabei 
beschränke ich mich auf stichwortartige Informationen von DITIB, der größten 
Zivilorganisation türkischstämmiger Migranten in Deutschland, die gleichzeitig mit 
mehr als 888 Moscheegemeinden deutschlandweit die Mehrheit der Muslime in 
Deutschland vertritt. In Zahlen ausgedrückt: allein im Zentrum für soziale Unter-
stützung der DITIB sind ca. 164.835 muslimische Familien Mitglied, dies ent-
spricht etwa 450.000 Personen, die meisten von ihnen sind türkischstämmig. Ten-
denz steigend. Nach einer bundesweiten Befragung der Stiftung des Zentrums für 
Türkeistudien in Essen sind 76,8 % der türkischstämmigen Muslime Mitglied bei 
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DITIB oder sie sind DITIB-Sympathisanten. Die Angebote werden jedoch nach 
eigenen Beobachtungen von weit mehr als 1,5 Millionen in Deutschland lebenden 
Muslimen genutzt. Auch sie sind mehrheitlich türkischstämmig.  

Die Funktion der Moscheen als Gebetshäuser ist sekundär geworden, primär 
sind sie je nach der Generation Versammlungs-, Begegnungs- und Integrations-
zentren der muslimischen Migranten. Dies verdeutlichen folgende Aktivitäten und 
Angebote:  

 
1. Sie bieten Alphabetisierungs-, Deutsch- und Integrationskurse, Hausauf-

gabenbetreuung sowie Erziehungs- und Bildungsarbeit an. Kulturelle und 
soziale Aktivitäten sowie Beratungskurse gehören ebenfalls dazu. Es gibt 
gemeinsame Kurse mit deutschen Ämtern zum Erwerb von beruflichen 
Qualifikationen und Fortbildungen, um die Mitglieder und Jugendlichen 
auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

Besondere Aufmerksamkeit widmen sie der Aufgabe, die deutschen Sprachkennt-
nisse ihrer Imame weiter zu fördern, zusammen mit der Botschaft der Bundesre-
publik Deutschland, der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie dem Goethe-Institut 
und dem Präsidium für Religionsangelegenheiten der Republik Türkei in Ankara. 

Von 1986 bis heute haben in unseren deutschlandweiten Mitgliedsgemeinden 
schätzungsweise rund 120.000 Migrantinnen und Migranten diese Kursangebote 
genutzt; allein in den Abteilungen für Bildung und Erziehung der DITIB-Zentrale 
in Köln nahmen 59.970 Menschen an diesen Kursen teil. Die Zahl steigt Jahr für 
Jahr.  

Im letzten Jahr förderte die DITIB 408 Studentinnen und Studenten an deut-
schen Hochschulen mit Stipendien, dieses Jahr sind es schon mehr als 500. 

Deutschland- und weltweit haben die Mitglieder bzw. Moscheebesucherinnen 
und Moscheebesucher der Gemeinden der DITIB als humanitäre Hilfen und als 
finanzielle Unterstützung bei Naturkatastrophen wie den Überschwemmungsfällen 
in Ostdeutschland Millionensummen geleistet.  

Moscheen entwickeln sich zu Zentren interkultureller Begegnung und interreli-
giösen Dialogs. Besonders zu erwähnen sind hier die Kooperationen mit den E-
vangelischen und Katholischen Kirchen sowie ihren theologischen Hochschulen, 
mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF), mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und dem 
Deutschen Evangelischen Kirchentag sowie dem Deutschen Katholikentag. 

 
2. Damit setzen wir die Reihe unserer Beiträge zu Integration, sozialer Ent-

spannung sowie Bewahrung und Förderung friedlicher Verhältnisse in 
Deutschland fort. Durch Verurteilung und Ablehnung des Terrorismus 
und Extremismus in unseren Predigten und Presseerklärungen und der 
Veranstaltung von Friedensgebeten und einer Demonstration mit bun-
desweiter Wirkung gegen den Terror fördern wir die Immunisierung der 
jungen Generation gegen Radikalismus und Extremismus und die Sensibi-
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lisierung für Demokratie und Liberalismus. Daher ist es kein Zufall, wenn 
in unseren Einrichtungen keine Ereignisse feststellbar sind, die den inne-
ren Frieden und die öffentliche Ruhe stören würden und als radikal oder 
kriminell bezeichnet werden könnten.  

 
3. Des Weiteren sind unsere Moscheen Zentren der Sozialtherapie. In ihnen 

finden Seelsorge, psychologische Beratung, ideelle Solidarität sowie ehren-
amtliches Engagement und soziale wie religiöse Begegnungen statt. 

 
4. Schwerpunkt Frauen- und Jugendarbeit:  

Wir ermutigen muslimische Jugendliche und Frauen, aktiv an der demokratischen 
Wahl der Vorstände der DITIB-Ortsvereine teilzunehmen, damit ihre Anzahl in 
der Vorstandsarbeit der Moscheen zunimmt und sie in der Demokratiearbeit ge-
schult werden. Wir verurteilen Zwangsverheiratung und Sippenmord (unsachge-
mäß Ehrenmord genannt) und setzen uns durch Aufklärungsinitiativen gegen ihre 
Praxis ein. Frau Kilicarslan sitzt im Bundesvorstand als Vorstandsmitglied und 
fördert tatkräftig die Stellung der Frau in den Ortsvereinen mit.  

 
Meine Damen und Herren, 

noch mehr Arbeit und Dienstleistungen bieten wir an unter dem Dach von DITIB 
sowie den weiteren Einrichtungen der Dachorganisationen, die mittlerweile im 
KRM vertreten sind, ähnlich wie die Kirchen in ihren Gotteshäusern und ihren 
karitativen Wohlfahrtsverbänden wie Diakonie und Caritas. Würdigung, Anerken-
nung, Förderung und Unterstützung dieser Arbeit würden unseren nachhaltigen 
Beiträgen zum friedlichen Zusammenleben und zur Integration auf dem Wege der 
Partizipation am sozialen Leben viel mehr Erfolg verleihen. Ich freue mich, dass 
„die Bundesregierung Integration zu einem Kernthema ihrer Politik bestimmt hat“ 
und erhoffe mir von dem Nationalen Integrationsgipfel konkrete Impulse und 
Botschaften, die zur Entspannung der Atmosphäre und Normalisierung der Ver-
hältnisse in Deutschland führen. Die eindeutige Definition von Integration, dass 
damit keine Assimilation gemeint ist, ist eine klare Botschaft an die Öffentlichkeit 
in ihrer Pluralität und Heterogenität.  

Es ist eine große Freude festzustellen, dass diese Hoffnung nicht ein Wunsch-
traum bleibt, weil bei der konzeptionellen Zusammenstellung des neuen Nationa-
len Integrationsplans alle diese Aspekte in Betracht gezogen wurden. Nun sind wir 
alle verpflichtet, diesen Plan in die Praxis umzusetzen. Vor allem sind jedoch die 
zuständigen Bundes- und Landesminister aufgefordert, für die Integration vor Ort 
zu sorgen.   
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Erlauben Sie mir nun, einige Bemerkungen zur Islamkonferenz, die in Hinblick 
auf die Überschrift meines Vortrags relevanter ist, zu machen2: 

Die Einrichtung des Nationalen Integrationsgipfels zusammen mit Migrante-
norganisationen und die Veranstaltung der Deutschen Islamkonferenz zusammen 
mit Vertreterinnen und Vertretern der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland 
werden zweifellos - diese Erkenntnis können wir mittlerweile alle teilen, so glaube 
ich - unser friedliches Zusammenleben und eine gesunde Integration nachhaltig 
prägen. 

Daher freue ich mich ebenfalls über die Einberufung der Deutschen Islamkon-
ferenz. Die im Koordinationsrat der Muslime vertretenen Organisationen der Mus-
lime unterstützen den dadurch angestoßenen Prozess gerne und arbeiten gerne in 
den Arbeitsgruppen und im Plenum der Islamkonferenz mit. 

Wir haben über manche Themenbereiche ziemlich lange und sehr kontrovers 
diskutiert. Über die Thesenformulierungen als Zwischenergebnisse gab es heiße 
Debatten. Im Rahmen der Zusammenfassung der Ergebnisse der letzten Runde 
der AG 1 (Deutsche Gesellschaftsordnung und Wertekonsens) beispielsweise 
standen die Formulierungen im Thesenpapier über die gesellschaftlichen Werte 
und die deutsche Werteordnung im Mittelpunkt unseres Gesprächs. 

Vor einigen Monaten haben die im KRM organisierten Muslime eine Klausur-
tagung veranstaltet, zu der wir alle muslimischen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, auch die so genannten nichtorganisierten Muslime und die „berühmten“ Is-
lamkritikerinnen der Islamkonferenz, eingeladen haben. Leider konnten die Islam-
kritikerinnen eigenen Aussagen nach aus „Termingründen“ unserer Einladung 
nicht folgen.  

Die Beteiligten der Klausurtagung des KRM waren sich darüber einig, dass wir 
die Chance, die die Islamkonferenz für uns als Teil der deutschen Gesellschaft 
bietet, nicht vertun dürfen. Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass wir gemein-
sam diese Konferenz zu einem Erfolg bringen müssen. Unsere Hoffnung stützt 
sich dabei auf die guten Erfahrungen und Fortschritte in den drei Arbeitsgruppen 
der Islamkonferenz.  

An dieser Stelle ist es mir ein wichtiges Anliegen zu betonen, dass das Stattfin-
den des 3. Plenums für eine erfolgreiche Fortsetzung der Deutschen Islamkonfe-
renz von großer Bedeutung war. Denn ab und zu waren wir als muslimische Mit-
glieder besorgt um das Gelingen der Konferenz insgesamt. Denn wir fürchteten, 
dass wir in der bisherigen Weise nur schwer vorankommen würden. Es wäre zu-
mindest nach dem zweiten Plenum an der Zeit gewesen, eine Evaluierung der 
Konferenz vorzunehmen, damit wir die Arbeit effizienter und ohne Frustrationen 
weiterführen können. Das Versprechen des Bundesinnenministers auf der Sitzung 
des zweiten Plenums dazu ist bislang noch nicht erfüllt worden. Nach unserer 

                                                      
2 Die Deutsche Islamkonferenz verfügt über drei Arbeitsgruppen. AG 1: Deutsche Gesellschaftsord-
nung und Wertekonsens; AG 2: Religionsfragen im deutschen Verfassungsverständnis; AG 3: Wirt-
schaft und Medien als Brücke. Daneben besteht noch ein Gesprächskreis: Sicherheit und Islamismus.  
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Ansicht wäre es richtig gewesen, aus dem bisherigen Verlauf der Konferenz und 
der Diskussion in den Arbeitsgruppen Schlüsse für die weitere Arbeit zu ziehen. 

So fällt auf, dass die Arbeitsgruppen in ihrer Effizienz sehr unterschiedlich 
sind – hier wäre nach den Gründen für den Fortschritt beziehungsweise die 
Schwierigkeiten zu fragen. Sie sind unserer Ansicht nach keineswegs nur inhaltlich 
begründet, sondern haben auch mit den unterschiedlichen Arbeitsweisen und Zu-
sammensetzungen der Arbeitsgruppen zu tun. 

Ein grundsätzliches Problem ist die extreme Polarisierung auf der so genann-
ten muslimischen Seite. Schwierig wird es z. B., wenn manche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die die Grundsatzprinzipien des Islam ablehnen (was ihr gutes 
Recht ist) zugleich für den Islam sprechen sollen bzw. sprechen wollen. Weder bei 
den christlichen noch den jüdischen Gemeinden könnte man sich vorstellen, dass 
private Personen, die Grundprinzipien dieser Religionen offenkundig ablehnen, 
noch im Namen dieser Religionen sprechen dürften. Natürlich gibt es Unterschie-
de unter den Muslimen, und wir verstehen den Ansatz der Konferenz, den Islam in 
seiner gesamten Bandbreite abzubilden, also auch nichtorganisierte Muslime ein-
zubinden. Aber zugleich gibt es unter denen, die sich zum Islam bekennen, doch 
auch Gemeinsamkeiten, und es wäre durchaus möglich, an gewissen Punkten zu 
einem Konsens unter den muslimischen Teilnehmern zu kommen, der für den 
Erfolg der Konferenz sehr wichtig wäre. Leider fördert die aktuelle Zusammenset-
zung der Islamkonferenz nicht, eine gemeinsame islamische Position zu erarbeiten, 
wenn in den eigenen Reihen Teilnehmer sind, die selbst die Einführung des islami-
schen Religionsunterrichts ablehnen. Für die Zukunft – damit meinen wir die Zeit 
nach Abschluss der laufenden Islamkonferenz – müssen wir gemeinsam überlegen, 
wie für den Dialog mit staatlichen Stellen selbstbestimmte Formen der muslimi-
schen Repräsentanz aussehen könnten, die für den Islam in Deutschland in seiner 
Bandbreite stehen – aber eben für den Islam.  

Meine Damen und Herren, verstehen Sie bitte mich nicht falsch: Diese Aussa-
ge von mir als ehemaliger Sprecher des KRM während des dritten Plenums der 
Islamkonferenz ist keine Absage an den Dialog mit Islamkritikern, vielmehr ist es 
ein Plädoyer für eine nachvollziehbare Struktur des Dialogs. 

Ein weiterer wichtiger Punkt für den Erfolg der Islamkonferenz wäre, dass 
kurzfristig eine Kontinuität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der „Regie-
rungsseite“ hergestellt wird, um eine sinnvollere und effektivere Nutzung der Zeit 
zu gewährleisten. Ein ungutes Gefühl haben wir auch, was die Auswahl der The-
men und Berichterstatter sowie der Organisation in den Arbeitsgruppen angeht. 

 Eigentlich sollten wir endlich festlegen, wohin die Islamkonferenz hinführen 
soll. Ich denke nach eineinhalb Jahren sind wir mittlerweile soweit, klare gemein-
same Ziele formulieren zu können. Denn ohne konkrete Ziele können keine ver-
bindlichen Zwischenergebnisse erzielt werden. Anderenfalls drohen Zwischener-
gebnisse eine Eigendynamik zu entfalten, die dann zu Ergebnissen führen, die 
nicht mehr im Sinne aller Beteiligten sind. Eine Evaluation der Islamkonferenz 
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sollte also die bisherigen Ergebnisse der Islamkonferenz und ihrer Arbeitsgruppen 
auch dahin gehend überprüfen.  

 
Meine Damen und Herren, 

uns bedrückt besonders, dass wir auf unsere konstruktiv gemeinten Vorschläge 
selten Resonanz finden. Wir merken, dass wir selbst in den Arbeitsgruppen der 
Islamkonferenz ständig aus einer Abwehrhaltung heraus argumentieren müssen, 
weil uns Dinge vorgeworfen werden, die wir gar nicht vertreten, und der Islam in 
einer Weise dargestellt wird, die unserem Glauben völlig widerspricht. In alltägli-
chen Situationen sind wir mittlerweile daran gewöhnt, aus der Defensive zu reagie-
ren. Aber ehrlich gesagt, bei der Islamkonferenz habe ich ein besseres Niveau er-
wartet, was wir auch immer wieder durchaus erleben. Die Abwehrhaltung aller-
dings führt zu einer apologetischen Argumentationsstruktur, bei der wir uns selbst 
sehr unwohl fühlen. Statt zu erklären, was wir wollen, müssen wir viel öfters erklä-
ren, was wir nicht wollen. Sicherlich hat das auch mit dem asymmetrischen Kräfte-
verhältnis an den Verhandlungstischen zu tun.  

Wenn es, wie Herr Dr. Schäuble im Parlament ausgeführt hatte, darum geht, 
dass Muslime ein gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft sind, dann muss es 
unser gemeinsames Ziel sein, auch darüber zu diskutieren, wie die Muslime in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ihren gleichberechtigten Platz finden – mit allen For-
derungen, die daraus erwachsen, und allen Rechten und Pflichten.  

 Bislang haben wir jedoch zu oft den Eindruck, dass es bei der Islamkonferenz 
nur um die „Absegnung“ von zum Teil bereits vorgefertigten Schriftstücken geht. 
In einigen dieser Auseinandersetzungen wird von den Muslimen ein Höchstmaß an 
Entgegenkommen und Flexibilität verlangt, während die „Regierungsseite“ auf 
ihren Formulierungen beharrt. Dann haben wir subjektiv das Gefühl, dass wir in 
vielen Bereichen bedrängt werden. 

 Nach der letzten Plenumssitzung haben wir angenommen, dass das Thema 
„deutsche Werteordnung“ ohne den ausschließlichen und unvermittelten Bezug 
zum Grundgesetz erst einmal vom Tisch ist. Doch die wiederholten Versuche und 
die Art und Weise, uns eine Position zu oktroyieren, hat Misstrauen unter den 
Muslimen gesät.  

Gott sei Dank fanden wir im Gespräch immer wieder eine Gelegenheit, unsere 
Bedenken ausführlich darzulegen. Für uns ist die als gemeinsame gesamtgesell-
schaftliche Grundlage formulierte Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes 
immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Eine darüber hinausgehende Forde-
rung seitens des Staates würde nicht nur dem Geltungsanspruch der Rechts- und 
Werteordnung des Grundgesetzes schaden und zur Relativierung dieser beitragen, 
sondern hätte neben ihrer Unbestimmtheit auch keine verfassungsrechtliche Stüt-
ze.  

Es ist den muslimischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr wichtig, dass 
wir uns in den Dokumenten der Islamkonferenz auch selbst wieder finden können. 
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Uns geht es darum, die Islamkonferenz inhaltlich nach vorne zu bringen. Vor-
bildlich ist z. B. die Zusammenarbeit in der Unterarbeitsgruppe „Islamischer Reli-
gionsunterricht“ der AG 2, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu konkre-
ten Fragestellungen gemeinsame Positionspapiere erarbeitet haben. 

Fragen wie die der Repräsentanz der Muslime in Deutschland, ihre Integration 
in die deutsche Staatsordnung, die Kooperation des Staates mit uns als islamische 
Religionsgemeinschaften, die Ausarbeitung eines Staatsvertrages und eine konse-
quente Weiterführung der Konferenz in den einzelnen Bundesländern müsste nach 
unserer Auffassung in den kommenden Sitzungen der relevanten Arbeitsgruppen 
erörtert werden.  

Das gilt ebenso für die Gespräche im Gesprächskreis „Sicherheit und Islamis-
mus“ der Islamkonferenz, in dem wir über den sog. „Islamismus“ und die Sicher-
heitsfragen sprechen. Diese Themen sind auch für uns von herausragender Bedeu-
tung. Das hat theologische, aber auch sehr konkrete Gründe: Auch wir haben Fa-
milien, die, wie die Erfahrungen lehren, ein Großteil der potentiellen Opfer sind. 
Wir lehnen Gewalt und Terrorismus ab. Wir sind beschämt, wenn jemand auch 
religiös motiviert zu Terrorismus oder anderen kriminellen Handlungen aufruft 
oder Derartiges unternimmt.  

Als Vertreter unserer Gemeinden, die nie Ausgangsorte von Gewalt gewesen 
sind, sehen wir uns auch nicht als Sicherheitsrisiko in Deutschland an. Wir können 
deswegen nicht akzeptieren, uns als gefährliche Gruppe der Gesellschaft darstellen 
lassen zu müssen. Außerdem finden wir unsere Argumente, Einwände und Beden-
ken, die wir in allen Sitzungen geäußert haben, in dem Papier des Gesprächskreises 
nicht wieder.  

Der Ansatz, konkrete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf Grundlage von 
unbestimmten Begriffen wie „Islamismus“, „Extremismus“, „Integration“ und 
„Parallelgesellschaften“ zu stützen, begegnet aus unserer Sicht größten Bedenken. 
Wir haben wiederholt auf diese begrifflichen Schwierigkeiten hingewiesen und 
konkrete Vorschläge gemacht, die jedoch noch nicht gebührend beachtet wurden.  

Die besonderen Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr angedacht wurden, und 
die Schlussfolgerungen sollten noch einmal überdacht werden.  

Wir schlagen deswegen vor, den offen angelegten Gesprächskreis nicht als in-
tegralen Bestandteil der Islamkonferenz zu behandeln und über dessen Zukunft 
gemeinsam zu beraten. Es ist der Öffentlichkeit mit Sicherheit bekannt, dass der 
Zentralrat der Muslime in Deutschland und die DITIB mit dem Bundeskriminal-
amt eine entsprechende Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen bereits aufge-
nommen haben.   

Wir als Religionsgemeinschaften der Muslime unterstützen diesen Prozess und 
wirken durch Beiträge in den Arbeitsgruppen und im Plenum der Islamkonferenz 
hieran gerne mit. Wir wünschen uns allen eine friedliche Zukunft im Miteinander 
und einen fruchtbaren Verlauf des weiteren Prozesses der Islamkonferenz. 
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Lassen Sie mich nun die in den einzelnen Arbeitsgruppen und im Gesprächs-
kreis der Islamkonferenz bisher erzielten Ergebnisse kurz zusammenfassen:  

In der AG 1 (Deutsche Gesellschaftsordnung und Wertekonsens) erzielten wir 
Konsens darüber, dass die Integration ein Prozess ist, der grundsätzlich beide Sei-
ten verändert, sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch die Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte. Integration verlangt einerseits von in Deutschland leben-
den Muslimen die aktive Bereitschaft zum Erwerb und Gebrauch der deutschen 
Sprache und darüber hinaus die Beachtung der deutschen Rechtsordnung und der 
Werteordnung des Grundgesetzes. Zugleich ist die Gesellschaft gefordert, in 
Deutschland lebende Muslime als gleichberechtigten Teil der deutschen Gesell-
schaft wahrzunehmen, anzuerkennen und zu respektieren. Für uns, die Muslime in 
dieser AG, war sehr wichtig zu betonen, dass wir uns zur Werteordnung des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bekennen. Unserer Überzeugung 
nach leisten auch religiöse Gebote oder Werte einen wichtigen Beitrag zu einem 
sinnerfüllten Leben des Einzelnen und zu einem konstruktiven Miteinander in der 
Gesellschaft. Die religiöse Freiheit des Einzelnen findet dort ihre Grenzen, wo sie 
im Gegensatz zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht. Diese wech-
selseitige Begrenzung schützt die Freiheitsrechte jedes einzelnen Bürgers ebenso 
wie die Autorität des säkularen Staates und den Entfaltungsspielraum religiöser 
Gemeinschaften. So wird die deutsche Verfassung auch von den muslimischen 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe 1 als vorbildlich angesehen.  

Ferner stimmen wir darin überein, dass es, um Mängel im Zusammenleben be-
heben zu können, verlässlicher empirischer Erkenntnisse bedarf. Die Arbeitsgrup-
pe 1 der Islamkonferenz hat deshalb eine wissenschaftliche Untersuchung zur 
Erforschung der vielfältigen Lebenswelten der Muslime in Deutschland in Auftrag 
gegeben. Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchge-
führte Studie wird aussagekräftige Daten zu Zahl und religiöser Binnendifferenzie-
rung der Muslime in Deutschland sowie Angaben zu ihrer Familien-, Bildungs- 
und Beschäftigungssituation ermitteln.  

In der AG 2 (Religionsfragen im deutschen Verfassungsverständnis) besteht 
Übereinstimmung u. a. darüber, dass der islamische Religionsunterricht als ordent-
liches Unterrichtsfach an öffentlichen Schulen eingeführt werden soll. Die Arbeits-
gruppe 2 hat dem Plenum der Islamkonferenz deshalb eine Empfehlung vorgelegt, 
welche die Voraussetzungen formuliert, die erfüllt sein müssen, damit ein konfes-
sioneller Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen eingeführt werden darf, 
und die Wege beschreibt, wie möglichst rasch auf der Grundlage der derzeitigen 
Sach- und Rechtslage im Konsens der Beteiligten Religionsunterricht eingeführt 
werden kann.  

Außerdem vertritt sie die Überzeugung, dass der Moscheebau ein wichtiger 
Schritt zur Integration des Islam in Deutschland ist. Mit dem Neubau von Mo-
scheen dokumentieren die muslimischen Gemeinden ihren Willen, dauerhaft ein 
Teil der deutschen Gesellschaft zu sein. In den Städten und Gemeinden ist der Bau 
von Moscheen allerdings nicht selten Gegenstand von Konflikten. Die Arbeits-
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gruppe 2 spricht deshalb Empfehlungen an (kommunale) Politik, Öffentlichkeit, 
muslimische Bauherrn und Nachbarschaften zum Umgang mit Konflikten im Zu-
sammenhang mit dem Bau und Betrieb von Moscheen in Deutschland aus.  

Die islamischen Bestattungen sind bereits in einigen Ländern möglich. Die 
Länder und Kommunen sind aufgerufen, sich über die bereits praktizierten Lö-
sungsmöglichkeiten auszutauschen und möglichst vergleichbare Regelungen zu 
schaffen, welche den Spezifika islamischer Bestattungen Rechnung tragen. Dazu 
gehören insbesondere die Einrichtung islamischer Gräberfelder und Friedhöfe, die 
Verkürzung der Mindestbestattungsfrist, die sarglose Bestattung und die Verlänge-
rung der Ruhefristen.  

In der AG 3 (Wirtschaft und Medien als Brücke) konnte beschlossen werden, 
dass in Deutschland in den deutschen Medien eine verantwortungsvolle, vorurteils-
freie und differenzierte Berichterstattung über die Muslime und den Islam erreicht 
werden muss. Es sollten mehr alltagsnahe Themen zum islamischen Leben in 
Deutschland aufbereitet werden. Auch die kulturelle Vielfalt muslimischer Mitbür-
ger sollte in dem Sinne dargestellt werden, dass sie zu unserer Kultur in Deutsch-
land als Ganzes beiträgt. Es wird zudem gefordert, deutlich mehr qualifizierte Mit-
arbeiter mit Migrationshintergrund in den Fernseh- und Rundfunkredaktionen 
sowie in den Printmedien einzustellen, um den Sachverstand und das interkulturel-
le Verständnis dieser Mitbürger zu nutzen.  

Im Gesprächskreis „Sicherheit und Islamismus“ konnte noch kein Konsens 
erzielt werden, da über grundsätzliche Begriffe wie Islamismus und Extremismus 
ein Dissens herrscht. Eine einheitliche Definition dieser und ähnlicher Begrifflich-
keiten zu formulieren ist beabsichtigt.  

Um die Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Sicherheitsbehörden in 
Deutschland zu verbessern, wurde im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) eine "Clearingstelle" eingerichtet, die den Aufbau eines bundesweiten 
Netzes von Ansprechpartnern bei Sicherheitsbehörden und muslimischen Organi-
sationen unterstützen, Experten für Dialogveranstaltungen bzw. zum Informati-
onsaustausch vermitteln und Aus- und Fortbildungsprojekte der Sicherheitsbehör-
den sowie sicherheitsbehördliche Informationsangebote an Muslime und die Er-
stellung von Informationsmaterialien unterstützen wird.  

Der durch den Integrationsgipfel und die Islamkonferenz angestoßene Prozess 
stärkt das Bewusstsein und die Überzeugung, dass es der Politik gelingen muss, 
den Migranten auch muslimischen Glaubens die Botschaft zu vermitteln: 1. Auch 
muslimische Migranten sind herzlich willkommen. 2. Muslime und Islam sind Teil 
der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Als unentbehrliche Maßnahme zur Er-
reichung dieses Ziels muss auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens die all-
umfassende Chancengleichheit gewährleistet werden. Um dieses Ziel möglichst 
schnell zu erreichen, sind im Nationalen Integrationsplan sehr konstruktive Emp-
fehlungen zusammengestellt. In der Steuerungsgruppe des Integrationsgipfels, in 
dem ich mitwirken darf, führen wir mit allen Beteiligten die letzten Beratungsge-
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spräche, um diese guten Pläne an die zuständigen Ministerien und Ämter weiter-
zugeben. 

Das Land Nordrhein-Westfalen macht als erstes Bundesland die ersten Schrit-
te. Die nordrhein-westfälische Landesregierung ist entschlossen, die Zahl türkisch-
stämmiger Abiturienten langfristig zu erhöhen. Wir können uns alle vorstellen, 
dass Kinder aus Zuwandererfamilien mit höheren Bildungsabschlüssen Vorbild-
charakter haben. Wir brauchen doch solche Vorbilder. Und die Mehrheitsgesell-
schaft kann an ihnen sehen, dass es auch Erfolge und nicht nur Probleme in der 
Integration gibt.  

Laut Schulstatistik erreichten im Schuljahr 2006/2007 in Nordrhein-Westfalen 
nur 12,5 Prozent der türkischen Jungen und 16,1 Prozent der türkischen Mädchen 
die Hochschul- oder die Fachhochschulreife. Die Landesregierung macht Nägel 
mit Köpfen: In einem ersten Schritt werden türkischstämmige Abiturienten zu 
einem Wochenendworkshop eingeladen, um sie über Stipendien und berufliche 
Perspektiven zu informieren.  

Ein weiterer Schritt muss diesem Schritt folgen: Bessere Perspektiven und 
Chancengleichheit müssten geschaffen werden hinsichtlich der Arbeitsplatz- und 
Ausbildungsplatzsuche. Momentan zieht es viele türkische Migrantenkinder nach 
dem Studium an den Bosporus bzw. zurück in die fremde Heimat, die ehemalige 
Heimat ihrer Eltern. Ca. 40% der türkischstämmigen Studenten in Deutschland 
beabsichtigen, in die Türkei zu gehen. Knapp 12 000 türkischstämmige Deutsche 
und etwa 15 000 Türken studieren derzeit an hiesigen Universitäten. Die Frage ist: 
Werden die Schule und die Universität zur Heimat? Noch nicht. Die erfolgreichen 
Schul- und Hochschulabsolventen unter den Migranten müssen wegen ihres 
fremdländisch klingenden Namens drei bis vier Mal mehr Bewerbungen schreiben 
als „Deutsche“, bis sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Wenn 
man dazu noch muslimische Hochschulabsolventinnen zählt, die ihre Religion 
sichtbar praktizieren, sieht die Situation noch schlimmer aus. Viele Arbeitgeber 
begehen eine Diskriminierung, wenn sie z. B. solche erfolgreiche Arbeitssuchende 
bzw. Ausbildungsplatzsuchende wegen ihrer Religionspraxis nicht einstellen, wenn 
sie z. B. Kopftuch tragen. Damit kann man kein Gefühl des „Herzlichwillkom-
menseins“ erzeugen.  

Die Muslime fühlen sich in vielen Bereichen nicht gleichgestellt und gleichbe-
rechtigt behandelt. Bei der Verrichtung ihres Freitagsgebets einmal in der Woche 
sind sie wöchentlich mit Problemen konfrontiert. Die Kommunen erlauben ihnen 
noch nicht, ihren Gebetsruf öffentlich erklingen zu lassen. Die Diskussionen um 
repräsentative Moscheebauten mit Kuppel und Minarett hören nicht auf und de-
motivieren die muslimischen Migranten in ihrer Integrationsbereitschaft. Unselige 
und lange Diskussionen zum Thema Kopftuch verunsichern in Deutschland gebo-
rene, hier aufgewachsene und akademisch gebildete Frauen, wenn Nonnen ihre 
Tracht in der öffentlichen Schule tragen dürfen und sie nicht. Sie waren und sind 
noch daran gewöhnt, im deutschen säkularen System ihrer Religiosität und Fröm-
migkeit auch öffentlich Ausdruck zu verleihen. Ihre Enttäuschung ist sehr groß. 
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Auch dieses Gefühl stärkt den Integrationswillen nicht. Der islamische Religions-
unterricht ist immer noch nicht eingeführt, obwohl die Muslime seit gut 20 Jahren 
seine Einführung fordern. Nun will der Bundesinnenminister die Imame abhören, 
jedoch die jüdischen Rabbiner und die christlichen Priester nicht. Die Debatte um 
den Islam findet also immer wieder im Rahmen der Diskussion um Sicherheits- 
und Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen statt. Warum? Aus unserer Sicht des-
wegen, weil der Islam noch nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt ist. Warum 
machen dann die Muslime in Deutschland in der Deutschen Islamkonferenz wei-
terhin mit? Weil sie immer noch die Hoffnung haben, dass am Ende dieses Prozes-
ses die muslimischen Gemeinschaften als deutsche Religionsgemeinschaften mus-
limischer Religionszugehörigkeit anerkannt werden könnten. Und es ist u.a. diese 
Hoffnung und Überzeugung, aus der heraus auch ich sowohl am Nationalen Integ-
rationsgipfel als auch an der Deutschen Islamkonferenz teilnehme. Wir bauen 
gemeinsam die Zukunft unserer neuen Heimat auf und arbeiten gemeinsam an 
einem Erfolg versprechenden Integrationsprozess.  

Hierzu muss aber auch die Islam-, Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit ent-
schieden bekämpft werden. Die Ergebnisse aktueller Umfragen weisen auf diese 
Notwendigkeit hin. Die Islamophobie muss ebenso entschieden abgebaut werden. 
Debatten um das Abhören von Imamen stärken die Islamfeindlichkeit. Stattdessen 
müsste als erster Schritt DITIB als Religionsgemeinschaft anerkannt werden. So-
lange muslimische Gemeinden nicht als solche anerkannt sind, werden weder der 
islamische Religionsunterricht eingeführt werden können noch verlässliche Partner 
geschaffen werden, die Rechte in Anspruch nehmen, sich aber auch zu einer ge-
lungenen Integrationsarbeit selbst verpflichten können. Im Rahmen der Verfas-
sung sind diese Ziele durchaus zu realisieren. Ich hoffe, dass diese Tagung in Göt-
tingen einen guten Beitrag zu dieser Debatte leistet. Ich wünsche Ihnen dabei wei-
terhin viel Erfolg und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
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„Es ströme aber das Recht wie Wasser“  
Theologische Bemerkungen zum Verhältnis von 
Recht und Ethik 

Wolfgang Schoberth 

1 Die protestantischen Schwierigkeiten mit dem Recht 

 
In der evangelischen Theologie ist das Recht weithin ein Randthema geblieben. 
Die sachlich nach wie vor bedeutsamen rechtstheologischen Entwürfe vor allem 
von Johannes Heckel, Erik Wolf und Hans Dombois hatten nicht nur eine ver-
gleichsweise geringe Wirkung auf die staatliche Grundordnung und die Ausfor-
mung des Rechts in Deutschland, sie wurden auch innerhalb der Theologie kaum 
rezipiert; erst in den letzten Jahren ist eine größere Aufmerksamkeit auf die The-
matik zu beobachten, die sich einerseits in den umfangreichen Arbeiten von Wolf-
gang Huber und Hans-Richard Reuter und andererseits in Sammelbänden und 
Kongressen manifestiert.1 Die Gründe für die „eingewurzelte Rechtsfremdheit, ja 

                                                      
1 W. Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik 3, überarb. Aufl., Güters-
loh 2006, H.-R. Reuter, Rechtsethik in theologischer Perspektive. Studien zur Grundlegung und 
Konkretion, Gütersloh 1996. Für die Aufmerksamkeit für die Thematik wichtig: K. Gäfgen, Das 
Recht in der Korrelation von Dogmatik und Ethik, TBT 52, Berlin/New York 1991. Der Theologi-
sche Arbeitskreis Pfullingen hat das Thema wiederholt aufgegriffen: Vgl. z.B. W. Härle/R. Preul 
(Hrsg.), Ethik und Recht, MJTh 14, Marburg 2002. Dass auch der Kongress der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Theologie 1996 der Thematik gewidmet war, belegt sowohl das inzwischen erwachte 
Interesse wie die Aufgabe, das Feld theologisch allererst neu zu vermessen; Vgl. den Dokumentati-
onsband: Recht – Macht – Gerechtigkeit, in: Mehlhausen, J. (Hrsg.), Veröffentlichungen der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft für Theologie 14, Gütersloh 1998. 
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Rechtsangst“2 der evangelischen Theologie sind sowohl historischer als auch sys-
tematischer Natur. Nun sollten diese Faktoren freilich nicht allzu schnell entschul-
digend beiseite geschoben werden; vielmehr stellt sich die Aufgabe einer genauen 
Reflexion der in diesen Entwicklungen enthaltenen theologischen Entscheidungen. 
Auch wenn sie sich möglicherweise als Fehlentscheidungen oder zumindest als 
irreführende Gewichtungen herausstellen, so sind in ihnen doch auch Momente 
enthalten, die theologisch von Bedeutung sind. Sie lassen sich grob so umreißen: a) 
die traditionelle Konzentration der christlichen Ethik auf das Individuum, b) der 
reformatorische Protest gegen die Instrumentalisierung des Kirchenrechts zur 
Herrschaft über die Gewissen, und  c) die Ausbildung des landesherrlichen Kir-
chenregiments am Ausgang des Reformationszeitalters, mit dem das Recht zu al-
leinigen Domäne weltlicher Obrigkeit wurde.  
 
a) Spätestens seit Augustin, dessen theologisches Denken in seiner prägenden 
Wirkung auf die christliche Tradition im Westen kaum überschätzt werden 
kann, steht das Individuum im Zentrum der ethischen Überlegungen, 
während die Gestaltung der sozialen Strukturen kaum thematisiert wird. 
Das steht einerseits durchaus in der Linie spätantiker Philosophie, die dem 
faktischen Bedeutungsverlust des Bürgers entsprechend die Erfüllung des 
Lebens in der Privatsphäre sucht. Andererseits wird diese Wendung da-
durch verstärkt, dass die Fragen der moralischen Lebensführung einge-
ordnet werden in die übergeordnete Perspektive der Sorge um das Seelen-
heil. Die Verinnerlichung des Heils führt zur Nachordnung der sozialen 
Dimensionen, die zur Entgegensetzung werden kann; diese Gewichtung 
bleibt auch im Protestantismus weithin erhalten.  

 
b) Die Verbrennung der Bannandrohungsbulle und Schriften scholastischer 
Theologen im Dezember 1520 kann geradezu als wirkungsmächtige re-
formatorische „Urszene“ gelten. Mit diesem Akt ist die Trennung von 
Rom vollzogen; Luther reagiert damit auf die Verurteilung seiner theologi-
schen Einsichten durch Rom, indem er seinerseits diese Verurteilung 
durch die Verbrennung der Bulle symbolisch zum Ketzer erklärt. Luther 
erkennt aber auch genau, dass die päpstliche Herrschaft auf einer Verqui-
ckung von theologischen und rechtlichen Strukturen basiert; konsequent 
verurteilt er auch die kirchenrechtliche Basis der geistlichen Herrschaft als 
häretisch und wirft kirchenrechtliche Schriften ins Feuer. Das kodifizierte 
Recht erscheint in dieser Szene als Gegner des Evangeliums. 

 
c) Die politische Ausgang des Reformationszeitalters führte dazu, dass die 
Landesherren, die sich der Reformation anschlossen, zu deren Schutzher-

                                                      
2 H. Dombois, Evangelium und soziale Strukturen, Witten 1967, S. 13; Vgl. dazu auch: E. Wolf, Zum 
protestantischen Rechtsdenken, in: ders., Peregrinatio II. Studien zum Kirchenrecht und zur Sozial-
ethik, München 1963, S. 191-206. 
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ren wurden; die lutherischen Kirchen wurden in das politische Gefüge 
einbezogen, was die Theologie gleichzeitig vom Einfluss auf die Rechts-
gestaltung weitgehend ausschloss.3 Die theologische Rechtfertigung für die 
Trennung der Sphäre des Rechts von der der Theologie wurde in einer 
einseitigen Interpretation von Luthers Unterscheidung der sog. „zwei Rei-
che“ gesehen, in der das Recht als Domäne der Obrigkeit erschien; dabei 
wurde zugleich das Recht mit der Herrschaftsgewalt durch das Schwert i-
dentifiziert. Damit steht es in einem wiederum als gottgewollt gedachten 
Widerspruch zum Wort des Evangeliums, das keine Durchsetzung durch 
Gewalt verträgt. 

2 Eine Diastase von Glaube und Recht? 

Diese drei Faktoren enthalten jeweils theologische Grundentscheidungen, die sich 
auch dann als theologisch sachgemäß erweisen können, wenn die historischen 
Folgen dieser Entwicklungen als problematisch beurteilt werden müssen. Es ist 
dies die Einbeziehung der Ethik in die Heilsgeschichte, die Kritik an einer Herr-
schaft des Rechts über die Gerechtigkeit und die Wahrheit sowie die Unterschei-
dung der Bereiche des Rechts und der Macht einerseits und der kirchlichen Ver-
kündigung andererseits. Diese Grundentscheidungen bilden auch den Hintergrund 
von Rudolf Sohms berühmter These: „Das Wesen des Kirchenrechtes steht mit 
dem Wesen der Kirche in Widerspruch.“4 Sohms Formulierung ist zwar unmittel-
bar nur auf das Kirchenrecht bezogen, benennt aber eine fundamentale Anfrage an 
jeden Versuch einer Verknüpfung von Theologie und Recht, indem sie die Inkom-
patibilität der kirchlichen Bindung an das eschatologisch ausgerichtete Evangelium 
mit dem Recht behauptet. 
Die Folgerung aus dieser strikten Diastase kann in zwei Richtungen gezogen 

werden: Sie kann einerseits die Legitimität weltlichen Rechts sub specie aeternitatis 
generell bestreiten und letztlich allein das von Gott gegebene Recht akzeptieren; sie 
kann aber auch für diesen Äon die Unzuständigkeit der Theologie für Rechtsfragen 
behaupten und faktisch freie Hand für das menschliche Handeln in Hinblick auf 
Rechtssetzung und Rechtsanwendung bedeuten. Beide Folgerungen sind gezogen 
worden und würden die genannte ‚Rechtsfremdheit‘ für theologisch einzig sach-
gemäß erklären. Darum ist es verständlich, dass Sohms These immer wieder kriti-
siert oder zumindest abgeschwächt wurde, um nicht einen Gesprächsabbruch zwi-

                                                      
3 Dass das Thema des Rechts in der reformierten Tradition eine größere Bedeutung haben konnte als 
in der lutherischen, dürfte wesentlich daran liegen, dass sie sich wesentlich aus der städtischen Re-
formation Oberdeutschlands speiste, die durch die bürgerlichen Stadtverfassungen sogleich mit 
Fragen der Rechtsgestaltung konfrontiert war. Die größeren Einflussmöglichkeiten auf das Recht 
führten zu größerer theologischer Aufmerksamkeit. 
4 R. Sohm, Die geschichtlichen Grundlagen, Kirchenrecht 1, Leipzig 1892, S. 700 (im Original ge-
sperrt). Dieser letzte Satz des Buches greift den ‚Grundgedanken‘ des Werkes auf, der bereits auf S. 1 
formuliert wird. 
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schen Theologie und Recht vorzuzeichnen. Sicher lässt sich mit Recht darauf ver-
weisen, dass Sohm sowohl einen einseitigen Kirchenbegriff wie einen ebenfalls 
einseitigen Begriff des Rechts voraussetzt: Nach Sohm ist die wahrhafte Kirche 
juristisch gar nicht zu fassen, sondern kann allein im Glauben erkannt werden; das 
Recht aber ist an menschliche Herrschaft gebunden und strebe danach, auch mit 
Zwang durchgesetzt zu werden. Diese einfache Entgegensetzung ist gewiss nicht 
zu halten.  
Sohms häufig zitierter Satz steht im Kontext seiner historischen Überlegungen 

– die Basis bilden sehr eingehende kirchengeschichtliche Studien, die ihm den Ruf 
auf einen außerordentlich renommierten Lehrstuhl für Kirchengeschichte ein-
brachten – und mit einer radikalen Kirchenkritik: Der scharf akzentuierte Gegen-
satz von Kirche und Recht lässt sowohl die römische Kirche wie auch die aus der 
Reformation hervorgegangenen Kirchentümer als Fehlentwicklungen erscheinen. 
Weder die „Entstehung des monarchischen Episkopats und mit ihm des Katholi-
cismus“ noch „die Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiments, aus welcher 
die Verweltlichung der Kirche hervorging“ könne „aus dem Wesen der Kirche 
Christi erklärt werden; es befindet sich vielmehr zu diesem Wesen in vollkomme-
nem Gegensatz.“5 
Die Rückseite dieser Kirchenkritik ist freilich auch die Abspaltung des Rechts 

von der Wirklichkeit des Glaubens und damit letztlich die Reproduktion dessen, 
was Sohm am landesherrlichen Kirchenregiment theologisch kritisiert. Juristisch ent-
spricht dieser Abspaltung die Fundierung einer rechtspositivistischen Haltung, die 
Sohm auch ausdrücklich vertrat, wenngleich er keine strikte Trennung von Recht 
und Ethik vornahm, sondern an der Notwendigkeit einer Fundierung des Rechts 
auf der Sittlichkeit festhielt. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese Abspaltung des 
Rechts lediglich die Konsequenz aus einem verengten Glaubens- und Kirchenver-
ständnis ist – Martin Heckel6 etwa spricht von einem schwärmerischen und gerade 
nicht reformatorischen Kirchenverständnis bei Sohm –, oder ob dabei nicht doch 
ein wesentliches Moment wahrgenommen ist, das allzu leicht abgeblendet wird, 
wenn von den Erfordernissen der Institution Kirche und ihrer Einbindung in vor-
gegebene Rechtsstrukturen her gedacht wird. 
Darum kann eine Relativierung der These Sohms dem Problem, das sie formu-

liert, nicht entgehen; zudem würde damit der mögliche Ertrag seiner wenn auch 
vielleicht begrifflich fragwürdig gefassten Provokation schon im Ansatz verspielt. 
Diese Provokation ließe sich aber fruchtbar machen, wenn eine Reformulierung 
der Spannung, die Sohm benennt, zu einer neuen theologischen Bestimmung des 
Verhältnisses von Recht, Ethik und christlichem Glauben führt, die das Wahr-
heitsmoment der These entbindet und transformiert. Auch ohne Sohms zugespitz-
ten Kirchenbegriff ließe sich fragen: Muss nicht, weil christlicher Glaube sein We-
                                                      
5 A.a.O. 
6 M. Heckel, Säkularisierung. Staatskirchenrechtliche Aspekte einer umstrittenen Theorie, in: K. 
Schlaich (Hrsg.), Martin Heckel, Staat, Kirche, Recht, Geschichte, Gesammelte Schriften 2, Tübingen 
1989, S. 773-911 (877), Anm. 335. 
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sen von der Wirklichkeit Gottes hat, das Recht aber ein Produkt menschlichen 
Handelns ist, eine Verknüpfung von Glauben und Recht beide kompromittieren? 
Die folgenden Überlegungen sollen diese Provokation aufnehmen, weil sich 

hier paradoxerweise gerade die Momente zeigen, die für einen genuin theologi-
schen Beitrag zur Diskussion um das Recht wesentlich sein müssen und diese De-
batte auch außerhalb spezifisch religiöser Fragestellungen befruchten können. Sie 
wird dabei freilich dialektisch gewendet werden müssen, um eine theologische 
Perspektive auf das Recht zu begründen.  

3 Die Bibel und das Recht  

Die Diastase von Kirche und Recht hat zunächst deutlichen Anhalt an den Schrif-
ten des Neuen Testamentes, wie überhaupt der christlichen Botschaft ein Maß an 
Weltfremdheit eignet, ohne das sie ihre Substanz verlieren müsste.7 Die eschatolo-
gische Ausrichtung der neutestamentlichen Verkündigung, wie sie im Evangelium 
nach Johannes ausdrücklich als Gegensatz zur Welt formuliert wird, stellt die Ge-
meinden in einen Raum außerhalb der gesellschaftlichen Üblichkeiten und hat 
darum auch Konsequenzen auch in Hinblick auf das Verhältnis zum Recht; so 
wird ausdrücklich das Austragen von Streitigkeiten vor öffentlichen Gerichten 
abgelehnt8 und mit dem zugleich politischen und juristischen Begriff des politeuma 
die Zugehörigkeit der Christen nicht zu dieser, sondern zur himmlischen Welt 
benannt (Phil 3, 20). Freilich lässt sich daraus keine grundsätzliche Ablehnung des 
Rechts ableiten: Paulus beruft sich vor den Besatzungsorganen wiederholt auf sein 
römisches Bürgerrecht (Apg 16, 37ff.; 22, 25ff.)  
In dem scheinbar heterogenen neutestamentlichen Befund lässt sich doch eine 

deutliche Linie erkennen: Diese besteht in einer Relativierung des Rechts, eben 
seiner Einbindung in die Wirklichkeit des Glaubens, aber nicht in seiner Eliminie-
rung. In ihrer eschatologischen Weltfremdheit wissen die Gemeinden zugleich sehr 
genau um die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens und ihre rechtliche Nor-
mierung. Freilich resultiert für sie daraus eben keine Unterwerfung unter sie, son-
dern die Herausforderung, unter den gegebenen Bedingungen als Gemeinde Jesu 
Christi zu leben. Das erfordert einige Beweglichkeit und durchaus auch List: So-
lange Rechtsfragen innerhalb der Gemeinde erscheinen, wäre der Gang zu heidni-
schen Gerichten, denen man durchaus mit Grund misstraut, eine Verletzung der 
Grundlagen des Gemeindelebens: Ihre Regeln des Zusammenlebens sind von 

                                                      
7 Vgl. dazu: M. Hailer, Wie viel Weltfremdheit gehört zur Wiedergeburt? Ein Versuch Nietzsches 
‚Fluch auf das Christentum‘ ein wenig Segen abzugewinnen, in: R. Feldmeier, Wiedergeburt, BTSP 
25, Göttingen 2005, S. 101-148; hier wird zugleich gezeigt, dass diese Weltfremdheit keineswegs 
Weltflucht bedeuten muss. 
8 1 Kor 6,1f.: „Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem andern, sein 
Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wißt ihr nicht, daß die Heiligen 
die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut 
genug, geringe Sachen zu richten?“ 
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denen des staatlichen Rechts erheblich verschieden. Wo aber ohnehin die staatliche 
Macht eingegriffen hat, ist es nicht nur legitim, sondern auch geboten, die rechtli-
chen Möglichkeiten zu nutzen, die sie bietet, auch wenn man diese Möglichkeiten 
nicht überschätzt. So wird das Recht nicht als Absolutum genommen, sondern 
zurückbezogen auf seine schützende Funktion für das Zusammenleben, die auch 
da noch respektiert wird, wo seine Grenzen und seine Korrumpierbarkeit erkannt 
wird. Auf diese Weise stimmen auch das Gebot zur Unterordnung unter die staat-
lichen Autoritäten (Röm 13,1ff.; Tit 3,1) und der Widerstand gegen ihre Anord-
nungen überein: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ (Apg 5,29). 
Diese doppelte Relation zum Recht steht in Kontinuität zur alttestamentlichen 

Überlieferung,9 für die das Recht als Bedingung eines friedvollen Zusammenlebens 
von großer Bedeutung ist – nicht zufällig werden die charismatischen Führer der 
Frühzeit Israels nicht Helden, Krieger etc. genannt, sondern eben Richter –, auch 
wenn es allein dies nicht garantieren kann. So appellieren auch die Propheten an 
das kodifizierte Recht, wenn sie geradezu als topos die Rechtsbeugung als Verder-
ben für das Volk attackieren und umgekehrt die Respektierung und die Durchset-
zung des Rechts als Inbegriff eines gottgemäßen Lebens vor Augen stellen: „Ler-
net Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Waisen 
Recht, führet der Witwen Sache!“ (Jes 1, 17) Hier zeigt sich auch ein starkes Be-
wusstsein für die Bedeutung formalisierter Verfahren, insofern die termini technici 
der Gerichtssprache verwendet werden, wie sich denn auch die wörtliche Bedeu-
tung des Gebotes „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“ 
(Ex 20, 16; Dtn 5, 20) die Zeugenaussage vor Gericht bezieht – in Luthers Über-
setzung scheint das nach wie vor durch. Die Verlässlichkeit des Rechts gehört so 
zur Basis eines Lebens, das dem Schöpferwillen entspricht. Dies wird in den alttes-
tamentlichen Texten bis dahin pointiert, dass die im Leben nichtmenschlicher 
Geschöpfe erkennbare Ordnung direkt mit dem Recht Gottes verbunden wird: 
„Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und 
Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk will 
das Recht des HERRN nicht wissen.“ (Jer 8,7)10 Die Verbindung des Rechts des 
gemeinschaftlichen Lebens mit den natürlichen Rhythmen ist dabei keine poeti-
sche Übersteigerung sondern eine zugleich theologische wie soziale Einsicht: Le-
ben ist nur da möglich, wo diese Ordnungen gewährleistet sind, um deren Fragilität 
man weiß, und in denen man die gegenwärtig wirksame Gnade des Schöpfers er-
kennt, die aber zugleich der beständigen Pflege bedürfen und nicht durch un-

                                                      
9 Selbstverständlich können hier nur sehr grobe Hinweise auf die differenzierte Überlieferung gege-
ben werden. Für eine genauere Wahrnehmung sei exemplarisch verwiesen auf E. Otto, Theologische 
Ethik des Alten Testaments, ThW 3,2, Stuttgart/Berlin/Köln 1994; bei Otto wird auch erkennbar, 
dass sich ‚Recht’ und ‚Ethik’ für die alttestamentliche Überlieferung deshalb kaum unterscheiden 
lassen, weil hier eben keine Vorstellung von individueller Moral und ihrer Rechtfertigung dominiert, 
sondern die Frage nach den Regeln des Zusammenlebens, die nach rechtlicher Kodifizierung ver-
langt. 
10 Dieser Parallelisierung verdanken auch Ochse und Esel ihre Präsenz in den Weihnachtskrippen, 
vgl. Jes. 1,3.  
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gerechtes Handeln unterminiert werden dürfen. Ungerechtigkeit ist darum ein 
Vergehen gegen die Mitmenschen und die Mitgeschöpfe und zugleich ein Verge-
hen gegen Gott.  
Durch diese theologische Fundierung des Rechts ist eine prinzipielle Differen-

zierung von Recht und Gerechtigkeit im alttestamentlichen Denken nicht denkbar; 
Recht ist die soziale Gestalt, in der Gerechtigkeit ihren Ausdruck findet und durch 
die Gerechtigkeit sich vollzieht. Ulrich Luz sieht darin, dass „biblische Autoren mit 
der Unterscheidung von ‚Recht‘ und ‚Gerechtigkeit‘ Mühe“ hätten, eine Folge ihrer 
Rückführung beider auf Gott: „Für sie ist Gott die Quelle der Gerechtigkeit und des 
kodifizierten Rechts. ‚Recht‘ kann deshalb biblisch nicht von Gerechtigkeit und 
beides kann nicht von Gott getrennt werden.“11 Die theologische Perspektive hat 
aber zugleich eine rechtstheoretische Seite, insofern die Gerechtigkeit, die aus Gott 
kommt, als die lebensfreundliche und lebensdienliche erkannt werden kann: Ge-
rechtigkeit – deren biblischer Begriff wiederum nicht umstandslos mit dem philo-
sophischen Konzept identifiziert werden kann – ist Quelle und Ziel des Rechts. 
Indem aber beides zurückgebunden ist an den Willen Gottes, können Recht und 
Gerechtigkeit nicht in menschliche Verfügung übergehen, sondern bleiben als 
Ausdruck des Gotteswillens ihrem Handeln gegenüber stets eine kritische Instanz.  
Recht ist wie Gerechtigkeit mithin nicht das Produkt menschlicher Aktivität al-

lein, sondern Ausdruck der Gegenwart Gottes, die die Propheten auch kritisch 
gegen den Kult aufrufen: Die von Gott selbst in der Torah gebotenen Brandopfer 
sind demnach nichts wert, wenn ihnen nicht eine soziale Ordnung entspricht, in 
der Recht und Gerechtigkeit den Schöpferwillen auch unter den Armen und 
Schwachen wirksam werden lassen. Für mit der Not des Wassermangels vertraute 
Menschen ist diese Identität von natürlichen und sozialen Bedingungen des friedli-
chen Lebens offensichtlich: „Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Ge-
rechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ (Am 5, 24) 
Der wohl berühmteste Prozess der Menschheitsgeschichte, der mit dem 

sprichwörtlichen salomonischen Urteil (1 Kön 3, 16ff.) abgeschlossen wurde, ist 
bezeichnend für die Gerechtigkeitsvorstellung der Bibel. Dieses Urteil ist nämlich 
alles andere als ein klug austarierter Kompromiss, sondern eine vehemente Partei-
nahme für das Leben; es ist einseitig, listig und gewagt. Es findet aber seine Be-
rechtigung und seine Wahrheit darin, dass es seiner eigenen Funktion gerecht wird, 
nämlich das Leben zu schützen, auch wenn dies hier auf paradoxe Weise geschieht. 
Nun ist der paradigmatische Charakter dieses Urteils gerade nicht darin zu sehen, 
dass um eines vorgegebenen Zieles willen Recht gebeugt werde dürfe, sondern 
einerseits im Lob der Weisheit des Königs, der einen Weg findet, ein unlösbares 
Dilemma – dass nämlich über die Rechtsansprüche mangels Überprüfbarkeit gar 
nicht sachgemäß entschieden werden kann; es stehen ja zwei Aussagen gegenein-
ander – nun doch aufzulösen, indem nicht die Rekonstruktion des Sachverhalts, 
                                                      
11 U. Luz, Der Gott der Gerechtigkeit, in: J. Mehlhausen (Hrsg.), Recht – Macht – Gerechtigkeit, 
Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 14, Gütersloh 1998, S. 31-54 
(31). 
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sondern das Resultat des Rechtsspruchs in den Blick genommen wird: Die Ermög-
lichung eines friedlichen und darin gerechten Zusammenlebens.12 
Die distanziertere Stellung der neutestamentlichen Schriften zum vorhandenen 

und praktizierten Recht resultiert nicht aus einer anderen Gewichtung und erst 
recht nicht aus einer Abkehr von der alttestamentlichen Vorstellung von Recht 
und Gerechtigkeit, sondern trägt der veränderten historischen Situation Rechnung: 
Während sich weiter Teile der alttestamentlichen Tradition an ein politisch weitge-
hend selbständiges Israel richten, das seine eigene rechtliche Gestaltungsmacht 
besitzt, ist ein Einfluss der neutestamentlichen Gemeinde auf die soziale Rechts-
wirklichkeit nicht vorhanden. Die Gestaltung der politischen Welt und ihrer Ord-
nung außerhalb der Gemeinde ist damit für die neutestamentlichen Autoren fast 
bedeutungslos, weil die Christen keinen Einfluss auf sie haben; so ist nicht die 
rechtliche und politische Ordnung selbst, sondern das Verhältnis der Christen zu 
ihnen Gegenstand der Verkündigung. Ein Desinteresse ist daraus allerdings gerade 
nicht abzuleiten; vielmehr repräsentiert die christliche Gemeinde eben die Formen 
des Zusammenlebens, die Gott entsprechen und gerade darin menschlich sind. 
Gerade darin kommt ihr aber eine fundamentale politische Dimension zu: Sie bil-
det eine Gegengesellschaft, in der Leitung und Recht nicht in Instrumente der 
Unfreiheit verkehrt werden und Macht nicht zur Gewalt wird.13  

4 Die Unterscheidung von Evangelium und Recht 

In ihrer unmittelbaren Ausrichtung auf das Leben des Volkes Israel einerseits, die 
christliche Gemeinde andererseits ist alle biblische Ethik eminent politische Ethik; 
eben darum ist sie aber auch nicht umstandslos auf andersartige soziale Kontexte 
zu übertragen. Der Versuch einer radikalen Verwirklichung biblischer Weisungen 
führte historisch darum allemal zur Bildung von Gemeinschaften, die sich gegen-
über ihrer Umwelt mehr oder weniger isolieren – vom Mönchtum über Armuts-
bewegungen bis zu den frommen Siedlern in der neuen Welt. So unbestreitbar von 
diesen Versuchen weitreichende Wirkungen auch auf die Entwicklung des Rechts 
ausgingen – die Formulierung der Menschenrechte in der Unabhängigkeitserklä-
rung der USA z.B. wäre ohne die Ausstrahlung der Überzeugungen solcher Sied-
lergemeinschaften undenkbar –, bleiben sie doch auf lokale Gemeinschaften be-
schränkt und erreichen auch ihre soziale Wirkung wesentlich in Transformations-
vorgängen, die einen Verlust an Bestimmtheit und Kohärenz, dafür aber auch ei-
nen Gewinn an Reichweite bedeuten. Die Einbindung in eine Gesellschaft, die 

                                                      
12 Wie eigentümlich sich solche Gerechtigkeit durchsetzen kann, wird auch in der Erzählung von der 
Schwangerschaft Tamars (Gen 38) deutlich. 
13 Vgl. z.B. Mt 20, 25f.: „Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wißt, daß die Herrscher ihre 
Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern 
wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener.“ Zur politiktheoretischen Bedeutung dieser Unter-
scheidung vgl. H. Arendt, Macht und Gewalt, 7. Aufl., München 1990 (aus dem Englischen von G. 
Uellenberg, On Violence). 
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nicht nur aus Glaubenden besteht, erfordert darum eine Reflexion des Verhältnis-
ses von Glauben und Recht, die sowohl der biblischen Tradition gerecht wird wie 
der Einsicht, dass diese Tradition nicht von allen geteilt wird. 
Für den Protestantismus sind dabei Luthers Überlegungen von entscheidender 

Bedeutung geworden, die zumeist als „Zwei-Reiche-Lehre“ zusammengefasst wer-
den. Freilich ist diese Bezeichnung in mehrfacher Hinsicht irreführend: Luther hat 
keine durchgearbeitete Lehre entwickelt, seine Überlegungen schlagen sich viel-
mehr in einer Reihe von Schriften nieder, die als Gelegenheitsschriften bezeichnet 
werden können und sich keineswegs bruchlos zu einem System synthetisieren las-
sen.14 Auch ist der Ausdruck „zwei Reiche“ insofern zumindest missverständlich, 
als damit eine quasi geographische Abgrenzung zweier unabhängiger Gebiete na-
hegelegt wird. Luther hält aber im Gegensatz dazu fest, dass beide bei aller not-
wendigen Unterscheidung aufeinander bezogen sind, weil sie ihr Wesen und ihre 
Aufgabe daher haben, dass sie aus Gott kommen und dass in ihnen Gott seinen 
heilsamen Willen für die Welt wirksam werden lässt, so dass statt von „zwei Rei-
chen“ besser von „zwei Regimenten“ – also zwei Weisen der Herrschaft Gottes – 
gesprochen werden sollte. 
Mit dieser terminologischen Korrektur ist zugleich schon markiert, dass Lu-

thers eigene theologische Intentionen in dem, wie seine Überlegungen rezipiert 
wurden, mitunter geradezu umgekehrt wurden, zumal die historische Entwicklung 
ihnen über Jahrhunderte direkt entgegenlief: Das landesherrliche Kirchenregiment, 
in dem der Fürst zugleich als oberster Bischof die Verantwortung für die kirchliche 
Verkündigung hat, ist ein unmittelbarer Widerspruch gegen Luthers Überzeugung, 
dass eine Vermischung von weltlichem und geistlichem Regiment beide beschädi-
gen muss. In dieser Vermischung nimmt nämlich sowohl die Verkündigung der 
Kirche Schaden, weil sie aus machtpolitischen Rücksichten den Anspruch des 
Evangeliums verdrängen wird, als auch die Autorität der Obrigkeit, weil sie in dem 
Streben, auch über den Glauben zu herrschen, ihre eigene Aufgabe vernachlässigt 
und Widerstand hervorrufen muss. Die Geschichte nicht erst seit der Reformation 
liefert genügend Beispiele für die Berechtigung der Warnung Luthers, die freilich 
auch im Protestantismus gerade nicht wirksam wurde; wirksam wurde vielmehr der 
Teil seiner Überlegungen, der das Recht und die Autorität der Obrigkeit theolo-
gisch begründete. Eben diese Hälfte konnte auch in der Entwicklung der (vor-
nehmlich, aber nicht ausschließlich lutherischen) Staatskirchen als Legitimation 
sowohl der Kirchenstruktur als auch der Obrigkeit rezipiert werden, die von theo-
logischer Kritik entlastet wurde, weil sie in ihrer bloßen Existenz als göttliches 
Werkzeug gedeutet wurde.  
                                                      
14 Die bekannteste unter ihnen ist sicher „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam 
schuldig sei“ von 1523. Bezeichnenderweise wird der Titel dieser Schrift häufig nur verkürzt ange-
führt: Dass der Gehorsam gegen die Obrigkeit Grenzen hat, blieb im Protestantismus oft wenig 
beachtet. An dieser Schrift lässt sich auch deutlich erkennen, dass sie sehr genau auf eine spezifische 
Situation bezogen ist, aus der sich keine einheitliche Lehre destillieren lässt, auch wenn Luther eine 
klare Richtung der Argumentation verfolgt, wie sie auch in seiner Auslegung zum 1. Petrusbrief (vor 
allem natürlich zu 1. Petr. 2, 13ff.) aus dem gleichen Jahr entwickelt wird; vgl. WA 12, S. 327ff. 



 Schoberth 

 

128  

Die Folge dieser Entwicklung war zum einen in Hinblick auf die Kirche, wie 
Wolfgang Huber herausstellt, „eine Zweireichelehre im Verständnis der Kirche. 
Man trennte zwischen einer unsichtbaren Kirche des Wortes und einer sichtbaren 
Kirche des Rechts.“15 Weil aber das Recht allein weltlich sei und strikt vom geistli-
chen Wesen der Kirche getrennt werden müsse, konnte die vorgegebene staatliche 
Ordnung auch auf den Aufbau und das Recht der Kirche übertragen werden. 
„Daraus erklärt sich, warum die Rechtsgestalt der evangelischen Kirche auch noch 
heute, mehr als achtzig Jahre nach dem Ende des Staatskirchentums, staatsanalo-
gen Charakter trägt.“16 Die Obrigkeit wurde zum anderen gegen theologische Kri-
tik immunisiert, weil sie einerseits als von Gott gegeben, andererseits aber als ge-
trennt von der Wirklichkeit des Evangeliums und in diesem Sinn autonom gedacht 
wurde. Diese Trennung musste sich freilich auch theologisch als fatal erweisen, 
weil damit der Glaube prinzipiell weltlos gedacht wurde bzw. allein Auswirkungen 
auf die individuelle Moral haben sollte, weshalb die ganze Sphäre des Sozialen aus 
der theologischen Ethik lange Zeit herausfiel.  
Damit war aber der Boden von Luthers eigenen Überlegungen längst verlas-

sen, die nicht schon in der schlichten Unterscheidung von Obrigkeit und Kirche 
ihren Kern haben, sondern vielmehr in ihrer gemeinsamen theologischen Begrün-
dung im Handeln Gottes. Hier liegt nun auch das eigentliche produktive und aktu-
elle Zentrum der Überlegungen Luthers: Indem er das weltliche wie das geistliche 
Regiment auf Gottes Heilswillen zurückführt, ist gerade die Weltlichkeit des Rechts 
theologisch zu denken und zu würdigen. Kirche und Theologie sind in Sachen 
Recht gerade nicht unzuständig, sondern müssen dieses als gute Ordnung Gottes 
begreifen, darin freilich auch immer wieder an seine genuine Würde erinnern, die 
auch die Voraussetzung seiner Autorität ist.  
Diese Würde erkennt Luther zunächst und vor allem, dies durchaus in der 

Tradition etwa von Röm 13,1ff. und 1. Petr. 2,13ff., in seiner Funktion als Schutz 
des Friedens und der Sicherheit. Luther schließt dabei durchaus auch an die neu-
testamentliche Entgegensetzung von christlicher Gemeinde und Welt an; weil aber 
„alle Welt böse und unter Tausenden kaum ein rechter Christ ist, würde eines das 
andere fressen, dass niemand Weib und Kind aufziehen, sich nähren und Gott 
dienen könnte, wodurch die Welt wüste würde.“17 Die Sorge um den Nächsten 
wiederum veranlasst auch den Christen, für den doch kein Gesetz gelte, weil „der 
Gerechte von sich selbst aus alles und mehr tut, als alle Rechte fordern“18, sich 

                                                      
15 W. Huber, Evangelischer Glaube und die Frage nach der Kirche, in: Das Wesen des Christentums 
in seiner evangelischen Gestalt, Vortragsreihe im Berliner Dom, mit Beiträgen von C. Axt-Piscalar et 
al., Neukirchen 2000, S. 62-86 (72f).  
16 Ebd. 
17 M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, wie weit an ihr Gehorsam schuldig sei, in: K. Aland (Hrsg.), 
Luther Deutsch 7, 3. durchges. Aufl., Göttingen 1983, S. 9-51 (15) = WA 11, S. 251). 
18 A.a.O. 13 = WA 11, S. 250. 
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dem Gesetz zu unterwerfen, ja sogar selbst das Schwert zu führen „deinem Nächs-
ten zugut und zur Erhaltung des Schutzes und des Friedens der andern.“19  
Dabei ist zu beachten, dass Luther damit die Weisungen der Bergpredigt eben 

nicht relativiert, wie er dies der traditionellen Aufteilung in Gebote, die für alle 
Gläubigen verbindlich seien, und ‚evangelischen Räten‘, die nur für die Vollkom-
menen, also vor allem die Mönche, gelten, ausdrücklich vorwirft.20 Gottes Weisung 
ist für Luther vielmehr unteilbar; darum muss die Unterscheidung von geistlichem 
und weltlichem Regiment gerade so zur Geltung gebracht werden, dass in beiden 
Gottes Wille gleichermaßen sichtbar wird. Darum basiert auch das weltliche Re-
giment auf der schöpferischen Liebe Gottes, die auch außerhalb der Kirche wirk-
sam ist: Gerade weil das Recht nicht auf Einsicht und Glaube, sondern auf seiner 
eigenen, gegebenenfalls durch das Schwert durchzusetzenden Autorität basiert, 
kann es Leben schützen in einer Welt, die durch die Sünde gekennzeichnet ist. 
Diese Funktion des Gesetzes erübrigt auch, danach zu fragen, ob einer zu den 
Gerechten gehört oder zu denen, die den Zwang des Gesetzes brauchen, weil ge-
rade der Gerechte sich um des Wohls aller willen dem Gesetz unterwirft. 
Aus dieser theologischen Begründung des weltlichen Regiments folgt für Lu-

ther freilich keineswegs dessen Selbstgenügsamkeit; die Unterscheidung von weltli-
chem und geistlichem Regiment bedeutet keine Spaltung. Vielmehr ermöglicht die 
Freiheit der Kirche von eigenen Machtansprüchen gerade die ihr aufgetragene 
notwendige Vermahnung der Obrigkeit.21 Luthers Predigten sind selbst nicht sel-
ten massiv politisch und in seinen Schriften finden sich nicht nur scharfe Angriffe 
gegen die Herrschenden,22 sondern er gibt auch eingehende Weisungen, „wie ein 
Fürst sich verhalten solle“23 – der Fürstenspiegel ist die Form der politischen E-
thik, die den faktischen Bedingungen seiner Zeit entspricht. 
Luthers Unterscheidung von weltlichem und geistlichem Recht heißt also ge-

rade nicht, dass der Glaube für das Recht irrelevant wäre. Vielmehr erlaubt die 
genaue Unterscheidung gerade erst, der produktiven und der kritischen Aufgabe 
einer theologischen Reflexion des Rechts gerecht zu werden. Dabei ist die diffe-
renzierte Bestimmung ihres Verhältnisses bei Luther, trotz des zeitbedingt restrik-
tiven Rechtsbegriff und auch trotz manchmal problematischen Unterstellungen 
über die Natur des Menschen auch unter veränderten historischen Bedingungen 
                                                      
19 A.a.O. 20 = WA 11, S. 255. 
20 A.a.O. 12 = WA 11, S. 249. 
21 Auch hier steht die „Barmer Theologische Erklärung“ Luther näher als viele ihrer lutherischen 
Kritiker, wenn These 5 formuliert, der Staat habe „nach göttlicher Anordnung die Aufgabe … in der 
noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und 
menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu 
sorgen.“ Die Aufgabe der Kirche ist in dieser Hinsicht wiederum, den Staat zu erinnern „an Gottes 
Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und 
Regierten.“ 
22 Vgl. z.B. Luther, a.a.O., 39 = WA 11, S 270: „Man wird nicht, man kann nicht, man will nicht eure 
Tyrannei und Mutwillen auf die Dauer leiden. Liebe Fürsten und Herren, da wisset euch nach zu 
richten, Gott wills nicht länger haben.“ 
23 A.a.O. 41 = WA 11, S. 271. 
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produktiv: Luther bietet eine subtile Dialektik von Unterscheidung und wechselsei-
tiger Beziehung; das Recht wird im Glauben verortet, aber in seiner Selbständigkeit 
wahrgenommen und gerade darin gewürdigt.  

5 Von der Selbsttäuschung des Rechtspositivismus 

Die eingangs zitierte These Rudolph Sohms steht bewusst in der Tradition Luthers 
und versucht sie auf ihre Weise in einem anderen politischen Kontext zur Geltung 
zu bringen. Wenn Sohm den Gegensatz von Recht und Evangelium betont und 
ihre Beziehung gegenüber Luthers Überlegungen deutlich zurückdrängt, so schlägt 
sich darin nieder, dass der christliche Glaube in einem säkularisierten Gemeinwe-
sen nicht unmittelbar den Bezugsrahmen der ethischen und politischen Diskussion 
bilden kann.24 Dennoch lässt sich Sohms Zuspitzung als Umformung der reforma-
torischen Unterscheidung in einen veränderten Kontext verstehen, durch die die 
Säkularisation noch einmal theologisch legitimiert wird.  
Seine radikale Unterscheidung von Recht und Glaube bedeutet zugleich die 

Behauptung einer „Eigengesetzlichkeit“ des Rechts, die der faktischen Entwick-
lung der Ausdifferenzierung eines autonomen Rechtssystems in der Neuzeit ent-
spricht. In dieser Hinsicht erscheint auch Sohms Neigung zum Rechtspositivismus 
als konsequent: Indem er einerseits die Kirche von Rücksichten auf die soziale und 
juristische Realität entlastet und zu ihrem Eigensten ruft, wird zugleich das Rechts-
system ausschließlich auf juristische Kategorien ausgerichtet. Dass Sohm sich in 
dieser Aufnahme von Überlegungen Luthers letztlich gegen dessen Intention wen-
det, wäre allein kein stichhaltiger Einwand, wenn stichhaltig gezeigt werden könn-
te, dass die damit verbundene Konsequenz den veränderten Bedingungen eines 
religiös pluralen Gemeinwesens entspricht.  
Die Motivation des Rechtspositivismus ist selbst eine ethische, insofern sie die 

Funktionsfähigkeit des Rechts nicht durch den Rekurs auf konkurrierende Glau-
benssysteme beeinträchtigen will: Die pazifizierende Funktion des Rechts erlaubt 
keine fundamentale Infragestellung und die faktische Pluralität der ethischen Ori-
entierungen lässt eine mögliche metajuristische Fundierungen des Rechts ausge-
schlossen erscheinen. Die (scheinbare oder tatsächliche) Verschärfung des ethi-
schen Pluralismus ist wohl auch der Grund dafür, dass rechtspositivistische Positi-
onen in der gegenwärtigen Diskussion an Einfluss gewinnen. Es ist also wohl nicht 
allein oder vorrangig die zunehmende zeitliche Distanz zur Gründergeneration der 
bundesrepublikanischen Rechtsordnung, die aus den Erfahrungen mit dem Natio-
nalsozialismus auf der Notwendigkeit eines überpositiven Rechts bestanden: Die 
Problematik zeigt sich aber bereits darin, dass die konkrete Begründung eines sol-

                                                      
24 Es wäre freilich ein naives Missverständnis, Luther zu unterstellen, er sei von einer weithin homo-
genen christlichen Gesellschaft ausgegangen: Luther sieht vielmehr, wie das Neue Testament auch, 
die christliche Gemeinde gerade im Gegensatz zu den dominierenden Konstellationen. 
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chen überpositiven Rechts sehr undeutlich bleibt und faktisch ein Schwanken zwi-
schen religiös-christlichen und naturrechtlichen Vorstellungen festzustellen ist. 
Auch im Konzept der Menschenrechte ist das Ineinander religiöser und natur-

rechtlicher Ideen offensichtlich;25 weil aber beide Begründungsstrategien zuneh-
mend an allgemeiner Plausibilität zu verlieren scheinen, wächst die Neigung, auch 
dieses Konzept rechtspositivistisch zu begründen: Gegen den – oft genug aus fa-
denscheinigen Motiven vorgebrachten, aber doch nicht einfach falschen – Hinweis 
auf die Verwurzelung dieses Konzepts in der europäisch-nordamerikanischen Tra-
dition scheint man sich schützen zu können, indem man drauf verweist, dass die 
Menschenrechtscharta immerhin von allen UN-Mitgliedern unterzeichnet wurde, 
sie sich also zu diesen Rechten verpflichtet haben. Gerade dabei wird freilich das 
Dilemma sichtbar, dass diese eben nicht durchgesetzt werden können – der 
Rechtspositivismus setzt allemal die Existenz einer Macht voraus, die das wie im-
mer zustande gekommene Recht auch durchsetzt.  
In paradoxer Weise erscheint diese Bindung des Rechtspositivismus an die 

vorgegebenen Machtverhältnisse bereits bei Hans Kelsen gerade da, wo er die 
politische und ethische Neutralität der „Reinen Rechtslehre“ damit erweisen will, 
dass ihr die unterschiedlichsten politischen Positionen Parteinahme für die jeweils 
andere vorhielten: „Faschisten erklären sie für demokratischen Liberalismus, libe-
rale oder sozialistische Demokraten halten sie für einen Schrittmacher des Fa-
schismus. … Kurz, es gibt überhaupt keine politische Richtung, deren man die 
Reine Rechtslehre noch nicht verdächtigt hätte. Aber das gerade beweist besser, als 
sie es selbst könnte: ihre Reinheit.“26 Aber eben darin manifestiert sich die funda-
mentale Selbsttäuschung: Der Rechtspositivismus geht zwar nicht mit einer be-
stimmten Weltanschauung, aber jeweils mit der herrschenden. Nur solange diese 
rechtsstaatlich und demokratisch verfasst ist, kann der Rechtspositivismus selbst 
als attraktive Alternative zu den Problemen der Rechtsbegründung erscheinen. Die 
Begründung des Rechtspositivismus in der Positivität nicht des Rechts, sondern 
der Macht mag gegenwärtig darum nicht auffallen, weil man die Macht und das 
Wünschenswerte im Wesentlichen im Einklang sieht.  
Auch der Rechtspositivismus ist darum sowohl in der Rechtssetzung wie der 

Rechtsanwendung keineswegs frei von einer metajuristischen Einbettung; vielmehr 
ließe sich sagen, dass er – wie jeder Positivismus – auf einer starken Dogmatik 
aufruht, die er nicht expliziert, sondern verdrängt, und auch nicht explizieren zu 
müssen scheint, weil sie den sozial geteilten Wertungen weithin entspricht. Er setzt 
die Geltung eines ethischen Rahmens voraus, der nicht mehr bewusst und also 

                                                      
25 Angesichts der neuerdings zu beobachtenden starken Betonung antiker, insbesondere stoischer 
Wurzeln des Menschenrechtsgedankens ist darauf zu verweisen, dass diese in der Antike gerade nicht 
wirksam wurden. Auch ist aus dem Befund, dass sich die Menschenrechtsideen oft starkem kirchli-
chen Widerstand gegenübersahen, nicht abzuleiten, dass nicht auch ihre Befürworter theologisch 
argumentierten. 
26 H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Aalen 1985, 
XIIf (Neudruck der 1. Aufl., Leipzig/Wien 1934). 
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nicht mehr befragbar ist. Dieser Rahmen ist schon darum unerlässlich, weil kein 
System positiven Rechts geschlossen sein kann und darum der nichtkodifizierten 
Ergänzungen bedarf, wie sie sich etwa im grundgesetzlichen Rekurs auf das „Sit-
tengesetz“, der Anwendung von Prinzipien wie „Treu und Glauben“ etc. zeigt. 
Grundsätzlicher noch ist die ethische Fundierung jeder Rechtsordnung darin er-
kennbar, dass sie nur bestehen können, wenn sie bei den Betroffenen hinreichend 
Akzeptanz finden; Sanktionen allein sichern keine Rechtsordnung. Dies gilt sogar 
für die Unrechtssysteme des 20. Jahrhunderts, zu deren Schrecken es gehörte, dass 
sie von den meisten auch ohne Anwendung von Gewalt zumindest hingenommen 
wurden. Erst recht gilt das für freiheitliche Rechtsstaaten, deren politisches System 
insgesamt, aber auch deren alltägliche Rechtspraxis auf die Zustimmung der Bürger 
angewiesen ist. Freilich wird hier auch sichtbar, dass die Akzeptanz durch die Be-
troffenen ein notwendiges Moment des Rechtes darstellt, aber selbst kein letztes 
Kriterium sein kann: Auch akzeptiertes Unrecht bleibt ebenso Unrecht wie recht-
mäßig zustande gekommene Unrechtsgesetze. 
Eine Unterscheidung von Recht und Ethik impliziert freilich keine Trennung, 

insofern diese Unterscheidung nicht nur die Ausdifferenzierung und damit tenden-
zielle Unabhängigkeit von Systemen, sondern auch die Wahrnehmung einer ethi-
schen Dimension Recht, an der sich das Recht messen lassen muss, meint. Diese 
Dimension ist nicht nur transzendent im Sinne einer jenseits des Rechts liegenden 
Instanz, sondern auch transzendental, insofern sie das Recht allererst fundiert. In 
allen vertragstheoretischen Theorien des Rechts bis hin zu John Rawls schlägt sich 
diese schlechthin fundamentale Dimension in dem ungelösten Dilemma nieder, 
dass zur Begründung dafür, dass Menschen Rechtsverhältnisse eingehen, zirkulär 
bereits ein Rechtssinn bei den Beteiligten vorausgesetzt werden muss: Einen Ver-
trag kann aber nur für sinnvoll halten, der sich auf die grundsätzliche Vertragstreue 
aller verlässt. 
Der mit dem Rechtspositivismus verbundene Anspruch muss darum reduziert 

und er als rhetorische Hyperbole erkannt werden: Die Einstellung, die sich im 
Rechtspositivismus ausdrückt, hat ihren guten Sinn als juristische Klugheitsregel; 
nicht mehr und nicht weniger. Sie besagt, dass das bestehende Recht in all seiner 
Kontingenz nicht ohne Not in Zweifel gezogen werden soll, weil nur so die 
Rechtssicherheit und damit der Schutz, den das Recht gewährleistet, aufrechterhal-
ten werden kann.27 Dies sind aber selbst wieder ethische und nicht schon juristi-
sche Kategorien, so dass sich erneut die Frage nach den Kriterien der Legitimität 
des Rechts stellt, der sich auch rechtspositivistische Ansätze nicht entziehen kön-
nen. 
Aus der notwendigen Kritik an der inneren Widersprüchlichkeit des Rechtspo-

sitivismus, der auf Voraussetzungen basiert, deren Realität er leugnet, kann freilich 
kein Rückgang in naturrechtliche Konzeptionen folgen, weil diese nichts anderes 

                                                      
27 Vgl. Huber, Gerechtigkeit (Anm. 1), S. 27: „Das Recht ist die Hoffnung derer, die unter Macht-
mißbrauch und Willkür leiden.“ (im Original kursiv). 
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sein könnten als die zum Rechtspositivismus komplementäre Verleugnung der 
Dialektik von Recht und Ethik. Will dieser das Recht vor überrechtlichen Anfragen 
schützen und löst dabei implizit die Kohärenz des Rechts selbst auf, so wollen jene 
das Recht auf einer definitiven, von der Wirklichkeit des Rechts und seiner Praxis 
prinzipiell getrennten Basis gründen und liefern es dadurch der Partikularität der 
eigenen Perspektive aus. Weil aber weder ‚die Natur‘ noch ‚das Gebot Gottes‘ in 
einer pluralen Gesellschaft von allen gleichermaßen wahrgenommen und aner-
kannt werden, ist die Unterscheidung von Recht und Ethik ebenso notwendig wie 
ihre Trennung unmöglich.28  
Nun gilt dies freilich, worauf Robert Spaemann aufmerksam gemacht hat, nur 

dann, „wenn Naturrecht als unmittelbar geltendes Recht in Konkurrenz zu 
positivem Recht gesehen wird. In diesem Falle verwirrt es in der Tat den öffentli-
chen Frieden, weil es keine inappellable Entscheidungsinstanz toleriert, und die 
öffentliche Freiheit, weil im Namen des Naturrechts zwar jederzeit Tyranneien 
gestürzt, aber auch errichtet werden können.“29 Spaemann zeigt aber weiter, dass 
weder für Rousseau noch wie für Kant das Naturrecht „eine mit dem Inhaber des 
Gewaltmonopols konkurrierende Rechtsinstanz“30 sein kann: Der Begriff des 
Naturrechts kann nur als kritischer sinnvoll sein und verträgt keine Phantasie einer 
unmittelbaren Umsetzung in geltendes Recht.31 
Die Unterscheidung von Recht und Ethik ist für plurale Gesellschaften unab-

dingbar, weil ihren Mitgliedern kein gemeinsames System ethischer Überzeugun-
gen unterstellt werden und darum auch nicht vorgeschrieben werden kann,32 das 
Recht aber gerade für alle gelten muss. Das Recht bietet in dieser Hinsicht gerade 
den Rahmen, in dem unterschiedliche ethische Orientierungen miteinander und 
nebeneinander gelebt werden können; dabei kann für den hier gegebenen Zusam-
menhang die gegenwärtig freilich dringliche Frage offen bleiben, inwieweit nicht 

                                                      
28 Vgl. Huber, Gerechtigkeit (Anm. 1), S. 15: „Um der Freiheit willen darf die Unterscheidung von 
Recht und Ethik nicht aufgehoben werden, deshalb sollte das Projekt des Naturrechts keine Fortset-
zung finden.“  
29 R. Spaemann, Die Aktualität des Naturrechts, in: R. Spaemann, Philosophische Essays, erw. Aus-
gabe, Stuttgart 1994, S. 60-79 (71). 
30 A.a.O. S. 72. 
31 Dieses Dilemma lässt sich auch nicht, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde gezeigt hat, durch den 
Gedanken einer „Wertbegründung“ des Rechts eliminieren: „Die Wertbegründung des Rechts grün-
det das Recht auf ein schwankendes Element, den zeitigen Wertkonsens, der gerade in einer pluralis-
tischen Gesellschaft häufigen Veränderungen unterliegt und in sich keine Richtigkeitsgewähr bietet. 
Sie verzichtet darauf, diesen Konsens nach außenkonsensualen Kriterien auf seinen Inhalt zu prüfen, 
nimmt ihn vielmehr als unüberfragbare Instanz.“ (E.-W. Böckenförde, Zur Kritik der Wertbegrün-
dung des Rechts, in: ders., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und 
Verfassungsgeschichte, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1992, S. 67-91 (90)). Gegen ihre eigene Intention wäre 
eine solche Strategie selbst wiederum positivistisch. Damit wäre das Problem verschärft, nicht gelöst: 
„Die unabweisbare, im Recht selbst angelegte Frage nach dem (metapositiven) Grund und Maß des 
Rechts kann also nicht durch Rückgriff auf Werte und den Wertbegriff zureichend beantwortet 
werden. Sie bedarf, soll sie tragfähig sein, einer anderen Antwort.“ (A.a.O. S. 91). 
32 Ein soziologisch differenzierender Blick lässt es ohnehin fraglich erscheinen, ob es eine ethisch und 
religiös homogene Gesellschaft je gegeben hat. Das Bild von der vorneuzeitlichen kirchlich geprägten 
Einheitsgesellschaft ist jedenfalls eine Fiktion. 
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auch freiheitliche Gesellschaften zumindest einen materialen Grundkonsens in 
ethischen Überzeugungen haben müssen, damit ihre Rechtsordnung überhaupt 
funktionieren kann.  
Ist folglich die in Sohms These enthaltene Trennung von Recht und Religion 

rechtstheoretisch unhaltbar, so ist noch einmal auf ihren theologischen Gehalt 
einzugehen: Hier liegt nämlich die Stärke von Sohms These, freilich 
paradoxerweise so, dass die von ihm betonte Differenz gerade für das Verhältnis 
von Glaube und Recht produktiv wird. Seine These ist nämlich zunächst als War-
nung zu verstehen vor dem Übergriff kirchlicher Ansprüche auf das Recht, also 
vor einer kirchlichen Inanspruchnahme des Rechts, was auf einen Machtanspruch 
außerhalb der Überzeugungskraft des Wortes Gottes hinausliefe. Solche Macht 
widerspricht aber der reformatorischen Bestimmung, nach der die Kirche „ohn 
menschlichen Gewalt, sonder allein durch Gottes Wort“ regiert werde.33 Sohms 
These ist damit zugleich eine Warnung vor der Adaption der Kirche an die Logik 
der quasi-staatlichen Institution und insofern eine legitime Konsequenz von Lu-
thers Unterscheidung des geistlichen vom weltlichen Regiment. Sie bleibt somit 
eine ekklesiologisch notwendige Erinnerung, die die theologische Aufgabe der 
Reflexion des Verhältnisses von Recht und Ethik auch gerade da anregen kann, wo 
ihre eigene Zielrichtung fehlgeht. Sohms These erinnert nämlich daran, dass die 
neutestamentliche Verkündigung in ihrem Kern eschatologisch ausgerichtet ist; 
seine eigene Konsequenz beruht aber auf einem Missverständnis des Eschatologi-
schen. Die Einsicht in das Bürgerrecht im Himmel schließt, wie gesehen, den Re-
kurs auf das römische nicht aus; es fragt sich vielmehr, wie sich diese beiden Bür-
gerrechte zueinander verhalten.  

6 Gerechtigkeit, Recht und Barmherzigkeit 

Vor dem Hintergrund der von Luther herausgearbeiteten Dialektik wurde erkenn-
bar, dass die Behauptung einer Autonomie des Rechts gegenüber religiösen und 
ethischen Überzeugungen auf einer Selbsttäuschung basiert, daraus aber wiederum 
keine Identifikation von Recht und Ethik folgt, sondern vielmehr deren komplexe 
Beziehung im Diskurs. Die im Rechtspositivismus (wie in jedem Positivismus) 
verdrängten, verdeckten und unerkannten Voraussetzungen werden in der Kon-
frontation mit religiösen und ethischen Überzeugungen offengelegt, ohne dass ein 
Rekurs auf ein invariantes Naturrecht vollzogen werden müsste. So kann das 
Wahrheitsmoment des Rechtspositivismus aufgenommen werden, ohne seine A-
porien zu reproduzieren und zugleich ein Diskurs über die Gestalt und die An-
wendung des Rechts eröffnet werden.  
Die spezifische Perspektive christlicher Ethik lässt sich dabei in ihrer Partikula-

rität und ihrer Substanz zugleich wahrnehmen, die eng miteinander verbunden 
                                                      
33 Augsburger Bekenntnis, Art. 28, BSLK 124,4; der lateinische Text hat die berühmte Fassung: „sine 
vi humana, sed verbo“. 
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sind. Aus der theologischen Einsicht in die Allgemeinheit der Sünde geht hervor, 
dass auch solche Positionen, die sich aus dem Glauben begründen, der kritischen 
Begrenzung bedürfen. Die Pluralität ethischer Optionen und Überzeugungen, die 
ja auch unter Christen besteht, ist darum keine Beeinträchtigung, sondern der 
Reichtum und die Selbstkorrektur christlicher Ethik. Weil der Glaube sich nicht 
erzwingen lässt, kann auch seine Ethik nicht unmittelbar in Recht geformt werden. 
Darum kann es nicht um eine Umsetzung theologischer Perspektiven in Recht 
gehen, sondern um die Suche nach Entsprechungen34: Entsprechungen sind aber 
keine Abbildungen, sondern suchen nach den Formen, in denen ein Leben aus der 
Wirklichkeit Gottes möglich ist – auch und gerade für diejenigen, die diese Wirk-
lichkeit nicht kennen. Wenn Christen auf eine Gestaltung der Rechtsordnung in 
Entsprechung zum Willen Gottes hinwirken wollen, so heißt das eben nicht, dass 
die Rechtsordnung mit den Lebensformen der Christen identisch sein müsste oder 
sollte, was ohnehin bereits wieder an der Pluralität innerhalb der Praxis der Glau-
benden scheitern müsste.  
So hat die Unterscheidung von Ethik und Recht selbst wieder einen unver-

zichtbaren ethischen Sinn, der nicht quasipositivistisch durch den Rekurs auf gött-
liches oder natürliches Recht zu unterlaufen oder zu überbieten wäre.35 Aus Lu-
thers Unterscheidung der Regierweisen Gottes geht hervor, dass dieser Rekurs 
allemal nur kritisch sein kann. Weil aber seine Selbständigkeit in seiner Schutzfunk-
tion für das Zusammenleben wahrgenommen wird, ist auch die Legitimität des 
Rechts an diese Funktion gebunden; zugleich resultiert daraus eine heilsame Be-
grenzung dessen, was vom Recht erwartet werden kann: Es kann nicht selber ge-
rechte Verhältnisse herstellen, wohl aber diese schützen. 
Insofern könnte man geradezu von einer ‚systemischen Gerechtigkeit‘ des 

Rechts sprechen, die den Respekt vor seiner Positivität erfordert: Gerechtigkeit 
kann nicht die Appellationsinstanz für ein einzelnes Urteil oder ein einzelnes Ge-
setz sein; wohl aber lebt das Rechtssystem davon, dass es als im Wesentlichen die 
Gerechtigkeit sichernder Rahmen wahrgenommen wird. Wenn das Ganze das gute 
Zusammenleben sichert, ist ein gewisses Maß an im einzelnen nicht zu vermeiden-
der Ungerechtigkeit zu ertragen und kann getragen werden. Ein Urteil wie das 
genannte salomonische ist unter den Bedingungen eines entwickelten Rechtsys-

                                                      
34 Es bleibt das Verdienst von Karl Barth, nicht nur die theologische Aufgabe der Reflexion des 
Zusammenhangs von Rechtfertigung und Recht gestellt und bearbeitet zu haben, sondern mit dem 
Gedanken der Entsprechungen oder zwischen Gottes rechtfertigendem Handeln und der politischen 
und rechtlichen Praxis auch einen nach wie vor produktiven Impuls gegeben zu haben, die Analo-
gien, die er selbst als Beispiele nennt, sind freilich zuweilen allzu schematisch. Vgl. die beiden Schrif-
ten: K. Barth, Rechtfertigung und Recht. Christentum und Bürgergemeinde, ThSt(B) 104, 4. Aufl. 
Zürich 1989. 
35 Die größte Gefahr für diese heilsame Unterscheidung ist freilich gegenwärtig die politische und 
ökonomische Funktionalisierung des Rechts. So ist gegenwärtig in der Politik eine Tendenz zur 
Unterwerfung des Rechts unter die Nützlichkeit zu beobachten, wenn etwa beabsichtigte Verfas-
sungsänderungen ganz lapidar und inzwischen auch ohne größeren Protest damit begründet werden, 
dass die bestehende Fassung den Handlungsspielraum der Regierungen beschränke – als ob nicht 
gerade das die Aufgabe des Rechtes wäre. 
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tems keine wünschenswerte Perspektive, weil und insofern die Ausbildung eines 
differenzierten Rechtsystems Alternativen bietet, die gerade dem Sinn dieses Ur-
teils entsprechen. Dennoch muss Recht so beschaffen sein, dass es dem Gerech-
tigkeitsempfinden entspricht, das sich in diesem Urteil ausdrückt. Es gibt Gründe 
genug, die eine Rechtsbeugung auch um des gemeinsamen Guten willen verbieten; 
die Tugend des Richters kann nicht die Anpassung des Rechts an die eigenen Ü-
berzeugungen sein. So ist auch das bekannte Diktum, nach dem von einem Ge-
richt nicht Gerechtigkeit, sondern ein Urteil zu erwarten sei, unmittelbar verbun-
den mit dem Ethos des Richters, das auf handwerklich genaue Begründung seines 
Urteils, nicht aber auf die Herstellung gerechter Zustände abhebt: mehr würde den 
Richter notwendig überfordern. In diesem Ethos liegt aber zugleich notwendiger-
weise auch das Vertrauen, dass das gut gearbeitete Urteil und die Gerechtigkeit 
letztlich oder zumindest hinreichend koinzidieren. Wo dieses Vertrauen beschädigt 
ist, nimmt auch das Recht Schaden. 
Sind für die christliche Ethik in der Tat die Momente charakteristisch, die zu 

der eingangs genannten Rechtsfremdheit des Protestantismus geführt haben, so 
führen sie freilich zu einer ganz anderen Konsequenz, wenn das Dilemma, Recht 
und Ethik entweder gegeneinander zu isolieren oder sie zu identifizieren, aufgelöst 
ist. So bedeutet die Wahrnehmung des Rechts im Horizont der Wirklichkeit des 
Glaubens gerade nicht Individualisierung und Entpolitisierung, sondern die Frei-
heit zur Gestaltung einer Rechtswirklichkeit, die der Aufgabe des Rechts zur Siche-
rung des Friedens und des Schutzes des Lebens dient. Die eschatologische Relati-
vierung des Rechts mindert ebenso nicht seine Würde, sondern bringt sie zur Gel-
tung: als das jetzt Notwendige, aber gleichwohl als immer neu zu bedenkendes und 
in Freiheit zu gestaltendes Recht. Gerade wenn und weil in Christus das Gesetz 
eschatologisch aufgehoben ist, bedarf es gegenwärtig der Rechtsordnung, freilich 
einer solchen, die die eschatologische Pilgerschaft nicht verdeckt. Die eschatologi-
sche Distanz zum Recht kann dessen Bedeutung und Eigenart zeigen und ist 
zugleich heilsames Korrektiv; Recht ist in dieser Perspektive „ein uns noch aufgege-
benes, von und zu findendes und zu gestaltendes, eben ein werdendes und damit veränderli-
ches Recht.“36 
Dann kann auch zur Geltung kommen, dass das Recht nicht um des Rechts 

willen da ist, sondern um dessentwillen, was in der biblischen Tradition shalom 
heißt. Dieser ist immer mehr als das Recht hervorbringen kann: „Nur in der barm-
herzigen Bewahrheitung, nur in dieser Praxis, die in der Erfüllung von Gesetzen 
sie zugleich mehr als erfüllt, bleibt das Recht bewahrt.“37 Barmherzigkeit wiederum 

                                                      
36 R. Nordsieck, Recht und Gesetz in theologischer, philosophischer und juristischer Perspektive, 
EHS.R 1074, Frankfurt a.M. 1991, S. 91. 
37 H.G. Ulrich, Erfahren in Gerechtigkeit. Über das Zusammentreffen von Rechtfertigung und 
Recht, in: M. Beintker/E. Maurer/H. Stoevesandt/H.G. Ulrich, Rechtfertigung und Erfahrung. Für 
Gerhard Sauter zum 60. Geburtstag, Gütersloh 1995, S. 362-384 (372). 
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lässt sich nicht institutionalisieren38 oder erzwingen; sie ist angewiesen auf die Pra-
xis, in der Liebe und Gerechtigkeit keine Gegensätze sind. Diese Praxis liebender 
Gerechtigkeit wiederum braucht den Schutz des Rechtes damit „das Recht wie 
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach“ strömen können.  
 

                                                      
38 An der Arbeit der Diakonie ist allerdings auch erkennbar, dass es institutionelle Rahmenbedingun-
gen braucht, die Barmherzigkeit schützen und ermöglichen, die Reformen des Gesundheitswesens 
wiederum scheinen dies eliminieren zu wollen, indem sie einen Rechtsanspruch statuieren und ihn 
zugleich begrenzen. 



 

Islamisches Recht zwischen göttlicher Satzung und 
temporaler Ordnung? Überlegungen zum 
Grenzbereich zwischen Recht und Religion 

Irene Schneider 

In seinem 1971 erschienenen Artikel „Arabismus: Arabischer Nationalismus und 
Sozialismus seit dem Zweiten Weltkrieg“1 beschreibt von Sivers die ersten 25 Jahre 
nach dem 2. Weltkrieg als eine Zeit, in der die islamischen Länder – sein Fokus 
liegt auf den arabisch-islamischen Kernländern – sich von der alten islamischen 
Theologie abgewandt und neue Ideologien, wie den Panarabismus, Nationalismus 
und Sozialismus, für ihre Konstruktion der Identität entdeckt hätten. Die alte 
islamische Theologie habe, analysiert er die damalige Situation, ihre Über-
zeugungskraft trotz zahlreicher Modernisierungsversuche Ende des 19. und An-
fang des 20. Jh.s verloren. Wenige Jahre später wurde evident, dass auch diese 
Perspektive, die eine Säkularisierung der islamischen Gebiete einzuleiten schien, zu 
revidieren war, da die aus dem Westen importierten Modelle gerade des 
Nationalismus und Sozialismus in den islamisch geprägten Ländern unter erhebli-
chen Legitimationsdruck geraten waren. Sichtbar wurde verstärkt ein Phänomen, 
welches seither häufig als „Re-Islamisierung“ beschrieben wird, dessen Höhepunkt 
sicher in der Islamischen Revolution 1979 in Iran gesehen werden muss, das 
zugleich aber keinesfalls ein iranisch-schiitisches Phänomen darstellt, sondern in 
praktisch allen islamischen Ländern zu beobachten ist. Teleologische und ideolo-

                                                      
 

1 Von Sivers 1971, S. 119. 
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gische Epochendeutungen verbieten sich.2 Dennoch ist auch im ersten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts der Islamismus als eine moderne politische Ideologie eine 
relevante politische und soziale Größe, die die Politik und die gesellschaftlichen 
Diskurse in den islamischen Ländern prägt. Im Gegensatz zum „Konservati-
vismus“ mit seinem seit Jahrhunderten existierenden Gelehrtenestablishment und 
den Traditionen der Rechtsschulen bezeichnet der Islamismus, auch Fundamenta-
lismus oder Integrismus genannt, eine Strömung, die explizit die politische Dimen-
sion des Islam hervorhebt, die um Authentizität in Abgrenzung zu westlichen Mo-
dellen bemüht ist und diese in der retrospektiven Idealisierung der frühislamischen 
Zeit in Medina unter dem Propheten Muhammad finden zu können meint.3 

Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach dem Verhältnis von Religion und 
Recht virulent. Häufig wird ein großer Unterschied darin gesehen, ob Recht eine 
göttliche Satzung oder eine menschliche Ordnung sei, die auf „einsehbaren, daher 
auch kritisch zu würdigenden Zweckmäßigkeitsgründen“ beruht.4 Dies scheint zu 
implizieren, dass Recht als eine menschliche – säkulare ? – Ordnung kritisch dis-
kutiert und mithin geändert werden kann. Göttliches Recht scheint dem menschli-
chen Zugriff und mithin dieser kritischen Würdigung dagegen entzogen. Die Di-
chotomie betont mithin die grundsätzliche Verschiedenheit beider Konzepte.  

Man könnte allerdings die Frage stellen, ob nicht auch menschliche Ordnung 
auf letztlich unhinterfragbaren philosophischen Prämissen – beispielsweise auf 
dem Naturrecht als axiomatischer Kategorie – beruht. Dies ist jedoch nicht mein 
Terrain5 und mein Thema. Mir geht es um „Recht als göttliche Satzung“, das ich 
am Beispiel des islamischen Rechts genauer fassen möchte – und zwar vor einem 
Zeithintergrund, in dem der politische Slogan der Implementierung der šarÍþa 
(„des islamischen Rechts“) zum Grundrepertoire islamistischer Propaganda ge-
worden ist. 

Ich möchte der Frage nachgehen, welche Implikationen für Staat und Gesell-
schaft es hat, wenn ein Recht prinzipiell göttlich legitimiert ist, also aus der histori-
schen Situation einer Offenbarung heraus für alle Zeit verbindlich erklärt wurde. 
Ich diskutiere (1.) einige gängige Begriffsbildungen und Klassifizierungen des isla-
mischen Rechts, die sich in den populären, aber auch wissenschaftlichen Diskursen 
finden. So wird „das islamische Recht“ als Pflichtenlehre gesehen – ein Ausdruck, 
der die Verpflichtung des Menschen gegenüber Gott in den Vordergrund stellt, 
nicht aber seine Rechte gegenüber den Menschen. Es wird häufig als heiliges 
Recht bezeichnet, welches, dem säkularen Recht gegenübergestellt, eine Einheit 
von Staat und Religion impliziert und eine prinzipielle Unveränderbarkeit sugge-

                                                      
 

2 Mejcher 1987, S. 432. 
3 Peters 2005, S. 90-94. 
4 Coing 1976, S. 158 
5 Vgl. dazu Horster 2002, v.a. S. 20-102; zur Rückkehr der Religionen auch in säkularen 
Gesellschaften und zur Diskussion um „postsäkulare Gesellschaften“ siehe Riesebrodt 2001 und die 
Beiträge von Koenig, Volkmann und Koppe in diesem Band. 
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riert. Der Begriff des Juristenrechts wiederum beinhaltet die Vorstellung, die 
Rechtsauslegung sei Sache der Juristen – mithin nicht des Staates. Im Begriff des 
Scharia-Islams6 wird die gesamte islamische Kultur auf „das islamische Recht“ 
reduziert und mit dem Begriff „Scharia“ belegt, welcher im populären Diskurs der 
westlichen Welt mit negativen Assoziationen der Rückständigkeit und des Traditi-
onalismus, der „Mittelalterlichkeit“ verbunden ist.  

Ziel dieses ersten Teils (1) ist es, die hinter diesen Begriffen und Kategorisie-
rungen stehenden Vorstellungen und Konzeptionalisierungen in ihrer reduktio-
nistischen Funktion deutlich zu machen. In einem zweiten Teil (2) sollen die Be-
rührungspunkte zwischen Normen, die als göttlich legitimiert und mithin als ewig 
bindend und verpflichtend gesehen werden, und der sich ändernden gesellschaftli-
chen Wirklichkeit herausgearbeitet werden. Dies soll anhand von drei Bereichen 
geschehen: 

 
1. Recht als Legitimation des Staates: Welche Rolle spielen islamrechtliche 

Konzepte in der Legitimierung islamischer Herrschaftskonzepte bzw. des 
modernen islamischen Nationalstaates? Wie sehen diese Konzepte aus? 
Wie lässt sich die Konfiguration Recht-Religion in den Verfassungen fas-
sen? Darüber hinaus wird auf die Diskurstheorie zurückzugreifen und zu 
fragen sein, wie im politisch-gesellschaftlichen Diskurs eines Landes die 
religiöse Legitimation reflektiert, diskutiert, eventuell auch weiterentwi-
ckelt wird. Dies ist besonders vor dem Hintergrund einer zunehmenden 
islamistisch geprägten Diskursrealität in den islamischen Ländern zu un-
tersuchen. 

 
2. Recht als Produkt der Exegese: Die Umsetzung göttlicher Normen in 

Regelungen, aber auch moderne Gesetze verlangen zunächst deren Herlei-
tung aus den heiligen Texten, hier vor allem aus dem Koran (aber auch der 
Sunna, den Texten, in denen das normative Handeln und Entscheiden des 
Propheten Muhammad gesammelt sind) oder doch zumindest die Über-
prüfung der Vereinbarkeit der Gesetzestexte mit den religiösen Normen. 
Welcher Personenkreis, welche Organe sind für die Exegese der Texte 
bzw. für die Überprüfung der menschlichen Gesetze auf die Überein-
stimmung mit dem göttlichen Willen verantwortlich? Nach welchen me-
thodischen und interpretatorischen Verfahren geschieht sie? Welche Rolle 
spielt auch hier der öffentliche Diskurs? 

 
 
3. Recht in seiner gesellschaftlichen Erscheinung und Pluralität: Während die 

genannten Bereiche eine Fokussierung auf Bereiche des staatlichen Rechts 

                                                      
 

6 Nagel 2008. 
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(Verfassung, Gesetzgebung) bieten und hierbei auf normativer (Verfas-
sung, Gesetzgebung) und diskursiver Ebene ansetzen, die Analyse also 
entsprechend auf die Interaktion dieser Bereiche beschränkt ist, wird in 
diesem Abschnitt die Perspektive erweitert und eine Gesamtschau der 
rechtsrelevanten Aspekte und Entwicklungen der Gesamtgesellschaft an-
gestrebt. Dafür wird auf das methodische Instrumentarium des Rechtsplu-
ralismus zurückgegriffen. Denn in den islamischen Ländern zeigt sich in 
postkolonialer Zeit (aber auch schon vorher) die Koexistenz verschiedener 
Rechtsauslegungen des islamischen Rechts (Binnenpluralismus) neben 
verschiedenen weiteren Rechtsstrukturen (Gewohnheitsrecht, westlich-
säkulares Recht, internationale Verträge). Welche Rechte und Normen 
bestehen? Wie koexistieren, interagieren, verschränken sie sich 
miteinander bzw. wie überlagern oder eventuell: verdrängen sie sich?  
 

Die Ausführungen verstehen sich als eine Bestandsaufnahme der Forschung, die 
jedoch unter den genannten m.E. für die Fragestellung zentralen Aspekten erfolgt. 
Dabei ist selbstredend eine umfassende Analyse schon aufgrund der regionalen 
Vielfalt islamischer Kulturen nicht möglich. Vielmehr sollen die folgenden Ausfüh-
rungen als ein Versuch verstanden werden, die Forschung in diesem zentralen, 
nicht zuletzt eminent politikrelevanten Bereich anzustoßen und weitere fruchtbare 
Diskussionen zu generieren. 

Vorab eine kurze Definition: Ausdruck für das islamische Recht ist šarÍþa, im 
weiteren eingedeutscht: Scharia: wörtlich die „Wasserstelle“, „Weg zur Wasser-
stelle“. Die Scharia7 regelt nach ihrem Selbstverständnis nicht nur das Verhältnis 
der Menschen untereinander (muþÁmalÁt), sondern auch das Verhältnis zwischen 
Gott und den Menschen (þibÁdÁt). Sie regelt deshalb nicht nur die rechtlichen 
Beziehungen der Menschen untereinander und der Menschen zu Gott, sondern 
enthält auch kultische, moralische und ethische Vorschriften, die gesamten Vor-
schriften, um das Leben eines gläubigen Muslims „von der Wiege bis zur Bahre“ 
zu begleiten. Hieraus resultiert eine gewisse Differenz zum modernen westlichen 
Begriff des „Rechts“, unter dem ein Korpus an Normen verstanden wird, das das 
Verhältnis zwischen Menschen und anderen Rechtssubjekten untereinander und 
das Verhältnis zu den Trägern der Rechtsordnung (Staat) regelt und sich durch 
erzwingbare Durchsetzung staatlicherseits auszeichnet. 

 
Fiqh (Verstehen) ist die Wissenschaft dieses Rechts, die Rechtswissenschaft, 

die Jurisprudenz, der faqÍh ist der Rechtswissenschaftler, pl. fuqahÁÿ8. In der 

                                                      
 

7 Einige zentrale arabische Begriffe werden im Folgenden in der üblichen westlichen Schreibweise 
angeführt. 
8 Manchmal wird auch von þulamÁÿ Sg. þÁlim, Gelehrten, gesprochen, obwohl Rechtsgelehrte ge-
meint sind. Die Wissenschaft des islamischen Rechts hat durch ihre Verankerung in der Lebenswelt 
und ihre Basis in den religiösen Quellen des Korans und der Sunna einen hohen Stellenwert, der den 
der Theologie und Philosophie übersteigt. 
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modernen Unterscheidung zwischen fiqh und Scharia ist fiqh die historische 
Interpretation der Scharia und Scharia eine metahistorische Quelle der 
Rechtleitung in rechtlichen und ethischen und anderen Fragen.9 Die 
Textgrundlagen der Rechtswissenschaft sind der Koran – der heilige Text – und 
die Sunna, die normativen Aussagen bzw. Handlungen (vorliegend in 
Sammlungen, sog. ½adÍÝ, Pl. a½ÁdÍÝ/Aussage) des Propheten Muhammad. Die 
Rechtsregeln werden aus diesen beiden göttlichen oder göttlich inspirierten 
Textgrundlagen dann, wenn sie nicht als eindeutige Aussagen vorliegen, durch 
Analogie gewonnen und durch den Konsensus der Rechtsgelehrten für verbindlich 
erklärt. Aber weder der Koran noch die Sunna sind „Gesetzestexte“, sondern es 
sind heilige Texte, die neben religiösen Dogmen und rituellen wie auch kultischen 
Aussagen moralisch verbindliche Anweisungen geben und dem Gläubigen eine 
Leitlinie für ein gottesfürchtiges und frommes Leben sein wollen. Ihre 
rechtsexpliziten Aussagen sind daher wenige. Sie bedürfen der Interpretation durch 
die Juristen/ fuqahÁÿ. Das komplexe Zusammenspiel zwischen den verschiedenen 
Aspekten der heiligen Normen und konkreten Rechtsanforderungen ist 
wissenschaftsgeschichtlich mit verschiedenen Begriffen und Kategorisierungen 
belegt worden, deren Entwicklung und Implikationen hier kurz dargestellt werden 
sollen. 

1 Islamisches Recht in der Forschung: Begriffsbildungen, 
Kategorisierungen, Klassifizierungen  

Klassifizierungen, Einordnungen, Begriffsbildungen prägen den wissenschaftlichen 
Diskurs und verselbständigen sich häufig, umso mehr im nichtwissenschaftlichen, 
populären Diskurs. Der Holländer Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), 
Islamwissenschaftler und Berater der niederländischen Kolonialmacht, hat den 
Begriff der Pflichtenlehre („déontologie: doctrine des devoirs de l’homme“)10 für 
das islamische Recht geprägt. Damit richtete er den Fokus auf die „Pflichten“ des 
Menschen gegenüber Gott, die Konzeption von Rechten der Menschen – als 
muþÁmalÁt im fiqh verankert (s.o.) – wurde zurückgedrängt, fiqh erschien, wie 
Johansen es treffend formuliert, als ein „undifferentiated set of individual rules 
which do not seem to offer access for the rational analysis“.11 Snouck Hurgronje 
zog daraus auch die logische Konsequenz, dass islamisches Recht kein Recht im 
„eigentlichen Sinne“ sei und mithin der Rechtsvergleichung durch europäische 

                                                      
 

9 Johansen 2004, S. 881. 
10 Snouck Hurgronje 1957, S. 256, 259-262. 
11 Johansen 1999a, S. 45. 
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Juristen unzugänglich.12 Dass islamisches Recht – gemessen am Standard des 
eigenen, westlichen Rechts – kein Recht sei, ist durch ihn zu einer üblichen 
Argumentationsfigur in jener durch die Fixierung auf die Überlegenheit der 
eigenen Kultur geprägten Zeit des Kolonialismus geworden und wurde auf andere 
kulturelle Bereiche, wie beispielsweise den Kult oder die Ethik, übertragen.13 

Als Konsequenz erschien das islamische Recht der – rationalen – europäischen 
Forschung entzogen und wurde zum Gegenstand der Religionswissenschaft 
erklärt. Eine Analyse der Verschränkung rechtlicher und religiöser Konzepte 
wurde blockiert. 

Auch weitere Charakterisierungen des islamischen Rechts durch Snouck 
Hurgronje haben auf die wissenschaftliche Behandlung des Themas großen 
Einfluss gehabt. So geht er davon aus, das „islamische Recht“ sei nur in 
bestimmten Bereichen angewandt worden, wie dem Familienrecht und dem Recht 
der frommen Stiftungen.14 Damit erschien „islamisches Recht“ als reine 
Verpflichtung gegenüber Gott sowie als in vielen Bereichen nicht geltendes Recht.  

Der Soziologe Max Weber (1864-1920) klassifizierte das islamische Recht als 
ein heiliges Recht15, analog zu anderen heiligen Rechten in anderen Weltkulturen. 
Seine Begrifflichkeit ist vor dem Hintergrund seines Lebenswerkes zu sehen, 
welches er der Analyse der Entstehung des Kapitalismus in Europa widmete. Um 
die Normen und Entstehungsumstände der Prozesse der Rationalisierung, die in 
Europa zur Entwicklung des Kapitalismus beigetragen haben, erforschen zu 
können, begann er eine interkulturelle vergleichende Studie. Damit war es sein 
Bestreben, analytische Kategorien zur Erfassung kultureller Phänomene und zum 
interkulturellen Vergleich zu entwickeln und mithin das Besondere des islamischen 
Rechts in Abweichungen und Gemeinsamkeit mit anderen Rechten, besonders 
aber im Gegensatz zum europäischen Recht, besser fassen zu können. Er machte 
also das islamische Recht dem Rechtsvergleich zugänglich. Hier liegt der 
wissenschaftsgeschichtliche Fortschritt gegenüber Snouck Hourgronjes 
„Pflichtenlehre“. Webers Ziel ist es aber eben auch, vor der Folie des eigenen 
kulturellen Hintergrundes die Defizite des anderen – eben „heiligen“ – Rechts 
hervorzuheben, welche ursächlich dafür verantwortlich waren, dass es nicht zur 
Entwicklung rationaler, den Kapitalismus begünstigender Strukturen kam. Denn 

                                                      
 

12 Snouck Hurgronje, 1957, S. 256, S. 261. Er schreibt, der Begriff „droit“ habe Konfusionen 
verursacht. Das islamische Recht verfüge über keine Theorien und Prinzipien, sondern beziehe sich 
allein auf den Willen Allahs. 
13 Bousquet 1966 beginnt sein Buch „L’éthique sexuelle de l’Islam“ mit den Worten: „Il n’y a pas de 
morale en Islām“, S. 1. 
14 Snouck Hurgronje 1957, S. 260, 262. 
15 Weber, 1972, S. 474-476. 
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Weber scheint davon auszugehen, dass heiliges Recht eine Schranke für die 
Rationalisierung der Rechtsordnung bildet.16 

Während Snouck Hourgronjes analytisches Instrumentarium vor dem 
Hintergrund des Zeitalters des Kolonialismus zu sehen ist und eine Einstellung 
reflektiert, die die politische Rolle des Kolonialismus rechtfertigt und mit dem 
unbedingten Glauben an die Überlegenheit des westlichen Rechtssystems (als 
„eigentliches Recht“ ) untrennbar verbunden ist, geht Webers Versuch einer 
weltgeschichtlichen Betrachtung von der spezifisch europäischen Konstellation des 
Puritanismus als einer der zentralen auslösenden Faktoren für die Entstehung des 
Kapitalismus aus, der wiederum in seiner globalen Auswirkung als treibende Kraft 
der europäischen Expansion erkannt wird. Ausgangspunkt sind also beide Male 
evident eurozentrische Kategorien, Betrachtungen und Terminologisierungen. 
Auch Weber diente „der Islam“, über den eine abschließende Abhandlung zu 
schreiben ihm nicht vergönnt war, als Folie für die Analyse der eigenen 
europäischen Wirtschaft und Gesellschaft. Anzumerken ist auch, dass Weber nicht 
des Arabischen mächtig war, sich also auf Sekundärliteratur verlassen musste. Die 
Kategorie des „heiligen Rechts“ war, wie Johansen treffend bemerkt, insofern 
nicht hilfreich, als sie einer Untersuchung der Beziehung zwischen Offenbarung, 
Ethik und Recht im Wege zu stehen schien.17 Weiterhin hat Weber das islamische 
Recht als ein Juristenrecht bezeichnet. Auch diese Charakterisierung findet sich 
heute noch in zahlreichen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Publikationen. Damit weist er darauf hin, dass dieses Recht in der Frühzeit vor 
allem von Juristen entwickelt wurde, abgeleitet aus den Quellen des Korans und 
der Sunna, und dass als Konsequenz auch der Herrscher diesem Recht 
untergeordnet war. 

Der Islamwissenschaftler Joseph Schacht (1902-1969), einer der wichtigsten 
Spezialisten für das islamische Recht, übernahm zwar diese webersche 
Klassifizierung, gab ihr jedoch – sowie anderen Klassifizierungen (beispielsweise 
der des „Juristenrechts“) – eine differenzierte, auf seiner profunden 
Quellenkenntnis und seinen gewichtigen wissenschaftlichen Arbeiten aufbauende 
Bedeutung. Er hat klar die „rechtliche“ Dimension des islamischen Rechts 
aufgezeigt und in seiner grundlegenden Forschung zur Entstehung18 des 
islamischen Rechts wie auch in seinem bisher unübertroffenen Lehrwerk19 die 
prinzipielle Flexibilität des islamischen Rechts in seinen zeitlichen und regionalen 
Ausprägungen beschrieben. Ein Schwerpunkt seines Wirkens lag auf der 
Entstehungszeit, allerdings weniger auf der Frage des antiken Hintergrundes 

                                                      
 

16 Weber 1972, S. 349. Dies ist mit Vorsicht zu konstatieren. Die Interpretation seines Zugangs zu 
islamischen Konzepten ist äußerst komplex und erschließt sich nicht in der Zitierung einer Stelle. Vgl. 
dazu Schneider 1993, v.a. S. 157-158, s.a. Johansen 1999a, S. 53. 
17 Johansen 1999, S. 51. 
18 Schacht 1979. 
19 Schacht 1964. 



Islamisches Recht 

 

145 

islamischen Rechts.20 In seiner noch heute unübertroffenen Forschung entwickelte 
er vielmehr wichtige methodische Instrumentarien zur Rekonstruktion der 
frühislamischen Zeit, des ersten islamischen Jahrhunderts, aus dem uns keine 
zeitgleichen Quellen vorliegen, und konnte zeigen, dass zahlreiche dem Propheten 
zugeschriebene der muslimischen Gemeinde noch heute als normativ dienende 
Aussagen und Handlungen erst im Nachhinein auf den Propheten zurückprojiziert 
wurden, im Rahmen einer heftigen theologisch-politischen Auseinandersetzung um 
die Konzeption dessen, was als „islamisch“ zu gelten habe.21 

Bezüglich der Entwicklung des islamischen Rechts hat Schacht auf 
Quellenbasis die These der „Schließung des Tores des iºtihÁd“ (d.h. der 
eigenständigen Interpretation der heiligen Texte, die durch taqlÍd, die 
Nachahmung der vorangegangenen Gelehrten, ersetzt wurde) postuliert und 
daraus die Erstarrung des Rechts ab ca. dem 10. Jh. abgeleitet. Dieselbe sollte 
seiner Konzeptionalisierung zufolge erst wieder mit der Moderne und dem 
Einfluss westlichen Rechts aufbrechen.22 Diese von Schacht durchaus noch mit der 
gebotenen Vorsicht vorgetragene historische Entwicklung ist nach ihm Gemeingut 
islamwissenschaftlicher populärer Darstellungen geworden und hat geradezu zu 
einer Epocheneinteilung geführt, die dem islamischen Recht seit dem 10. Jh. 
keinerlei Entwicklung mehr zubilligen und es erst mit der Ankunft Napoleons in 
Ägypten 1798 wiederbelebt sehen wollte. Sie ist vor allem durch die 
Untersuchungen anderer als der normativen Rechtstexte (wie Rechtsgutachten etc.) 
erheblich eingeschränkt worden.23  

Unter den westlichen Islamwissenschaftlern hat vor allem Baber Johansen 
(1936-) die Forschung zu einzelnen Themen, aber auch zu grundsätzlichen Fragen 
des „heiligen Rechts“ weitergetrieben. In Abgrenzung vor allem zu Snouck 
Hurgronje zeigt er, dass beispielsweise das vormoderne islamische Prozessrecht 
sehr wohl zwischen Rechtsgebieten – nämlich dem Zivilrecht und dem Strafrecht 
– unterscheidet24 und auch bereits die „mittelalterlichen“ vor allem: hanafitischen 
Juristen klar zwischen rechtlichen und ethischen Bewertungen unterschieden 
haben.25 Er stellt die Frage nach dem Grad der Beziehung zwischen ethischen 
Kriterien der Bewertung und rechtlichen Kriterien in verschiedenen Sphären des 
Rechts,26 und er hat auch auf die wichtigen Differenzen zwischen den 
Rechtsschulen hingewiesen.  

                                                      
 

20 Zu diesem in der Forschung vernachlässigten Aspekt s. Crone 1987; Schneider 1999, Jokisch 2007. 
21 Schacht 1979, S. 168ff, S. 190ff. Kritisiert wurde Schacht durch Motzki, 1991, der allerdings die 
spätantiken Rechte völlig ausblendet und das islamische Recht aus seinen eigenen Quellen heraus 
erklären möchte. Zum Problem seines Ansatzes siehe Schneider 2000. 
22 Schacht 1982, HS. S. 69-75. 
23 Kritik an der Schließung des „Tores des iºtihÁd“ siehe : Hallaq 1984; Jokisch 1996.  
24 Johansen 1999d. 
25 Johansen 1999e. 
26 Johansen 1999a, S. 63. 
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In seinem Artikel „Staat, Recht und Religion im sunnitischen Islam. Können 
Muslime einen religionsneutralen Staat akzeptieren?“27 weist er völlig zutreffend 
darauf hin, dass es Sache der Muslime – und nicht des Islamwissenschaftlers – sei, 
die Frage zu beantworten, ob die Muslime einen religionsneutralen Staat als 
weltliche Autorität akzeptieren können.28 Dann zeigt er Elemente aus der 
Geschichte der islamischen Staaten auf, die als Ansatzpunkt für eine 
Differenzierung zwischen weltlicher und religiöser Herrschaft dienen können. Sein 
Ausgangspunkt ist die historische Entwicklung, nicht die normative Staatsliteratur. 
Er weist darauf hin, dass der Koran keine Ausführungen zu Staat und Staatsform 
außer einer allgemeinen Gehorsamspflicht gegenüber Gott, dem Propheten und 
den „Sachwaltern“ (4:59) enthalte und der Prophet gestorben sei, ohne einen 
Nachfolger zu installieren.  

Einschränkend ist festzustellen, dass dies für die sunnitische, weniger für die 
schiitische Staatstheorie gilt, zumindest noch nicht in dieser frühen Zeit, und diese 
Analyse sich stark an der Geschichte der politischen Systeme im Islam und weniger 
an der staatstheoretischen Literatur orientiert: Diese konzentriert sich in der 
Frühzeit stark auf die Person des Kalifen, dem es obliegt, die Scharia 
durchzuführen und politische und religiöse Leitung der muslimischen Gemeinde in 
einem zu sein. 

Vor dem Hintergrund der Skizzierung dieser wissenschaftsgeschichtlichen 
Entwicklung birgt die Charakterisierung als Scharia-Islam durch Tilman Nagel 
(1942-) die Gefahr einer essentialistischen, zugleich anachronistischen, 
wissenschaftsgeschichtlich überwundenen Simplifizierung differenzierter und 
komplexer Prozesse und Konstellationen von Religion und Recht.29  

 

                                                      
 

27 Johansen 1999b. 
28 Johansen 1999b, S. 265. 
29 Nagel 2008. Es ist evident, dass die komplexe islamische Kultur in ihrer Vielgestaltigkeit nicht auf 
„die Scharia“ reduziert werden kann und dass der Begriff „die Scharia“ selbst ein essentialistisches 
Konstrukt ist. Der Begriff, dem journalistisch-populistischen Kontext zuzuordnen, wäre hier nicht 
weiter der Erwähnung für wert befunden, wäre sein Autor nicht ein eigentlich profunder 
Wissenschaftler, der seine sonstigen Studien auf umfassende und differenzierte Quellenstudien stützt. 
Nagel verfolgt mit der wissenschaftlich nicht haltbaren Kategorisierung, die ihm selbst bewusst ist – 
gesteht er doch zu, sie „der Einfachheit halber“ gewählt zu haben – ein klares politisches Ziel: die 
Warnung vor den Vertretern der bundesdeutschen Islam-Verbände. Diese ist nicht durchweg 
unberechtigt (vgl. z.B. Brunner 2002), sollte jedoch aus Fairness den muslimischen Mitbürgern 
gegenüber differenziert gehandhabt werden, d.h. mit Nennung von „Ross und Reiter“ verbunden 
sein.  
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2 Die Konstellationen von Recht und Religion in den 
islamisch geprägten Kulturen 

Die nun folgende Analyse, die die eingeführten Begriffe, Konzepte und 
Kategorisierungen in einen historischen, vor allem aber den zeitgenössischen Islam 
betreffenden Rahmen stellt, setzt auf drei Ebenen an: bei der Konzeption von 
Recht als Legitimation des Staates (2.1), bei Recht als Produkt der Exegese heiliger 
Texte (2.2) und auf einer pragmatisch-deskriptiven Ebene bei der Beschreibung 
der Pluralität von Rechten in den islamischen Ländern heute (2.3). Die oben 
genannten Begriffe des heiligen Rechts, des Juristenrechts, der Pflichtenlehre 
werden dabei an der jeweils passenden Stelle diskutiert, erläutert, kritisiert und in 
ihren Implikationen näher ausgeführt.  

Dabei geschieht der Zugang zu den drei Ebenen methodisch zweifach: Zum 
einen ist zu untersuchen, wie auf normativer Ebene (Verfassung, staatliches Recht, 
staatliche Organe, die mit der Auslegung des Rechts beauftragt sind) mit dem 
entsprechenden Aspekt in einzelnen Ländern umgegangen wird. Zum anderen 
wird der öffentliche Diskurs zu diesen Problemkreisen darzustellen sein, schon 
weil nur vor diesem Hintergrund die gesellschaftliche Verankerung wie auch die 
Prozesse, die die Gesetzgebung (oder Verfassungsentwicklung) begleiten, deutlich 
gemacht werden können. Es gilt also, nicht nur die Verfassungs- und 
Gesetzestexte in den Blick zu nehmen, sondern zugleich in der gebotenen Kürze 
auf die politischen und gesellschaftlichen Diskurse um diese Verfassung und 
Gesetze hinzuweisen. 

2.1 Recht als Legitimation des Staates  

Mit Blick auf die muslimische Minderheit, die in den westlichen Staaten lebt, ist 
sicher Johansen recht zu geben: Es ist nicht Aufgabe der (Islam)wissenschaft, 
Konzepte für die in den säkularen Staaten lebenden Muslime zu entwerfen, die 
sicherstellen, dass die jeweiligen Verfassungen akzeptiert werden.30 Die 
Wissenschaft kann nur historische Entwicklungslinien aufzeigen, Diskurse 
erläutern und analysieren und heutige Konfigurationen zu verstehen versuchen. 
Die im klassischen Recht verankerte Lehre der Einteilung in DÁr al-IslÁm (Haus 
des Islam) und DÁr al-Harb (Haus des Krieges),31 scheint kaum mehr als 
Grundlage für moderne islamische Konzeptionen zu dienen,32 andere Ansätze 
liegen bereits vor, auf die ich hier jedoch nicht eingehen kann.33 Sie zeigen die 
unterschiedlichen Diskurse der einzelnen Akteure und Gruppen, lassen jedoch 
bisher, jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland, kein einheitliches und 

                                                      
 

30 Johansen, 1999b, S. 265. 
31 Johansen 1999b, S. 271-276. 
32 Shadid/van Koningsveld 1996; Schneider 2005. 
33 Schneider 2005. 
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übergreifendes Konzept eines „Euroislam“34 erkennen, so sehr dies auch in der 
entsprechenden Literatur immer beschworen wird. Die Ursachen sind vielfältig, sie 
liegen u.a. in der nationalen, ethnischen und religiösen Zersplitterung der 
muslimischen Migranten und den damit verbundenen unterschiedlichen nationalen 
Konzepten zur Verankerung des Islam in Verfassung und Gesellschaft. Nicht 
zuletzt ist bedeutsam, dass es nach der Abschaffung des Kalifates in der Türkei 
1924 für den sunnitischen Islam keine übergeordnete autoritative Instanz gibt. 
Ähnliches gilt auch für den schiitischen Islam, obwohl hier – wie sogleich zu 
zeigen sein wird – in Iran mit der Implementierung des Konzepts des velāyat-e faqīh, 
der „Herrschaft des Rechtsgelehrten“, jedenfalls auf nationaler Ebene versucht 
wurde, eine solche oberste Instanz mit allen autoritativen Mitteln auszustatten. 

Nach einem kurzen Abriss der staatsrechtlichen und historischen Entwicklung 
sollen deshalb zwei Beispiele moderner islamischer Nationalstaaten – Ägypten und 
Iran – exemplarisch zeigen, wie klassisch-islamrechtliche staatstheoretische 
Vorstellungen in die Moderne transponiert worden sind.  

2.1.1 Historischer Abriss 

Für die Sunniten enthält der Koran bzw. enthalten die Aussagen des Propheten 
keine Ausführungen zu Staat und Staatsform. Koranisch verankert ist nur eine 
allgemeine Gehorsamspflicht gegenüber Gott, dem Propheten und den 
„Sachwaltern“ (4:59). Die das tribale System vorislamischer Zeit transzendierende 
neue religiös-politische Gemeinschaft der islamischen Gemeinde (umma), angeführt 
von Muhammad als politischem und rechtsgebendem Führer seit seiner 
Emigration nach Medina im Jahre 622, umfasste zunächst in der 
Gemeindeordnung in Medina Muslime (aus Mekka Zugewanderte ebenso wie die 
sogenannten Helfer [arab. anÈÁr] in Medina) und Angehörige jüdischer Stämme, 
wobei letztere jedoch sukzessiv durch die Ereignisse der frühen Geschichte aus der 
umma ausgeschlossen wurden. Historisch gesehen kann man nur in dieser Situation 
der islamischen Frühzeit von einer Einheit der jungen Gemeinschaft sprechen: 
Staat, Recht und Religion bildeten durch die Führung des Propheten und seine 
göttlichen Offenbarungen eine bruchlose Einheit, in der die Politik die 
Verwirklichung der Offenbarung bedeutete und Recht direkt aus der Praxis des 
Propheten resultierte. Der Bruch zwischen staatstheoretischem Anspruch einer 
Einheit zwischen Religion, Recht und Staat und realen politischen Entwicklungen 
ist mithin nach dem Tod Muhammads festzustellen, denn zu diesem Zeitpunkt 
musste aufgrund fehlender struktureller und funktioneller Vorgaben des Propheten 
für einen islamischen Staat die Staatsform neu ausgehandelt werden. Die 
schiitische Staatskonzeption unterscheidet sich von der sunnitischen durch die 
Überzeugung, der Prophet habe die Nachfolge sehr wohl geregelt, und zwar 

                                                      
 

34 Tibi 1999, S. 285-314. 
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zugunsten seines Cousins und Schwiegersohns Ali, der mit der Prophetentochter 
Fatima verheiratet war. Dieses Konzept wurde jedoch politisch nicht virulent: Ali 
(reg. 656-661) regiert erst als vierter der sog. „rechtgeleiteten Kalifen“ nach dem 
Tod Muhammads. Mithin anerkennen die Schiiten die ersten drei Kalifen nicht, 
sondern konstruieren über Ali und seine Söhne al-Hasan und al-Husain eine 
Abfolge legitimer – aber nicht politisch hervorgetretener – Leiter der Gemeinde, 
die allerdings nach Auffassung der vorherrschenden schiitischen Richtung (12er 
Schia) nach dem 12. Imam, also Nachfolger, des Propheten, abbricht. Dieser ist 
nach schiitischer Vorstellung im Jahr 873 in die „Verborgenheit“ gegangen und 
wird am Ende der Zeiten als mahdÍ (Messias) wiedererscheinen. Faktisch ist damit 
ebenfalls – wie im sunnitischen Islam – ein Freiraum für die Ausgestaltung des 
Staatwesens geschaffen.  

Von entscheidender Bedeutung ist das Ergebnis der Entwicklungen des 8. und 
9. Jh.s: Demnach oblag das Monopol der Auslegung der heiligen Texte und mithin 
der Ableitung rechtlicher und ethischer Normen den ausgebildeten islamischen 
Rechtsgelehrten, nicht etwa dem Herrscher. Hieraus resultiert durchaus mit 
gewisser Berechtigung die Bezeichnung des islamischen Rechts als „Juristenrecht“ 
schon durch Weber, aufgenommen durch Schacht. Der Herrscher bzw. die den 
Staat leitenden Personen unterstanden der Scharia und hatten die Auslegungen der 
Juristen zu akzeptieren. Diese Entwicklung hatte mehrere Folgen: zunächst die 
Entstehung des sog. Binnenpluralismus des islamischen Rechts (s. 2.3), welcher 
sich institutionell in der Etablierung von vier sunnitischen Rechtsschulen und einer 
12er-schiitischen Rechtsschule (neben anderen marginalen sunnitischen und 
schiitischen Rechtsschulen) äußerte, inhaltlich in der (auch innerhalb der einzelnen 
Rechtsschulen) relativ großen Bandbreite von Lehrmeinungen, die sich alle auf 
verschiedene Interpretationen der Texte (Koran, Sunna) stützten und mithin alle 
gleichermaßen als legitim („orthodox“) galten. Die politische Konsequenz bestand 
sodann darin, dass im Idealfall der Herrscher selbst Jurist sein bzw. juristische 
Kenntnisse haben sollte, dass jedoch theoretisch keinesfalls seine Interpretation 
der Texte der Interpretation der Gelehrten übergeordnet war. Allerdings oblag 
dem Herrscher die politische Steuerung (siyÁsa), hierbei konnte und musste er 
Maßnahmen zum Wohl des islamischen Staates durchführen (maÈla½a). 
Theoretisch war es ihm jedoch nie erlaubt, der Scharia widersprechende 
Regelungen zu treffen. In der Praxis ist diese Frage noch nicht für alle Bereiche 
wirklich untersucht, jedoch ist wahrscheinlich, dass kein islamischer Staat sich 
diesen Steuerungsmechanismus wirklich aus der Hand nehmen ließ. 

In den klassischen staatsrechtlichen Werken steht mithin der Herrscher bzw. 
Kalif (oder Imam) im Zentrum, dessen Aufgabe die religiöse wie auch die 
politische Führung der Gemeinde ist. Zwar hat sich – wenn auch starken 
historischen Modifikationen, zeitlichen und regionalen Einschränkungen und 
inhaltlichen Differenzierungen unterlegen – das Konzept des Kalifates über 
Jahrhunderte in seiner integrativen Funktion auf normativer Ebene am Leben 
erhalten, jedoch ist dabei in der politischen Realität eine Vielfalt von regionalen 
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Staaten mit abweichenden staatstheoretischen Grundlagen, zeitweise sogar die 
Parallelexistenz mehrerer Kalifate (11. Jh.) zu verzeichnen. Faktisch bildete sich 
spätestens ab dem 11. Jh. eine Aufsplitterung in das Kalifat mit der religiösen 
Leitung der umma und das Sultanat als politische Institution. Diese politische 
Realität führte den Juristen und Staatsrechtler Ibn Taimiyya im 14. Jh. – nach dem 
Sturz des abbasidischen Kalifats durch die Mongolen 1258 – dazu, den Schluss zu 
ziehen, dass das Recht an keine bestimmte Form des Staates und mithin auch nicht 
personal an einen Herrscher gebunden sei, sondern nur für eine „siyÁsa šarþÍya“, 
eine Staatsführung, zu sorgen sei, die sich am Recht orientiere.35 Dieser Schritt ist 
in seiner Radikalität bzw. Loslösung von früheren Konzepten von Staat und 
Religion nicht zu unterschätzen: Während zuvor der Kalif die Aufgabe der 
Anwendung des islamischen Rechts hatte, verliert nun die Person des Herrschers 
an Bedeutung und wichtig wird, dass die Herrschergewalt im Dienst von Religion 
und religiöser Gemeinde ausgeübt wird. Der Verzicht darauf, die legitimen Formen 
der Herrschaft rechtlich festzulegen, zeigt, dass die Formen der Herrschaft sich der 
Logik von der bruchlosen Einheit von Recht, Religion und Staat nicht ohne 
weiteres zuordnen lassen.36 Die historischen Entwicklungen zeigen aber auch die 
unterschiedlichsten Konstellationen von politischer Gewalt und religiöser Macht, 
Tendenzen, das Gelehrtenestablishment der politischen Macht zu unterstellen 
ebenso wie puristisch-religiöse Bewegungen, die die religiösen Instanzen in den 
Mittelpunkt rückten. Die politische Geschichte der islamischen Staaten ist vor dem 
Hintergrund dieser Konfigurationen zu analysieren. 

In der Zeit der großen „gunpowder“-Reiche seit dem 16. Jh. etablierten sich im 
Osmanischen Reich (13. Jh. bis 1922), weniger stark im safawidischen Staat in Iran 
(1501-1722), bürokratisch organisierte Zentralgewalten, die die Unabhängigkeit der 
Gelehrten, Juristen und vor allem der Richter durch Einbindung in staatliche 
Positionen weitgehend zu beschränken suchten. Spätestens mit der Etablierung 
von modernen Nationalstaaten in der Kolonialzeit und danach stellten sich zwei 
grundlegende Fragen: nach der Souveränität einerseits, die entweder als göttlich 
gegeben oder als vom Volk ausgehend konzipiert ist, wie in den modernen 
westlichen Staaten, und nach der Einbindung der Scharia in die jeweilige 
Verfassung andererseits. Es ist also die Entwicklung neuer Souveränitätskonzepte 
zu beobachten, die in den einzelnen Staaten unterschiedlich verlief, wie – parallel 
dazu – der Prozess der Kodifizierung der Scharia. Der Prozess der Kodifizierung 
des – vielfältigen und pluralen – islamischen Rechts ist immer mit einer Selektion 
(welche Rechtsmeinungen sollen kodifizert werden und warum?) und damit mit 
einer Interpretation verbunden. Es ist eine „re-invented“ Tradition der klassischen 
Normen des fiqh, eine „social construction, shaped by political considerations“.37 

                                                      
 

35 Johansen 1999b, S. 282. 
36 Johansen 1999b, S. 282. 
37 Hobsbawm 1995, S. 1; Buskens 2003, S. 71. 
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Tatsächlich ist die Scharia in allen Verfassungen islamisch geprägter Länder des 
islamischen Kernbereichs (Nordafrika, Naher und Mittlerer Osten) präsent.38 Aber 
was bedeutet dies genau für das Zusammenspiel von Politik und Religion? 
Bedeutete die Modernisierung und Verwestlichung, die Orientierung an westlichen 
Konzepten des Nationalstaates und die Zugrundelegung von Verfassungstexten 
auch das Ende der klassischen Konfliktlinie zwischen Staat und Gelehrtenelite um 
die Monopolisierung der Auslegung? Wie konfigurieren sich religiöse Auslegungen 
und rechtliche Regelungen, religiöses Establishment und staatliche Gewalt? Dies ist 
insbesondere vor dem Hintergrund des Erstarkens islamischer und islamistischer 
Konzepte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zu fragen. Die islamistischen 
Bewegungen favorisieren einen expliziten Rückgriff auf die Quellen bei 
gleichzeitiger Ignorierung des konservativen Gelehrtenestablishments und dessen 
durch die Jahrhunderte ausgearbeiteter Auslegung. Jedoch arbeiten mit diesem 
methodischen Zugriff v.a. unter dem Stichwort des iºtihÁd auch modernistisch 
orientierte Denker. Diese neuen Interpretationen können also, gemessen an den 
von allen islamischen Ländern (mit Ausnahme Saudi-Arabiens) unterschriebenen 
Menschenrechten (in der UDHR, d.i. Universal Declaration of Human Rights der 
UN), traditionell orientiert sein (z.B. mit Bezug auf das Geschlechterverhältnis) 
oder modern (d.h. in Übereinstimmung mit dem Ziel einer Gleichheit der 
Geschlechter).  

Die Frage der Legitimität von Herrschaft soll von zwei Seiten diskutiert 
werden: von staatlicher Seite und von der Seite des öffentlichen, politischen 
Diskurses in Ägypten und Iran. Sie wird zunächst auf das politische System 
bezogen, dann wird – dies wird immer nur ausschnittsweise möglich sein – der 
öffentliche Diskurs als ein machtgebendes und machtprägendes Element ihm 
gegenüber gestellt. Dies geschieht auf der Grundlage von Foucaults Diskursbegriff, 
der die Machtimplikationen dieser Diskurse am klarsten erkannt und beschrieben 
hat, wie die Diskurse sich gegenseitig beeinflussen und durch ihre Beeinflussung 
auch wieder die Machtkonstellationen verändern können.39 Diskurse als allgemein 
akzeptierte und bekannte Arten des Denkens bestimmen und beeinflussen die 
Konzeptionen der Menschen und ihr Denken und sind nach Foucault eng mit der 
Macht in einer Gesellschaft verbunden. Machtverhältnisse wiederum werden von 
Foucault als vielfältige Kraftverhältnisse gesehen, die immer und überall 
vorhanden sind.40 

 

                                                      
 

38 Ebert 1998. 
39 Foucault 1994; Foucault 1995, S. 114; zum Beispiel der Machtkonstellationen in einem 
vormodernen islamischen Staat – Iran im 19. Jh. – vgl. Schneider 2006, S. 90-102. 
40 Foucault 1994; Foucault 1995, S. 114. 
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2.1.2 Ägypten 

Verfassung und Staat 
Die Arabische Republik Ägypten hat als einer der ersten arabisch-islamischen 
Staaten konstitutionelle und repräsentative Institutionen eingeführt. Sie ist ein 
sozialistischer, demokratischer Staat, basierend auf dem Bündnis der arbeitenden 
Volkskräfte. Zugleich wird die Zugehörigkeit des ägyptischen Volkes zur 
arabischen Nation (umma41) und das Streben nach ihrer Einheit (Art. 1) betont. Der 
Islam ist Staatsreligion (Art. 2),42 die Prinzipien der Scharia sind gemäß der 
Verfassungsänderung von 1980 die, d.h. die einzige, und nicht – wie ursprünglich – 
lediglich eine Hauptquelle der Gesetzgebung. Die Souveränität liegt allein beim 
Volk, von dem die Gewalten ausgehen.  

Das politische System beruht auf der Vielfalt der Parteien, deren Ordnung 
durch Gesetz zu regeln ist. Die Rechtsstaatlichkeit ist Grundlage der Staatsmacht. 
Die Immunität und Unabhängigkeit der Richter, die nur dem Gesetz unterworfen 
sind, ist eine wesentliche Schutzgarantie der Grundrechte (Art. 65). Der 5. 
Abschnitt der Verfassung befasst sich mit dem Staatspräsidenten und den drei 
klassischen Gewalten (Art. 73f.). In den Regelungen werden Züge des 
parlamentarischen (Anfrage-, Interpellationsrecht, Misstrauensvotum) und des 
präsidialen Systems (Beteiligung des Staatspräsidenten an der Festlegung der 
allgemeinen Linien der Politik, Einberufung von und Teilnahme an 
Kabinettssitzungen, Aufforderung von Ministern zur Berichterstattung) 
kombiniert. Die Exekutive liegt in erster Linie beim Staatspräsidenten.43 

Während Art. 2 den Islam zur Religion des Staates und die Scharia, das 
islamische Recht, zur Quelle der Gesetzgebung erklärt, besagt Art. 3, dass die 
Souveränität beim ägyptischen Volk liegt. Der ägyptische Verfassungsrichter Adel 
Omar Sherif sieht keinen Widerspruch in den Aussagen in Art. 2 und Art. 3 der 
Verfassungen, sondern folgert, dass die Volkssouveränität der Autorität Gottes 
untergeordnet sei.44 Damit interpretiert er elegant die Problematik der 
verschiedenen Konzepte von Souveränität im westlichen Sinn und im islamischen-
traditionellen Sinne, die klar an Gott gebunden ist, hinweg und hebt die eingangs 
zitierten Bedenken, wonach Recht als göttliche Satzung zum Recht als 
menschlicher Ordnung in einem Widerspruch stünden, auf.  

Hier stellt sich aber die Frage, wie im Detail mit der Verankerung des 
„islamischen Rechts“ in der ägyptischen Verfassung umzugehen ist. Dafür ist das 
ägyptische Verfassungsgericht in den Blick zu nehmen. Es wurde nicht durch 
Gesetzgebung, sondern durch die Verfassung geschaffen. Dadurch, so 
argumentiert Omar Sherif, hat es Unabhängigkeit von der Regierung und den 

                                                      
 

41 Zur Entwicklung des Begriffs umma in der Moderne vgl. Meier 2002, S. 18, 62f. 
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politischen Parteien. Nach Art. 175 der Verfassung hat der Verfassungsgerichtshof 
die Aufgabe der Normenkontrolle und Gesetzesinterpretation.45 Ebenso obliegt 
ihm die Aufgabe, Rechtsprechungskonflikte zwischen den ägyptischen Gerichten 
zu lösen. 

Nach Sherif gibt es drei Prinzipien, auf die sich das Verfassungsgericht mit 
Bezug auf die genannten Artikel bezieht. Zum ersten sei anerkannt, dass Art. 2 
eine integrale und organische Einheit mit dem Rest des Verfassungstextes bilde, 
keine Regelung könne die andere außer Kraft setzen, alle Regelungen müssten in 
Übereinstimmung miteinander interpretiert werden. Zweitens ist die 
verfassungsrechtliche Vorschrift für die Gesetzgebung, sich an die Scharia zu 
halten, prospektiv und nicht retrospektiv konzipiert. Die Judikative kann nach 
1981 Gesetze außer Kraft setzen, die nicht mit der Scharia übereinstimmen, nicht 
aber für die Zeit davor. Und drittens muss das Verfassungsgericht bei der 
Anwendung der Scharia zwischen Prinzipien unterscheiden, die nicht vom Wandel 
der Zeit berührt werden (mabÁdiÿ qaÔþÍya) und solchen Regelungen, die das 
Produkt menschlicher Auslegung sind (al-a½kÁm aã-ãannÍya). Regeln, die definitiv 
und final sind, lassen keinen Raum für Auslegung/iºtihÁd46. Die Entscheidung 
über die Zuordnung zu bestimmten und unbestimmten Normen obliegt dem 
Verfassungsgericht. Alle bestimmten Normen der Scharia müssen von der 
Gesetzgebung befolgt werden, und das Verfassungsgericht muss alle der Scharia 
widersprechenden Normen eliminieren. Wenn die Norm unbestimmt ist, muss 
allerdings der Gesetzgeber bzw. das Verfassungsgericht eigenständige 
Textinterpretation (iºtihÁd) betreiben. Damit wird das klassische Instrumentarium 
der eigenständigen Textinterpretation, das ursprünglich nur bei den Juristen lag, 
auf den Gesetzgeber übertragen. Der iºtihÁd muss derjenige sein, der sich am 
ehesten in Übereinklang mit Volkes Wille befindet, nach ihrer Tradition und Sitte.47  
 
Sherif schreibt:  

 
The statement that Islam is the religion of the state and SharÍþa the principal 
source of legislation is a powerful one. Its power depends not on its repetition 
in several articles of the constitution but on the adherence of the legislature to 
it and its implementation by the judiciary. Still, the statement must be 
accompanied by the possibility of judicial review. As the judiciary applies the 
Sharī

�
a to national legislation, it must confront potential conflicts between the 

sovereignty of man and the sovereignty of God. These conflicts are by no 
means new. Every day, Muslims make decisions based not only on their 
personal needs and desires, but also on the dictates of the Islamic SharÍþa; on 
the dictates of God and of the prophet Mohammad. In the application of the 
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SharÍþa and the exercise of judicial review in a state founded on the SharÍþa, the 
government must ensure that the dictates of God triumph over the desires of 
man.48 

 
Die Umsetzung dieses Konzepts in die Realität der Verfassungsgerichtsbarkeit ist 
mehrfach wissenschaftlich untersucht worden. Sherif49 schreibt dem 
Verfassungsgericht eine fundamentale Rolle bei der Etablierung der 
Rechtsstaatlichkeit („rule of law“) zu. Dass Normenkontrolle beim 
Verfassungsgericht angesiedelt ist, habe, so argumentiert er, das Verfassungsgericht 
an die Vorderfront im Kampf um Menschenrechte und internationale 
Rechtsinstrumente gebracht, an die Ägypten gebunden ist. Er belegt dies an 
einigen Fällen. Bälz untersucht den Fall der weiblichen Genitalverstümmlung, die 
von dem obersten Verwaltungsgericht verboten wurde, indem sich das Gericht auf 
den Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit bezog.50 In einem weiteren von 
ihm analysierten Fall entschied das Verfassungsgericht für ein Dekret, das das 
Tragen des Gesichtsschleiers an staatlichen Schulen – vermutlich um islamischen 
Tendenzen entgegenzuwirken – verbot. Das Verfassungsgericht stellte sich damit 
einmal mehr durch die Interpretation des islamischen Rechts (iºtihÁd) auf die Seite 
des Staates, gegen die Kläger, die sich auf die Verankerung des Islams bzw. der 
Scharia in der Verfassung berufen hatten.51  

Kritisch hat sich Brown bezüglich des Konzeptes des „rule of law“ geäußert. 
Er argumentiert, dass „rule of law“ als Terminus häufig sehr lose verwendet, 
immer im engen Zusammenhang mit Demokratie gedacht wird. Dagegen 
erforderten Kategorisierungen wie „rule by law“ oder „law-based state“ nur, dass 
der Staat auf der Basis eines fixierten und bekannten Rechts organisiert sei, damit 
aber auch die Staatsautoritäten an Recht binden. Für die arabischen Staaten 
allgemein, aber auch für Ägypten sei jedoch der Maßstab der Liberalität die 
Kontrolle der Autorität über die Exekutive. Er schreibt: 

 
If rulers cannot out maneuver, mollify, or avoid independent judges then their 
authority is truly circumscribed. No government in the Arab world is likely to 
allow such a situation to develop willingly. Only the Mixed Courts (Gerichte, 
die in der Kolonialzeit gemischt von Ägyptern und Briten besetzt waren, IS) in 
Egypt achieved such a position and they caused a protracted political crisis in 
the process. Since independence, the situation has not been repeated in Egypt 
or elsewhere. Neither an ambitious judicial actor (such as the Egypt’s Supreme 
Constitutional Court) nor a democratic movement (such as in Kuwait’s 

                                                      
 

48 Sherif 2005, S. 159; s.a Lombardi 2006, S. 141-268. 
49 Sherif 2000. 
50 Bälz 1998. 
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zugestehen, auch Johansen 2004, Lombardi 2006. 
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parliament) has been able to restrict executive authority in matters deemed 
critical by senior executive authorities.52 

 
Der politische Diskurs 
Für die Ebene des gesellschaftlichen Diskurses hat James Piscatori53 auf die 
Ausweitung von Diskussion und Konsensbildung (iºmÁþ) infolge der modernen 
Bildungsmöglichkeiten und Medien über den Kreis der klassischerweise bekannten 
und dafür ausgebildeten fuqahÁÿ hingewiesen54. Was er als „Neo-iºmÁþ“ und 
„Neo-iºtihÁd“ bezeichnet, entspricht letztlich der Meinung der intellektuellen Elite 
oder eines Teils der intellektuellen Elite, die „Rechtsgelehrte“ und „Laien“ 
gleichermaßen einbezieht. Der Kreis der Akteure, die an diesem politischen und 
gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen, ist breit, und es ist nicht möglich, hier ein 
vollständiges Bild zu entwerfen. Im Folgenden sollen nur einige wichtige 
Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen dieses Diskurses genannt werden. 

Ägypten war und ist mit der Azhar-Hochschule in Kairo eines der wichtigsten  
Zentren islamischer Theologie und Gelehrsamkeit in der arabischen und 
islamischen Welt. Die Azhar kann als etablierte Hochschule und Zentrum der 
Gelehrtenkultur gesehen werden. Die Rechtsgutachten (fatÁwÁ) des Oberhauptes 
der Azhar-Moschee und des Großmuftis von Ägypten gelten über die Grenzen des 
Landes hinaus als richtungweisend. Beide haben darauf zu achten, dass die Politik 
der Regierung und die von ihr erlassenen Gesetze mit dem Islam übereinstimmen, 
beide sind jedoch relativ weitgehend in Übereinstimmung mit der 
Regierungspolitik.55 Stärkere Kritik kommt von anderen Seiten. Hier ist vor allem 
die 1928 von ¼asan al-BannÁÿ gegründete Muslimbruderschaft zu nennen. Ihre 
Mitglieder arbeiten an der Wiedererstarkung des Islam, haben sich allerdings in den 
letzten Jahrzehnten weniger militant gebärdet als andere Gruppen islamistischen 
Zuschnitts,56 darunter die al-¹amÁþa al-islÁmÍya, die von 1992-1997 durch 
Gewalttaten hervortrat, danach aber der Gewalt abschwor. Die Zivilgesellschaft in 
Ägypten entwickelt sich rapide und umfasst Nichtregierungsorganisationen, 
                                                      

 
52 Brown 1997, S. 242-243. 
53 Piscatori 1986, S. 15-20, 76. 
54 In ihrem Sammelband gehen Krämer/Schmidtke 2006 auf die Frage von religiöser Autorität im 
Islam ein – setzen sie aber in ihrer Einleitung eben gerade nicht in den Kontext des 
nationalstaatlichen Handelns. 
55 Skovgaard-Petersen 1997: Demnach war das Amt des obersten Muftī bzw. die Institution des DÁr 
al-IftÁÿ in den 50-70er Jahren sehr stark staatsabhängig, der muftÍ reduziert auf die Rolle eines 
Beamten, s. S. 377; dies änderte sich in den 70er und 80er Jahren mit einer steigenden Anzahl von 
auch publizierten fatÁwÁ und ¹Ádd al-¼aqq (amtierte 1978-1982), der das Monopol der Gelehrten auf 
die Exegese wieder zu etablieren suchte. Dies ist auch unter seinem Nachfolger ÓanÔÁwÍ (amtiert seit 
1986) festzustellen. Er ist, nach Skovgaard-Petersen, eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der 
ägyptischen Öffentlichkeit, gilt jedoch auch als sehr staatsabhängig, s. S. 379. Skovgaard-Petersen 
verweist auch auf die zunehmende Konkurrenz unter den muftÍs als „evidence of the Islamic power 
structures“, S. 379. Er vermutet, dass die ägyptische Regierung vor dem Hintergrund der Wichtigkeit 
des islamischen Diskurses in Ägypten heute versuchen wird, die Institution der Rechtsgutachten (iftÁ, 
Rechtsgutachten: fatwÁ, fatÁwa) unter bessere Kontrolle zu bringen: S. 379. 
56 Elwan 1993, S. 518. 
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Menschenrechtsorganisationen etc. Die Gruppe „at-Taºammuþ al-waÔanÍ li-t-
ta½awwul ad-dÍmÚqrÁÔÍ“ strebt eine Diskussion über eine neue Verfassung an. Die 
Gruppe „KifÁya“ konstituierte sich vor allem im öffentlichen Protest im 
Dezember 2004 gegen die 5. Wahlperiode des Präsidenten Mubarak (reg. seit 
1981).57  

Die Debatte um Prinzip und Träger der Souveränität im islamischen Staat 
verdankt jedoch den entscheidenden Anstoß den Thesen des pakistanischen 
Islamisten MaudÚdÍ (1903-1979) und des ägyptischen Islamisten Sayyid QuÔb 
(1906-1966) und ihrer Anhänger zur alleinigen Souveränität Gottes (½ÁkimÍya). 
Demnach komme gemäß dem Prinzip der Einheit Gottes (tau½Íd) die alleinige 
Urteils- und Befehlsgewalt (al-½ukm wa-l-amr) Gott zu, der zugleich alleiniger 
Träger der Souveränität (siyÁda, oder, bei stärkerer Zuspitzung auf das Element 
der politischen Macht: ½ÁkimÍya) sei. Einen Anknüpfungspunkt bietet das 
Konzept des „Besitzers“, das Gott als Besitzer und Herrscher über die Schöpfung 
darstellt (malik al-mulk). Gottes Souveränität manifestiert sich zuallererst in der 
Festlegung der Normen und Gesetze menschlichen Lebens (tašrÍþ). Sie bezieht 
sich also, modern gesprochen, auf die Legislative. Dies entspricht nicht dem viel 
weiter gefassten neuzeitlichen europäischen Souveränitätsbegriff. Jeglicher Versuch 
von Menschen, an dieser Souveränität teilzuhaben und selbst Gesetze zu erlassen, 
ist illegitim und Zeichen von Vielgötterei (širk) und Unglaube (kufr). Wer nicht 
danach urteilt, was Gott herabgesandt hat, ist ein Ungläubiger (kÁfir), ein Frevler 
(ãÁlim) und ein Sünder (fÁsiq). Das Feld menschlicher Tätigkeit beschränkt sich 
auf die bloße „Anwendung“ des göttlichen Gesetzes (taqnÍn, tanfÍª, taÔbÍq), 
eigene Deutungen können allenfalls in Fragen des Details und in ausführenden 
Bestimmungen zum Tragen kommen.58 QuÔb wurde 1966 hingerichtet. Der 
islamistische, v.a. durch die Muslimbruderschaft entfachte Diskurs hat aber in 
Ägypten durchaus die Diskussion um die Gesetzgebung gerade im 
Personenstandsgesetz und auch für eine eventuelle Wiedereinführung des 
islamischen Strafrechts erheblich beeinflusst, wenn er auch bisher vor allem im 
letzteren Bereich noch nicht zum Erfolg führte.  

2.1.3 Beispiel Iran 

Verfassung und Staat 
Iran und die islamische Revolution haben das 20. Jh. geprägt – weltpolitisch, vor 
allem aber in Bezug auf die anderen islamischen Länder. Auch wenn in den 
sunnitischen Ländern das Modell der islamischen Revolution, das in klassisch 
schiitischen Konzepten wurzelt, nicht übernommen wurde, so ist die Revolution in 
Iran doch in eine Zeit der Wiedererstarkung religiöser islamischer und 
islamistischer Konzepte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts einzuordnen. Die 
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„Islamische Republik Iran“ und ihr Kampf um eine „islamische“ Verfassung, der 
Versuch „islamisches“ Recht und nur solches anzuwenden und dies auf der 
Grundlage eines „islamischen“ Staates (bzw. einer „islamischen Republik“) geben 
auf jeden Fall ein interessantes Beispiel dafür ab, wie sich das klassische 
„Juristenrecht“ (schiitischer Prägung) in ein modernes öffentliches Recht 
überführen lässt bzw. welche Probleme dieser Prozess mit sich bringt.  

„Islamische Regierung“ (½okÚmat-e eslÁmÍ) war einer der meist skandierten 
Slogans während der Revolution in Iran 1978/79, dennoch wurde Ayatollah 
Ruhollah Chomeinis (1902-1989) Konzept der theokratischen Regierung (velÁyat-
e faqÍh, wörtl. Regierungsgewalt des Rechtsgelehrten) erst diskutiert, als es in die 
Verfassung der neuen Republik eingearbeitet wurde.59 Nach traditionell schiitischer 
Theorie ruht die politische Autorität beim unfehlbaren 12. Imam, der allerdings im 
9. Jh. in die Verborgenheit ging. Seine Autorität als Lehrer des heiligen Rechts 
wurde auf die schiitischen Juristen übertragen. Der Bereich der klerikalen Autorität 
weitete sich dann vor allem im 19. Jahrhundert nach und nach aus:60 Chomeini hat 
jedoch mit seinem Konzept Neuland betreten, insofern er nun das Recht des 
Imams auf Herrschaft auf den (einen) Rechtsgelehrten übertrug. Er schuf mit dem 
obersten Rechtsgelehrten (faqÍh) das Amt des Obersten Führers (rahbar). Dies 
implizierte auf theologischer Ebene die Gehorsamsverpflichtung der anderen 
Rechtsgelehrten ihm gegenüber und war ein – von Anfang an nicht unumstrittenes 
– Novum in der schiitischen Staatskonzeption. Denn traditionell galt keiner der 
Juristen in der schiitischen Hierarchie als dem anderen überlegen – obwohl es im 
schiitischen Kontext eine auf wissenschaftlicher Leistung einerseits und sozialer 
Anhängerschaft andererseits aufbauende Hierarchie der Rechtsgelehrten gibt. Sie 
umfasst grob die Stufen des muºtahid als des einfachen Gelehrten über den 
ÁyatollÁh, den großen Gelehrten, bis hin zum marºaþ-e taqlÍd (wörtl. „Quelle der 
Nachahmung“) an der obersten Position.61 

Die Verfassung von 1979 setzte voraus, dass die Führung von einem von den 
Gläubigen anerkannten marºaþ-e taqlÍd übernommen werden sollte, der sich 
durch Gelehrsamkeit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit, aber auch 
Führungsqualitäten auszeichnen sollte (Art. 5 der Verfassung, Art 107).62 

Arjomand analysiert in seinem Artikel ausführlich die „constitutional politics“, 
also den Kampf um die soziale und politische Ordnung, der unter den Gruppen 
und Organisationen ausgetragen wurde, die sich aufgrund unterschiedlicher 
Interessen auf unterschiedliche Prinzipien berufen.63 Hier ist nicht der Raum, dies 
im Detail nachzuzeichnen, jedoch seien einige wichtige Stichpunkte für die weitere 
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Entwicklung hier angeführt: Ein zentrales Organ, welches bereits in der ersten 
Verfassung der Islamischen Republik von 1906 verankert war, ist der Wächterrat 
(šÚrÁ-ye negÁhbÁn), der aus fünf vom Obersten Führer (rahbar) ernannten 
muºtahids, also islamischen Rechtsgelehrten, und sechs weltlichen Rechtsexperten 
besteht. Dieser „Wächterrat der Verfassung“ wurde dem französischen Conseil 
Constitutionnel angelehnt.64 Das vom Volk gewählte Parlament (maºles) als Organ 
der nationalen Souveränität ist zwar die zentrale legislative Institution, aber ihre 
gesetzgebende Gewalt untersteht der Kontrolle durch den Wächterrat, der die 
Islamizität der Gesetzgebung überprüft (Art. 72). Da der Wächterrat durch den 
Obersten Führer mit sehr traditionellen Führern besetzt war und derselbe eine sehr 
traditionelle Interpretation des islamischen Rechts vertritt, hat er zahlreiche 
Vorgaben des Parlaments abgelehnt und Gesetzesvorhaben blockiert. Diese 
Blockade führte unter anderem zu einer entscheidenden Entwicklung im 
Verfassungsrecht: Im Januar 1988 übte Chomeini an der Aussage des damaligen 
Präsidenten Ali Chamenei (seit 1989 selbst Oberster Führer) Kritik, dass die 
Autorität der islamischen Regierung nur innerhalb des heiligen Rechts bzw. der 
Regeln desselben ausgeübt werden könne. Regierung in der Form des 
gottgegebenen absoluten Mandats des Rechtsgelehrten (velÁyat-e moÔlaq) war, 
nach Chomeini, 

 
…the most important of the divine commandments and has priority over all derivative 
divine commandments … (It is) one of the primary commandments of Islam and has 
priority over all derivative commandments, even over prayer, fasting and pilgrimage to 
Mecca.65  

 
Chamenei hatte mithin eine Interpretation vertreten, die dem klassischen 
Verständnis als der absolut übergeordneten Scharia, der sich auch der Herrscher zu 
beugen hat, entspricht. Er musste sich der Anordnung des damaligen Obersten 
Führers, Chomeini, beugen. Institutionell gipfelte die Entwicklung in der 
Gründung des sog. Feststellungsrates (maºmaþ-e taš¿ÍÈ-e maÈla½at-e neãÁm-e 
eslÁmÍ), welcher zum endgültigen und entscheidenden Prinzip der Legislative 
erklärt wurde.66 Interessant ist die Wahl des Terminus maÈla½at, welcher im 
klassischen sunnitischen arabischen Staatsrecht das Gemeinwohl bezeichnet, in 
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dessen Rahmen der Herrscher agieren und die Politik bestimmen kann.67 
Gesetzesvorhaben, die vom Parlament verabschiedet, vom Wächterrat jedoch als 
unislamisch abgelehnt worden waren, gelangten in den Feststellungsrat. Eine 
eingehende Analyse der Verfahrensweise dieser Institution steht noch aus, aber 
teilweise – z.B. in Fragen des Landbesitzes – entschied der Feststellungsrat 
pragmatisch, so dass einige Gesetzesvorhaben des Parlaments trotz Ablehnung 
durch den Wächterrat in Kraft treten konnten. In anderen Fragen war er 
traditionell. So wurde 1998 die internationale Frauenkonvention, CEDAW 
(Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination against Women), 
vom Parlament gebilligt, vom Wächterrat aber abgelehnt. Sie ist bis heute nicht in 
Kraft in Iran. 

 
Arjomand fasst die Verfassungsentwicklung folgendermaßen zusammen: 

 
Khomeinī’s statements on the Absolute Mandate of the Jurist represented the logical 
conclusion of his earlier attempts to modernize Shiite jurisprudence by making it more 
practical. It crowned the revolutionary transformation of Shiite law from a formalistic 
“jurists’ law” into the public law of the Iranian state by institutionalizing the legislative 
authority of the supreme jurist and establishing the MaÈla½at Council as its 
bureaucratic organ. This solution, however, meant the triumph of the state law over 
the Shiite jurisprudence, and it made the theocratic state highly authoritarian.68 
 

Die Verfassungsänderung hatte aber auch Konsequenzen für die Position des 
Obersten Führers, denn Chamenei hatte keine Qualifikation als marº-e taqlÍd, 
noch nicht einmal zum Zeitpunkt seiner Wahl als ÁyatollÁh. Dies wurde im 
Moment seiner Wahl nachgeholt, und er erhielt gleichzeitig mit dem Titel des 
rahbars, des Obersten Führers, den Titel das ÁyatollÁh. Gewählt wurde er von der 
Expertenversammlung, die allerdings zu diesem Zeitpunkt – Sommer 1989 – nicht, 
wie von der Verfassung eigentlich vorgesehen, vom Volk gewählt worden war. 
Zugleich ergab sich die für die Frage der Anwendung des religiösen schiitischen 
Rechts in Iran interessante Situation, dass wenige Tage nach dem Tod Chomeinis 
eine Reihe hoher Geistlicher erklärten, sie würden in Zukunft den fast 
hundertjährigen Ayatollah Ārākī, einst Lehrer Chomeinis, als den neuen marºaþ-e 
taqlÍd anerkennen. Tellenbach weist darauf hin, dass damit die politische und 
religiöse Führung in der Islamischen Republik auseinander fiel.69  

 
Politischer Diskurs 

Nach der Verfassungsänderung und dem Übergang zum neuen Obersten Führer, 
Chamenei, ergab sich eine neue verfassungsrechtlich relevante Situation mit der 
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Präsidentschaft von Sayyed Muhammad Chatemi (reg. 1997-2005). Er führte den 
Wahlkampf mit Schlagwörtern wie „rule of law“ (½okÚmat-e qÁnÚn) und 
„Zivilgesellschaft“. Vor allem die „Herrschaft des Rechts“ war in ihrer persischen 
Formulierung (½okÚmat-e qÁnÚn) als explizites Gegenstück zur „islamischen 
Regierung“ ½okÚmat-e eslÁmÍ, konzipiert. Unter Chatemi formierten sich deshalb 
ein neuer Verfassungsdiskurs und politischer Diskurs. Auf der Grundlage seines 
durchschlagenden Wahlerfolgs (er wurde von zwei Dritteln der Bevölkerung 
gewählt) verwies er auf die zentrale Rolle von Wahlen. Obwohl er sich nie explizit 
gegen die „Herrschaft des Rechtsgelehrten“ wandte, setzte er derselben doch die 
Verfassung und den auf der Grundlage einer Volksabstimmung gewählten 
Präsidenten entgegen. Als politischer Gegenspieler stand ihm Haschemi 
Rafsandschani als Leiter des Feststellungsrates gegenüber, den Chamenei 1997 
ernannt hatte.  

Bereits 1999 hatten hochstehende ÁyatollÁhs wie Montazeri – der ursprünglich 
von Chomeini als Nachfolger vorgesehen, dann aber wegen seiner politischen 
Auffassungen von ihm fallen gelassen worden war – und ÀªarÍ-QommÍ offen 
Chameneis Leitung und Position herausgefordert. Diese Auseinandersetzung 
innerhalb der Geistlichkeit brach das Eis und führte dazu, dass nun auch nicht-
geistliche Stimmen sich kritisch gegen das Prinzip von velÁyat-e faqÍh wenden 
konnten. Der Prozess kann hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden.70 Seit 
der Abwahl Chatemis und der Wahl Ahmadinedschads (reg. seit 2005) ist dieser 
Diskurs allerdings weitgehend verstummt und durch die Stimmen das Konzept des 
velÁyat-e faqÍh unterstützender Gelehrter ersetzt worden. So hat Mesbah Yazdi 
velÁyat-e faqÍh als die einzige mögliche schiitische Form der Regierung bezeichnet 
und bestand darauf, sie sei undiskutierbare Wahrheit. Seiner Meinung nach 
mussten seit der Verborgenheit des Imam die Kleriker bzw. der Primus inter pares 
die Herrschaft übernehmen. Auf ihn treffe der Koranvers 4:59 zu. Er stehe über 
der Verfassung, sei von Gott gewählt.71 Nun ist der Rechtsgelehrte eigentlich vom 
Rat der Experten zu wählen. Mesbah rechtfertigte dies mit der Argumentation, er, 
der von Gott ausersehen sei, werde vom Wahlkollegium lediglich durch göttliche 
Inspiration „entdeckt“ (kašf).72 Allerdings ist das Wahlkollegium, das den Obersten 
Führer wählt, vom Volk zu wählen!73  

Montazeri dagegen beschuldigte Chamenei, die Verfassung missverstanden zu 
haben: Zu keinen Zeitpunkt habe der valÍ-ye faqÍh, der oberste Rechtsgelehrte 
bzw. religiöse Führer, über der Verfassung gestanden. Er bezeichnete Chameneis 
Form der Regierung als eine Diktatur des obersten Rechtsgelehrten.74 Soweit die 
Diskussion des Konzepts aus den Kreisen des Gelehrtenestablishments selbst. Aus 

                                                      
 

70 Arjomand 2001, S. 327-336. 
71 Amirpur 2006, S. 228. 
72 Gardet S. 698: definiert kašf als „spiritual experience“, die eine theologische Dimension bilde. 
73 Amirpur 2006, S. 231-232. 
74 Amirpur 2006, S. 236-237. 
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einer anderen Perspektive argumentiert der in Teheran lebende und lehrende 
Professor für Philosophie Mojtahed Schabestari. In einem Interview vom 24. 
Oktober 2007 in der Süddeutschen Zeitung kritisiert er die herrschenden Eliten in 
den islamischen Ländern und fordert einen säkularen Staat in Iran. Auf die 
Feststellung hin, in einem Land, das sich als christliches Reich, jüdischer Staat oder 
islamische Republik definierten, hätten Angehörige anderer Religionen automatisch 
einen anderen Status, antwortet er:  

 
Das stimmt, aber gibt es einen zwingenden Grund, dass die Muslime ihre Staaten zu 
muslimischen Staaten deklarieren? Sie könnten ebenso gut einen demokratischen Staat 
einrichten, der auf Menschenrechten basiert. Es ist die Frage, was sie wollen, keine 
Frage der Religion. Und was soll ein islamisches Herrschaftssystem überhaupt sein?75 

 

2.2 Recht als Produkt der Exegese 

Die Spannung erwächst – wie sich am Beispiel der Legitimierungsstrategien des 
islamischen Rechts als Öffentliches Recht zeigte – aus der Tatsache, dass die 
Gesetze Gottes in den überlieferten bzw. rückwirkend konstruierten Ereignissen 
einer genau definierten geschichtlichen Epoche – den Offenbarungen und dem 
Wirken Muhammads – verankert sind. Beide Textquellen – Koran und Sunna – 
sind zeitlich fassbare Manifestationen des göttlichen Willens. Während im ersten 
Abschnitt diese Spannung auf der Ebene des öffentlichen Rechts verhandelt wird, 
wird hier die Frage zu untersuchen sein, wie mit der Frage der Textauslegung in 
Bezug auf die Gesetzgebung umgegangen wird. Dabei soll – aus Platzgründen und 
auch durchaus auf der Grundlage der Rangfolge der Quellen – hier vor allem die 
Exegese des Korans im Zentrum stehen.76 

 
In seinem Standardwerk zur Koraninterpretation schreibt Goldziher: 

 
Auch vom Koran gilt das auf die Bibel bezügliche Wort des reformierten Theologen 
Peter Werenfels: 
„Jedermann sucht seine Dogmen in diesem heiligen Buche 
Jedermann findet zumal was er gesuchet darin.“77 

 

                                                      
 

75 Schabestari 2007. 
76 Zur Sunna in der Moderne siehe Brown 1996 und Schneider (im Druck). 
77 Goldziher 1952, S. 1: Wild, 2001, S. 33, weist pflichtschuldig darauf hin, dass nach dem linguistic 
turn der Geisteswissenschaften, dem cultural turn der Humanwissenschaften und unter Bezugnahme 
auf die verschiedenen Diskurstheorien wir dies „heute“ nicht mehr ganz so vorwurfsvoll formulieren 
würden – kommt aber im Grunde genommen zu dem Schluss, dass diese Aussage sogar für die 
exegetische Literatur aller drei Buchreligionen gilt. 



 Schneider 
 

 

162 

Vermutlich kann man, mit Wild, den Koran als den am stärksten 
selbstreferentiellen heiligen Text der Religionsgeschichte bezeichnen. Der 
koranische Text beantwortet bereits Fragen nach der Auslegung seiner selbst. So 
wird zwischen „klaren“ und „mehrdeutigen“ Versen unterschieden (Koran 3:7). 
Die traditionelle, vor-moderne muslimische Exegese hat vielleicht deswegen, 
vielleicht auch aufgrund großer exegetischer Divergenzen bereits in ältesten 
Überlieferungen, nie darauf beharrt, eine einzige verbindliche Deutung des Textes 
durchsetzen zu wollen. Dieser pluralistische Ansatz kennt z.B. Diskussionen um 
einen mehrfachen Schriftsinn, einen wörtlichen und einen metaphorischen, einen 
exoterischen und einen esoterischen. Die alten Exegeten arbeiteten mit einem text-
historischen Ansatz, der bestimmte Koranverse der Zeit vor der Auswanderung 
Muhammads nach Medina (hiºra) als mekkanisch, andere der Zeit danach als 
medinensisch zuschrieb. Auf diesem Ansatz baute die Theorie von der göttlichen 
Abrogation eines früher offenbarten Koranverses durch einen späteren auf. Auch 
entwickelte die islamische Exegese eine Lehre von den „Anlässen der 
Offenbarung“ (asbÁb an-nuzÚl). Dies waren Begebenheiten im Leben des 
Propheten, die Gott zum Anlass nahm, einen bestimmten Vers oder eine 
bestimmte Sure zu offenbaren.78  

 
Gesetzgebung und Staat 
Die Relevanz der Textinterpretation für die Gesetzgebung im modernen Islam vor 
dem Hintergrund der Verankerung „der Scharia“ oder „des Islam“ in den 
Verfassungen der islamischen Kernländer ist evident. Die Problematik muss vor 
dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass sich mit dem Konsensus und 
dem Analogieschluss ab dem 9. Jh. eine Rechtstheorie entwickelte, die auf 
institutioneller Ebene mit der Bildung von Rechtsschulen im sunnitischen wie auch 
schiitischen Islam einher ging. Die eingangs bereits zitierte „Schließung des Tores 
des iºtihÁd“ hat dann – in einem allerdings vermutlich weniger großen Umfang als 
von der Forschung bisher angenommen – zu der Tendenz geführt, Rechtsnormen 
nicht mehr direkt aus dem Text, sondern aus den wichtigsten Kompilationen der 
Rechtsschulen und mithin aus Standardwerken des fiqh abzuleiten. Eigenständiger 
Zugriff auf die Quellen – eben iºtihÁd – wurde reduziert, aber doch gleichzeitig 
von einzelnen Rechtsgelehrtenpersönlichkeiten und von bestimmten Strömungen 
praktiziert.  

Im Zug der Konfrontation mit modernem westlichem Recht wurde dann 
zunächst auf der Basis des taqlÍd – Nachahmung als Gegenbegriff zum iºtihÁd – 
der Versuch einer vorsichtigen Rechtsreform unternommen: wie beispielsweise 
ta¿ayyur/Auswahl aus den unterschiedlichen Meinungen der Rechtsschulen und 
talfÍq/Kombination derselben und Festlegung der so genannten Normen in den 
Gesetzeskodifikationen. Hinzu kamen prozessuale und institutionelle 
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Regelungen.79 Daneben spielte ab einem gewissen Zeitpunkt auch der iºtihÁd oder 
Neo- iºtihÁd in der Moderne eine wieder auflebende Rolle.80  

 
Als Beispiel mag das Familiengesetz dienen, einer der Kernbereiche der Scharia 

neben dem Strafrecht und dem Erbrecht. Es ging in der Familiengesetzgebung vor 
allem um die Rechtsfragen der Polygamie und Verstoßung. Ein erster Versuch 
wurde im syrischen Personalstatut von 1953 unternommen. Traditionell wurde 
Koran Sure 4:3 als Legitimierung der Polygynie interpretiert:81 

 
Und wenn ihr fürchtet, in Sachen der (eurer Obhut anvertrauten weiblichen) Waisen 
nicht recht zu tun, dann heiratet, was euch an Frauen gut ansteht (?)(oder: beliebt?), 
(ein jeder) zwei, drei oder vier. Wenn ihr aber fürchtet, (so viele) nicht gerecht zu 
(be)handeln, dann (nur) eine, oder was ihr (an Sklavinnen) besitzt! So könnt ihr am 
ehesten vermeiden, unrecht zu tun. 

 
Der Zusatz: „Wenn ihr fürchtet, so viele nicht gerecht zu behandeln, dann nur 
eine“, war traditionell als Empfehlung an die Männer verstanden worden. Die 
syrischen Reformer argumentierten, dies solle eine geltende rechtliche Bedingung 
für die Ausübung der Polygamie sein und durch die Gerichte kontrolliert werden. 
Diese neue Interpretation wurde deshalb an eine administrative Regelung 
gekoppelt, wonach die Registrierung einer polygamen Ehe von der Erlaubnis des 
Gerichts abhängig gemacht wurde. Hier wurde vor allem auf die Bedingung 
verwiesen, dass der Ehemann in der Lage sein musste, seine zwei (oder mehr) 
Frauen finanziell zu versorgen. Eine dennoch geschlossene Ehe war nicht nichtig, 
wohl aber strafbar, und daraus resultierende Rechte konnten nicht eingeklagt 
werden, außer nach der Geburt eines Kindes. Art. 17. des Gesetzes besagt: „Der 
Richter kann die Erlaubnis für einen Mann, der bereits verheiratet ist, verweigern, 
wenn klar ist, dass der Mann finanziell keine zweite Frau unterstützen kann.“82  

Der tunesische Gesetzgeber ging hier im tunesischen Personenstandsrecht 
1957 einen Schritt weiter – oder, wie es Coulson blumig formuliert: „Thus 
unlocked, the `door of ijtihÁd´ was swung fully open.“83 Indem man den von 
Muhammad Abduh (1849-1905), einem berühmten Juristen und Reformer, 
vorgebrachten Argumenten fünfzig Jahre zuvor folgte, führte man aus, dass über 
das finanzielle Unterhaltsrecht hinaus der Koran eindeutig auch forderte, dass 
Frauen gleich zu behandeln seien. Diese Regelung des Korans sei ebenfalls nicht 

                                                      
 

79 Coulson 1964, S. 182-201. 
80 Coulson 1964, S. 202- 217; zur ausführlichen Untersuchung nicht nur des iºtihÁd, sondern anderer 
rechtstheoretischer Quellen in modernen Lehrbüchern (allerdings nicht mit Bezug auf die staatliche 
Gesetzgebung) siehe Krawietz 2002, S. 325-408. 
81 Übersetzung nach Paret. 
82 Coulson 1963, S. 208-209. 
83 Coulson 1963, S. 210-211. 
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moralisch, sondern unbedingt rechtlich zu interpretieren, und zwar als 
Voraussetzung für eine Polygamie. Also wäre Polygamie nur erlaubt, wenn ganz 
klar die Gleichbehandlung der Frauen garantiert wäre. Dies sei unter den 
modernen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen allerdings nicht möglich. Es 
gebe also, kurz gefasst, ein unwiderlegbares Indiz, wonach die essentielle 
Bedingung für eine Polygamie nicht erfüllbar sei. Polygamie wurde deshalb in 
Tunesien verboten. Damit hat der iºtihÁd in Tunesien eine Änderung im 
Personalstatut hervorgebracht, die nicht weniger radikal ist als die Übernahme des 
schweizerischen ZGB in der Türkei in den zwanziger Jahren des 20. Jh.s.84 Unter 
dem exegetischen Aspekt waren damit der koranische Text sehr strapaziert und alle 
traditionellen Auslegungen ad absurdum geführt: das bislang vorherrschende 
Verständnis wurde schlichtweg beiseite gedrängt, eine völlig neue Interpretation 
gesetzlich verankert. Die Beispiele – mögen sie auch normalerweise nicht so einen 
krassen Bruch mit traditionellen Auslegungen bedeutet haben – für solche 
Kodifizierungen und mithin Neufestlegungen islamischen Rechts sind Legion, sei 
es aufgrund der „Auswahl“, sei es aufgrund von „iºtihÁd“. Die 
Personenstandsgesetze in der gesamten islamischen Welt haben sich in den letzten 
Jahrzehnten intensiv entwickelt und beinhalten nun eine Anzahl von Regelungen, 
die die Gleichstellung der Geschlechter wenn auch nicht erreichen, so doch 
anstreben. In Marokko (seit 2004, s.u.) und in Ägypten (seit 2000) sind nun 
gesetzliche Regelungen in Kraft, die es Frauen ermöglichen, sich auch ohne 
Zustimmung des Mannes und ohne die restriktive Anzahl an Gründen für eine 
gerichtliche Scheidung (ausbleibende Unterhaltszahlung, Impotenz, mehrjährige 
Gefängnisstrafen etc.) von ihren Männern scheiden zu lassen, genauer gesagt: 
durch Rückzahlung des Brautgeldes loszukaufen.85 In den meisten Ländern ist die 
einseitige Verstoßung der Frau durch den Mann erheblich eingeschränkt, meist 
sind gerichtliche Prozesse notwendig. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass in 
einigen wenigen Ländern, zu denen Saudi-Arabien gehört, die Scharia bisher noch 
nicht kodifiziert wurde und mithin die klassischen Regelungen weitgehend in Kraft 
sind.  

 
Politischer Diskurs 
Ein in diesem Zusammenhang interessantes Beispiel ist Marokko. Das neue 
Personalstatut von 2004 ist einerseits in seinem Ergebnis ein Akt der 
Neuinterpretation der Quellen. Zugleich gingen der Gesetzgebung jedoch sehr 
interessante gesellschaftliche und politische Entwicklungen, die Buskens eingehend 
dargestellt hat, voraus, so dass dieser Prozess hier etwas ausführlicher geschildert 
werden soll.  
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Das marokkanische Personenstandsgesetz stammt aus dem Jahr 1957. Es ist 
eine Kodifikation der Mudawwana von Sa½nÚn b. SaþÍd (gest. 854), mithin 
verwurzelt in der malikitischen Rechtsschule, der Marokko angehört. Das 
marokkanische Personalstatut wurde zunächst als Projekt vom Justizministerium 
erarbeitet und später von einer vom König bestellten Expertenkommission unter 
Mitwirkung von Allal al-Fasi (gest. 1974) redigiert.86 Bereits 1982 wurde der 
Unterschied zwischen den gesetzlichen Regelungen und dem täglichen Leben 
aufgegriffen und angeprangert. Bestimmte im Gesetz vorgesehene rechtliche 
Normen wie z.B. der Unterhalt des Ehemannes für die Frau wurden vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden weiblichen Berufstätigkeit obsolet. In den 80er 
Jahren wurde der Kampf für die Rechte der Frauen dann offen mit dem Kampf 
für Menschenrechte verbunden. 1993 entschloss sich König Hasan II, das 
Familiengesetz im Klima einer sorgfältig kontrollierten politischen Reform und 
Demokratisierung zu reformieren. Durch königliches Dekret wurde erreicht, dass 
eine Frau dem Ehevertrag explizit zustimmen musste, indem sie unterschrieb, und 
Zwangsheirat durch den Vater wurde verboten, die Mutter konnte rechtliche 
Vertreterin (walÍ) ihres Kindes sein.87 Die besonders umstrittenen Punkte wie die 
Abschaffung der männlichen Vormundschaft bei der Heirat, Polygynie, 
Verstoßung und Gehorsamspflicht blieben allerdings bestehen.88 Die Reform ist 
als symbolische Geste interpretiert worden, die den Willen des Königs zur 
Modernisierung des Landes bei gleichzeitig weitgehender Rücksichtnahme auf die 
konservativen und islamistischen Strömungen der Gesellschaft demonstrieren 
sollte. Dabei bezeichnete sich der marokkanische König – der seine Herkunft von 
der Familie des Propheten ableitet – mit dem klassischen Kalifatstitel als amÍr al-
muÿminÍn, wörtlich „Beherrscher der Gläubigen“ und betonte diese seine Position 
in den Auseinandersetzungen und Diskussionen in der Folgezeit explizit.89 Deshalb 
beanspruchte er auch für sich das Recht auf iºtihÁd, das ja traditionellerweise den 
Rechtsgelehrten vorbehalten war.90 Im März 1999 stellte die Regierung einen Plan 
für eine Verbesserung der Position der Frau in der marokkanischen Gesellschaft 
vor („Projet plan d'action national pour l'intégration de la femme au 
développement“). Ausdrücklich bezog man sich in den nun folgenden 
Diskussionen in den Medien und in der Politik auf die Erklärungen der Vereinten 
Nationen und machte sich die Resolutionen, die 1995 auf der Frauenkonferenz in 
Peking ergangen waren, zu Eigen. Hier wurden relativ weitgehende Vorschläge 
gemacht, wie die Anhebung des Heiratsalters auf 18 (statt 15 Jahre für Mädchen), 
die nur noch optionale Einschaltung des Ehevormunds, Scheidung, zu der Frauen 
gleichermaßen Zugang haben, Möglichkeit einer polygynen Eheschließung nur 
noch, wenn die erste Frau und das Gericht gleichermaßen zustimmen, Sorgerecht 
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(½a±Ána) für die Mutter für Kinder bis 15 Jahre (Jungen und Mädchen), mögliche 
Wiederheirat der Mutter mit ½a±Ána ohne Verlust derselben.91  

In der sich nun entspannenden öffentlichen Diskussion wurde u.a. dies 
analysiert und auf das methodische Instrumentarium des iºtihÁd zurückgegriffen. 
Im Mai 1999 kritisierte die marokkanische Gelehrtenvereinigung/RÁbiÔa þulamÁÿ 
al-Ma™rib den Gesetzesvorschlag.92 Die Vorschläge stünden im Gegensatz zu 
Scharia, Koran und Sunna. Die Reform stelle eine Gefahr für Familie und soziale 
Ordnung dar. Die Regierung hätte sie, die Gelehrten, konsultieren müssen. 
Familiengesetznovellierung wäre, so argumentierten sie, nur möglich, wenn sie 
vom amÍr al-muÿminÍn – dem Herrscher - ausgehe und den iºtihÁd der Gelehrten 
auf der Basis von den Texten einbeziehe. Dies ist die klassische Position der 
Juristen. 

Daraufhin reagierten liberale Politiker und Journalisten interessanterweise mit 
dem Argument, der Islam kenne keine Geistlichkeit und somit könne keine 
Gruppe das Recht, die heiligen Texte zu interpretieren, für sich beanspruchen. 
Vielmehr habe jeder Gläubige das Recht auf iºtihÁd.93 Sie bezogen sich zugleich 
auch auf universale Werte wie die Freiheit der Rede, Menschenrechte und 
Zivilgesellschaft. Unterstützt wurden sie von zwei prominenten modernistischen 
muslimischen Gelehrten: Abdelhadi Boutaleb und Ahmed Khamlichi.94  

In einer seiner ersten Reden nach dem Tod seines Vaters betonte König 
Muhammad VI im August 1999 seine Unterstützung für die gleichen Rechte für 
Frauen und Männer. Ende 1999 bzw. Anfang 2000 traten vermehrt islamistische 
Gruppen auf den Plan und stellten sich gegen das geplante Gesetzesvorhaben. Zu 
nennen ist hier einmal die islamistische „Partei der Gerechtigkeit und des 
Wachstums“/ ¼izb al-þadÁla wa- t-tanmiya95 und, seit Januar 2000, die 
„Gemeinschaft für Gerechtigkeit und Wohltat“/¹amÁþat al-þadl wa-l-i½sÁn unter 
Abdessalam Yassine. Seine Tochter, Nadja Yassine, Sprecherin seiner Bewegung, 
kritisierte die Vorschläge der Regierung als kulturellen Imperialismus des Nordens, 
dem Süden auferlegt, und als untragbar für die marokkanische Gesellschaft. Sie 
forderte, die Mudawwana solle nicht reformiert, sondern aufgehoben werden, die 
heiligen Texte müssten wieder durch iºtihÁd interpretiert werden. Aber sie räumte 
auch ein, Polygamie sei göttlich sanktioniert. Sie könne ja ausgeschlossen werden 
durch entsprechende Klauseln im Ehevertrag. In den sich zuspitzenden 
Konfrontationen und Debatten wurde der Appell an den König, als Beherrscher 
der Gläubigen einzuschreiten, immer stärker.96 
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Die Konfrontation zwischen Reformern und Traditionalisten/Islamisten 
kulminierte 2000 in großen Demonstrationen und Gegendemonstrationen.97 Die 
islamischen Juristen und die Islamisten beschuldigen die Reformer, Ungläubige 
und westlich beeinflusst zu sein. Die Liberalen hingegen vermuteten saudischen 
und iranischen Einfluss bei den Islamisten: Der Anspruch der muslimischen 
Juristen auf die Interpretation der Quellen und Kontrolle der Legislative sei eine 
Anlehnung an das iranische Konzept des velÁyat-e faqÍh! 

Das Gesetz konnte schließlich nur durch die Intervention des Königs 
Muhammad VI in Kraft gesetzt werden. Er hatte am 27.04.01 eine Kommission 
eingesetzt. In einer Rede bezeichnete sich der König als amÍr al-muÿminÍn und 
stellte fest, dass die Reformen in der Scharia verwurzelt sein sollten. Es solle eine 
Kontinuität mit der Mudawwana geben. In Respekt für die Tradition und die 
heiligen Werte der Familie bezog sich der König aber zugleich auch auf die 
Menschenrechte. Er betraute die Kommission mit der Aufgabe des iºtihÁd.98 Die 
mit dem terroristischen Anschlag in Casablanca 2003 verbundene Diskreditierung 
islamistischer Kräfte führte schließlich dazu, dass das Gesetz über die 
Mudawwana angenommen und am 05.02.04 im Staatsanzeiger veröffentlicht 
wurde. Damit trat es am 06.02.04 in Kraft.99  

Will man diesen politischen und gesellschaftlichen Diskurs zusammenfassen, 
so ist hervorzuheben, dass nicht nur der König, sondern auch andere Akteure für 
sich das Recht auf iºtihÁd in Anspruch nahmen, dass im Grunde genommen 
allerdings der klassische fiqh-Text der Mudawwana in Kraft blieb, jedoch 
überarbeitet wurde, und dass zugleich in diesem Diskurs auch internationales 
Recht in der Form des Bezugs auf die Menschenrechte (UDHR, auch auf 
CEDAW) erfolgte. Die zum Teil heftigen Beschuldigungen des Ausverkaufs an 
den Westen und der Bezug auf das iranische Konzept des velÁyat-e faqÍh zeigten, 
dass mächtige Symbole und fundamentale Werte auf dem Prüfstein standen und 
stehen, dass verschiedene Visionen der Familie und Gesellschaft betroffen sind, 
dass mithin verschiedene Weltsichten und Identitäten sich in einem immer 
islamisch legitimierten Diskurs gegenüber standen.100  

Die Kontroverse über die Reform ist aber auch ein Indikator für wichtige 
politische Änderungen in Marokko. Sie zeigt die Entwicklung einer öffentlichen 
Sphäre, in der eine substantielle Diversität in politischen Meinungen zum 
Ausdruck kommt. Der König agiert als Beschützer und Schiedsrichter dessen, was 
man vielleicht eine entstehende Zivilgesellschaft nennen kann,101 und interpretiert 
damit die Institution des „Beherrschers der Gläubigen“ neu.102  
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Ein weiteres Beispiel eines gesellschaftlichen und politischen Diskurses mit 
Bezug auf die Exegese des Korans ist der Fall des ägyptischen 
Literaturwissenschaftlers Nasr Hamid Abu Zaid(1943-). Er verbindet die Exegese 
des Korans mit einem kommunikationstheoretischen Modell und gelangt zu dem 
Urteil, der Korantext sei wie alle anderen Texte auf den ursprünglich historischen 
Kontext seiner Übermittlung bezogen, und zwar mittels der seiner Gestaltung 
zugrunde liegenden „Codes“, die in bestimmten Elementen auf die zeit- und 
kulturbedingten Verstehensmöglichkeiten seines ersten Empfängers, des 
Propheten, und der von diesem unmittelbar angesprochenen Menschen 
zugeschnitten war.103 Die Folgen für Abu Zaid waren die Verweigerung der 
Professur, die Zwangsscheidung von seiner Frau, die dann aber rückgängig 
gemacht wurde, scharfe Kritiken und Angriffe auf ihn und eine deutlich 
verschärfte Atmosphäre, die ihn dazu bewog, seinem Land den Rücken zu kehren. 
So hat der Journalist Fahmi Huwaydi verkündet, Abu Zaids Art des Herangehens 
an den Koran stelle in einem Land wie Ägypten, in dem der Islam Staatsreligion ist, 
einen Angriff auf die Verfassung und die öffentliche Ordnung dar.104 

Angesichts dieser Situation stellt sich Wielandt die Frage, weshalb es unter 
zeitgenössischen Muslimen so schwierig sei, ein Gespräch über derartige neue 
Ansätze in Gang zu bringen und sachlich zu führen.105 Zwar scheint der in der 
islamischen Tradition verwurzelte Glaube an das wörtliche Inspiriertsein des 
Korantextes durch Gott als Haupthindernis für eine positive Bewertung neuer 
Verfahren der Exegese, die die Korrelation zwischen dem Korantext und dem 
geschichtsbedingten Verstehenshorizont seiner Adressaten berücksichtigt. 
Allerdings sei der Sache nach die Reflexion über die mögliche Bezogenheit des 
Korans auf den Verstehenshorizont seiner menschlichen Empfänger nicht 
notwendig mit einer Abkehr vom Konzept der Verbalinspiration gleichbedeutend. 
Denn es sei eine Frage, wer der Autor des Offenbarungstextes ist, und eine andere, 
warum dieser Text – von wem auch immer – seine vorliegende Gestalt erhielt. 
Dies hätten bereits mittelalterliche Kommentatoren so gesehen. 

Wo also liegt, fragt Wielandt, die Schwelle, von der ab seitens der etablierten 
Theologie und eines Teiles der engagierten Öffentlichkeit ein hermeneutischer 
Entwurf als sachlich indiskutabel eingestuft wird und Blockadereaktionen 
hervorruft? Offensichtlich nicht dort, wo jemand die Verbalinspiration des Korans 
zu leugnen beginnt oder die Verbindlichkeit der prophetischen Botschaft 
Muhammads in Frage stellt, denn beides sind Grenzen, die zumindest im 
vorliegenden Kontext nicht überschritten wurden. Kritisch werde es dort, wo ein 
Autor einen spezifischen Bezug von Form und Inhalt des Korantextes auf die 
historische Situation und die zeit- und ortsgebundenen Verstehensmöglichkeiten 

                                                      
 

103 Wielandt 1996, S. 260-261. 
104 Wielandt 1996, S. 265. 
105 Wielandt 1996, S. 268. 
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seiner ersten Adressaten annimmt – ohne deshalb zu behaupten, dass sich die 
Bedeutung des Korans in diesem Bezug erschöpfen würde. Diese Annahme 
bedeutet für die Exegese noch nichts anderes, als dass der Kern koranischer 
Aussagen aus dem Verstehenskontext der ersten Hörer herausgeschält und in den 
heutigen transponiert werden muss. Eine solche Operation läuft freilich darauf 
hinaus, dass einzelnen normativen Aussagen, die an die Erstadressaten des Korans 
gerichtet waren, wegen ihrer Gebundenheit an vergangene historische Umstände 
und ein ebenfalls der Vergangenheit angehörendes Weltbild heutzutage in ihrem 
vordergründigen Wortsinn keine Geltung mehr zugesprochen werden kann und 
dass ein unter jetzigen Voraussetzungen bejahbares neues Verständnis der ihnen 
zugrunde liegenden Intentionen Gottes gefunden und auf seine Konsequenzen für 
die Gegenwart hin konkretisiert werden müsse. Man komme also, so schließt 
Wielandt, nicht um die Unterscheidung von bleibend verbindlichem Gotteswillen 
und dessen mit Rücksicht auf die Geschichtlichkeit der menschlichen 
Offenbarungsempfänger begrenzt gültigen Ausdruckformen herum.106 Diese von 
mehreren Hermeneutikern vorgetragenen Versuche zielen nur auf ein neues 
menschliches Verständnis des Korantextes anstelle eines alten, ebenfalls 
menschlichen Verständnisses hin. Wielandt erklärt die festgefahrene Reaktion des 
Establishments mit berufsständischen Interessen, die auf dem Spiel stehen: Die 
Macht der Interpretation ist traditionellerweise bei den Religions- und 
Rechtsgelehrten angesiedelt. Sie schreibt:  

 
In der Praxis bedeutet eine solche Berufung auf den Text als solchen, als wäre er 
unabhängig von Bedingungen und Begrenztheiten menschlichen Verstehens 
zugänglich, eine ungeheure Erhöhung der Autorität nicht einfach des Koran, sondern 
derer, die für seine Exegese zuständig sind – nach herkömmlichen Begriffen also vor 
allem der þulamÁÿ… Denn deren de-facto-Interpretation gewinnt damit unvermerkt 
Anteil am Wahrheitsanspruch der göttlichen Offenbarung selbst.107 

                                                      
 

106 Vgl. dazu die Entscheidungskriterien des ägyptischen Verfassungsgerichts, s.o. 2.1.2. 
107 Wielandt 1996, S. 276. 



 Schneider 
 

 

170 

Zwischenergebnis: 
 

In den beiden vorherigen Abschnitten wurde islamisches Recht als Legitimation 
des islamischen Staates und in der Gesetzgebung als Produkt der Exegese der 
heiligen Texte untersucht, und zwar beide Male auf normativer Ebene (Verfassung, 
Gesetzestexte) wie auch auf der Ebene des politischen Diskurses. 
Folgende Ergebnisse lassen sich bislang zusammenfassen:  

� Die Verfassungen bzw. Staatsformen islamischer Staaten sind 
unterschiedlichen Modellen zuzurechen, es existieren Monarchien (Marokko, 
Jordanien, Saudi-Arabien), Emirate (Vereinigte Arabische Emirate), 
Republiken (Ägypten, Libanon), islamische Republiken (Iran, Afghanistan, 
Mauretanien). Die beiden untersuchten Beispiele Iran und Ägypten bezeichnen 
sich als Republiken, weisen aber dennoch in Verfassung und Staatsaufbau 
große Unterschiede auf. 
� In beiden Ländern ist die Scharia in der Verfassung verankert, und es gibt 
Institutionen (Verfassungsgericht in Ägypten, Wächterrat in Iran), die die 
„Islamizität“ der Gesetze überprüfen und damit die „Islamizität“ der 
Verfassung bzw. des Staates und seiner Gesetzgebung garantieren sollen.108  
� Damit entsprechen sie der von Ibn Taimiya formulierten Leitlinie der 
„schariagemäßen Politik“ (siyÁsa šarþÍya).  
� Es stellt sich die Frage, wer das Monopol der Auslegung der Texte hat? 
� Hier ist ein Prozess des Umbruchs von der Phase des klassischen 
Juristenrechts in ein modernes öffentliches Recht in vollem Gang. Das 
Establishment der þulamÁÿ/fuqahÁÿ verteidigt (siehe Beispiel Marokko und 
Ägypten) die Interpretationshoheit, verliert sie aber zunehmend an die 
genannten staatlichen Organe.  
� Die Frage nach der Konfiguration von Religion und Recht, dem 
Zusammenspiel der verschiedenen Auslegungen und Interpretationen im 
Prozess der Gesetzgebung lässt sich jedoch an genau diesem Punkt der 
staatlichen Kontrolle der „Islamizität“ (was auch immer im einzelnen darunter 
verstanden wird) festmachen.  
� Da diese Organe politische Konstrukte sind (das Verfassungsgericht in 
Ägypten und der Wächterrat in Iran sind beide in der Verfassung verankert), 
wird die Frage, wie im Einzelnen die „Islamizität“ durch die Akteure in diesen 
Organen beurteilt wird, zur – zentralen – politischen Frage. Die Frage erhebt 
sich: Wie ist das Verfassungsgericht/der Wächter- bzw. Feststellungsrat 
besetzt, welche Ausrichtung vertritt das jeweilige Organ? Welche Kräfte 
können Einfluss darauf nehmen? Wie nehmen sie darauf Einfluss?  

                                                      
 

108 Seit den 60er Jahren haben viele arabischen Staaten einen Artikel ihren Verfassungen zugefügt, der 
die Scharia verankert, seit den 70ern haben viele arabische Staaten Verfassungsgerichtshöfe 
eingerichtet, siehe Johansen 2004, S. 883. 
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� In beiden Fällen – Ägypten und Iran – zeigt sich eine klare Tendenz zur 
Durchsetzung staatlicher Ziele. Gerade für Iran, das als „islamistischer“ Staat 
gilt, ist diese Entwicklung besonders interessant. Politisch ist die 
Einflussnahme des Staates in beiden Fällen unübersehbar: Dem Wächterrat 
wurde der Feststellungsrat per Dekret des Obersten Führers – zu dieser Zeit 
Chomeinis – übergeordnet, um die Blockaden zwischen Wächterrat und 
Parlament zu beenden. Diese Unterordnung unter die politischen 
Erfordernisse war von Chomeini in seinem Brief an Chameini auch explizit 
gerechtfertigt worden. In Ägypten ist eine entsprechende Tendenz bei der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu beobachten, das staatliche 
Gesetzgebung und Normen unterstützt und dies durch die islamrechtliche 
Argumentation des iºtihÁd legitimiert. 
� Darüber hinaus sind die verfassungsrechtlich entscheidenden Organe 
jedoch nicht von der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung 
abgeschnitten: Entsprechend des Foucaultschen Diskurskonzepts lässt sich 
eine enge Verbindung zwischen politischem Diskurs und rechtlicher 
Legitimation beobachten. Die These lautet: Um Legitimität zu erhalten, 
können die staatlichen Kontrollorgane der Islamizität nicht völlig konträr zum 
gesellschaftlichen Diskurs operieren. 
� Der gesellschaftliche Diskurs zeigt sich in einer Vielzahl unterschiedlicher 
Tendenzen und Strömungen, die jedoch alle, auch in Marokko, wo der Bezug 
auf die Menschenrechte offen vertreten wird, letztlich mit islamrechtlichen 
Konzepten und Methoden (iºtihÁd etc.) argumentieren. Es sei daran erinnert, 
dass in Marokko die Journalistenvereinigung als zivilgesellschaftliche Gruppe 
argumentierte, der iºtihÁd sei ein methodisches Instrumentarium, das allen 
Bürgern zustünde!  
� Der politische und gesellschaftliche Diskurs ist äußerst komplex und 
regional jeweils differenziert zu analysieren. Jedoch lassen sich am 
marokkanischen Beispiel – mit einer gewissen Vereinfachung und sicherlich 
unterschiedlichen Gewichtungen für die einzelnen Länder – folgende Gruppen 
und Akteure feststellen: 

 
1. Staatliche und politische Organe: Verfassungsgericht, Wächter- und 

Feststellungsrat, Präsident (Iran und Ägypten) bzw. König (Marokko) etc. 
2. Das traditionelle Gelehrtenestablishment: die Gelehrtenvereinigung/ 

RÁbiÔa þulamÁÿ al-Ma™rib in Marokko; die al-Azhar bzw. das DÁr al-IftÁÿ 
in Ägypten, die v.a. als Einzelpersonen agierenden Āyatollāhs in Iran.  

3. Islamistische Kräfte: z.B. die Bewegung von Abdessalam Yassine und 
seiner Tochter in Marokko, die Muslim-Brüder, die sich nach und nach 
von Gewaltakten distanzieren, sowie andere Gewalt anwendende Gruppen 
in Ägypten. 

4. Alle diejenigen, die islamisches Recht im modernen, d.h. an den 
Menschenrechten orientierten Sinn interpretieren möchten, seien es 
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Gruppen (wie beispielsweise Journalisten in Marokko), Nicht-
Regierungsorganisationen und einzelne Akteure (beispielsweise Schabestari 
in Iran, Boutaleb und Kamlichi in Marokko etc.).109 

 
Zwischen diesen hier zu Analysezwecken säuberlich getrennten Gruppen bestehen 
selbstverständlich zahlreiche Verbindungen. So kann beispielsweise ein Mitglied 
eines traditionellen Gelehrtenestablishments durchaus auf die Seite der 
„Modernisten“, also der zivilgesellschaftlichen Gruppen treten (wie in Marokko am 
Beispiel von Boutaleb und Kamlichi zu sehen ist), islamistische Kräfte stehen 
ebenso in Opposition zum Gelehrtenestablishment wie modernistische Muslime 
etc. 

2.3  Recht in seiner gesellschaftlichen Erscheinung und Pluralität 

Aus der aufgezeigten Vielfalt exegetischer Ergebnisse, d.h. durchaus differierender 
Auslegungen, die im weitesten Sinne an dem gegebenen Beispiel als „modern“ 
(d.h. an den Menschenrechten, z.B. der Geschlechtergleichheit, orientiert) oder 
traditionell bezeichnet werden können, hier aber auch durchaus differenzierte 
Abstufungen erkennen lassen, geht hervor, dass islamisches Recht per se als 
pluralistisch bezeichnet werden muss. Dieser „Binnenpluralismus“ umfasst mithin 
die Nuancen zwischen den (sunnitischen und schiitischen) Rechtsschulen, aber 
auch die unterschiedlichen Lehrmeinungen innerhalb der einzelnen Rechtsschulen 
und die Lehrmeinungen aus der Zeit vor der Etablierung der Rechtsschulen, auf 
die im Prozess der modernen Gesetzgebung zurückgegriffen wird. In der Moderne 
kommen diejenigen Auslegungen hinzu, die beispielsweise durch das methodische 
Instrumentarium des iºtihÁd neu gewonnen wurden, wie beispielsweise das 
Polygynie-Verbot in Tunesien. Es zählen dazu also die traditionellen, 
modernistischen oder islamistischen Auslegungen der Texte. Klassischerweise ist 
diese Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen, basierend auf unterschiedlichen 
Auslegungen der Quellentexte, als i¿tilÁf/Meinungsunterschied bezeichnet 
worden. Die durchaus erheblichen Differenzen gerade im Familienrecht zwischen 
den einzelnen Rechtsschulen ließen sich für eine Fortbildung des Rechts nutzen. 
So ist beispielsweise das Recht der hanafitischen Schule das einzige, das es einer 
volljährigen Frau erlaubt, ihre Ehe allein, ohne einen Vormund, zu schließen. 
Diese Regelung ist für die Personalstatuten vieler islamischer Länder maßgeblich 
geworden, durch die Methodik des ta¿ayyur/der Auswahl.110 

                                                      
 

109 Eine Aufzählung der Gruppen kann hier nicht erfolgen, und es sind oben eine Vielzahl von 
Personen, die in diese Debatten eingreifen, nicht genannt worden. Für die Frage, ob in islamischen 
Ländern eine Zivilgesellschaft existiert, siehe: Albrecht 2005; für Marokko: Hegasy 1997, Layashi 
2005; für Ägypten: Krämer 1992; für Iran: Kazemi 1996. 
110 Coulson 1964, S. 182-201; für Marokko siehe Ebert 2005. 
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Daneben existierten im islamischen Staat immer und existieren heute noch 
vielfach im Bereich des Personalstatuts christliches und jüdisches Recht. Dies soll 
im Folgenden als „Außenpluralismus“ bezeichnet werden. In den modernen 
Rechtskodifikationen bzw. Verfassungen ist teilweise explizit vermerkt, dass für die 
Religionsgemeinschaften in bestimmten Bereichen deren Rechte weiter gelten.111 
Weiterhin sind – wie andere Staaten auch – die islamischen Staaten teilweise in den 
Verfassungstexten selbst, teilweise durch die entsprechenden Ratifizierungen an 
internationales Recht, z.B. die UDHR (Universal Declaration of Human Rights) 
von den UN 1948, gebunden. So sind beispielsweise in der afghanischen 
Verfassung Art. 7 sowohl die UDHR als auch die CEDAW verankert und bilden 
mithin internationale Abkommen, an denen sich die afghanische Gesetzgebung zu 
orientieren hat. Es können aber in der Verfassung auch weitere Rechte, etwa das 
Gewohnheitsrecht, verankert werden.112 Diese soeben skizzierte Definition des 
„Außenpluralismus“, d.h. die rechtliche Verankerung weiterer Rechte, ist eine 
juristische Definition. Vom juristischen Standpunkt aus bezeichnet 
Rechtspluralismus die Anerkennung einer Vielzahl rechtlicher Quellen, die in die 
Gesetzgebung einfließen: Dazu gehören internationale Verträge ebenso wie 
Gewohnheitsrecht, religiöse Recht etc. 113 

In rechts-soziologischen Untersuchungen werden im Rechtspluralismus 
darüber hinaus eine Pluralität von sozialen Feldern als Produzenten von Normen 
in den Blick genommen, die teilweise in Interaktion miteinander stehen. Damit 
wird der Blick vom Staat als dem alleinigen Gesetzgeber weg auf zahlreiche andere 
Formen des Rechts gelenkt und seine Monopolstellung als Gesetzgeber 
eingeschränkt.114 

Griffith hat diese soziologische Theorie des Rechtspluralismus entwickelt und 
auf die Notwendigkeit verwiesen, verschiedene Rechtsquellen – und nicht nur 
solche, die ev. in den Gesetzen verankert sind – in Rechnung zu ziehen. Er 
verwirft115 deshalb den juristischen Ansatz des Rechtspluralismus, der von einer 
solchen hierarchischen Ordnung ausgeht.116 Sally F. Moore hat diesen 
soziologischen Ansatz um das Konzept der „Semi-Autonomous Social Fields“ 
(SASF) erweitert. Diese sozialen Felder besitzen ihre eigenen normativen und 
regulativen Kapazitäten, die sie auf ihre Mitglieder anwenden können. Sie sind in 
einem größeren sozialen Rahmen zu denken, der sie beeinflusst und von dem sie 
wiederum beeinflusst werden.117 Auch Moore kommt deshalb zu dem Schluss, dass 
die staatliche Gesetzgebung nicht den Einfluss, den sie vorgibt zu haben, haben 
                                                      

 
111 Ebert 1996, S. 14-17. Nasir 2002, S. 34-40. 
112 Ebert 1996, S. 49-58; mit Blick auf die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter vgl. Ali 
2000. 
113 Dupret/Berger/al-Zwaini 1999, XI. 
114 Dupret/Berger/al-Zwaini 1999, XI. 
115 Griffiths 1999. 
116 Dupret/Berger/Al-Zwaini, Introduction, XI. 
117 Moore 2000. 
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kann bzw. hat und dass eine Analyse der Felder und der normativen Positionen 
vor allem anderen auch einer Analyse der umgebenden Sozialstruktur bedarf.118 Es 
ist diese Feststellung der engen Verzahnung von Gesellschaft, Religion und Recht, 
von Gesetzgebung und politisch-sozialem Diskurs, die m.E. zentral ist für eine 
Analyse der Rechtslage in den islamischen Ländern.119 

An dieser Stelle sollen einige kurze Bemerkungen zum Rechtspluralismus 
folgen. Rechtspluralismus ist einerseits eine Beschreibung der Rechtslage in den 
zeitgenössischen islamischen Ländern. Zum anderen bezeichnet er, wie 
Dupret/Berger/al-Zwaini festgestellt haben, „a handy tool for analysing socio-legal 
activities“,120 mithin weniger ein theoretisches Konzept als ein methodisches 
Handwerkszeug zur Analyse von Rechtssituationen. Es geht nicht nur um die 
Geltung von Normen, sondern auch die Bedeutung von Normenkomplexen und 
deren Anwendung in der Praxis.121 Zentral ist sicher die Feststellung, dass die 
unterschiedlichen Teilrechtssysteme nicht statisch nebeneinander bestehen, 
sondern in ihrer dynamischen Interaktion zu sehen sind, und dass sie nicht starre 
Grenzen aufweisen. Man kann deshalb Lentz zustimmen, die folgende 
grundlegende Punkte für das methodische Instrumentarium des Rechtspluralismus 
konstatiert: eine Dynamik der Interaktion der Teilrechtsgebiete, mithin eine 
Hinterfragung der zentralen Stellung des staatlichen Rechts, die Aufgabe der 
Vorstellung starrer Grenzen der Teilrechtssysteme wie auch generell eine 
Einbindung in die gesellschaftlichen und politischen Systeme.122 

Die zentralen Fragen, die auch für die Erforschung der Rechtslage in den 
modernen islamischen Ländern gelten, sind: Wie interagieren diese Systeme 
miteinander? Wie formen sie einander? Und inwiefern erklärt die Konkurrenz der 
verschiedenen Teilrechtssysteme Entwicklungen?123 Nicht zuletzt ist in der 
Forschung verstärkt der Aspekt des Handlungsspielraums des Individuums 
aufzugreifen.124 

Zusammenfassend lassen sich mithin grob folgende Ebenen des 
Rechtspluralismus unterscheiden: 
 
Binnenpluralismus des Islamischen Rechts: 

a)  Die Rechtsauslegungen der – sunnitischen und schiitischen – 
Rechtsschulen 

                                                      
 

118 Dupret/Berger/Al-Zwaini 1999; XII. 
119 So auch Lentz 2000, S. 32; vgl. insgesamt ihre interessante forschungstheoretische Einleitung S. 
24-31. 
120 Dupret/Berger/al-Zwaini 1999, XII. 
121 Lenz 2000, S. 24-25; ihre Unterscheidung einzelner Teilrechtsgebiete für die Northern Areas, S. 
26, ist spezifisch für dieses Gebiet. 
122 Lentz 2000, S. 32. 
123 Lentz 2000, S. 29. 
124 Lentz 2000, S. 34. 
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b) Die verschiedenen Auslegungen innerhalb der einzelnen Rechtsschulen 
(Mehrheits- und Minderheitenmeinungen) 
c) Die rechtsschulenübergreifenden bzw. auf die Quellen direkt 
zurückgehenden Auslegungen als Produkt des iºtihÁd der Moderne: also 
traditionelle, moderne, islamistische Interpretationen 

 
Außenpluralismus 

a) Gesetzlich oder verfassungsrechtlich verankerte andere Rechte, z.B. 
internationale Verträge, Menschenrechtsinstrumente, aber ev. auch 
Gewohnheitsrecht etc. 
b) Gesetzlich nicht verankerte, aber in der Praxis gültige, ev. auch tolerierte 
Rechte (v.a. Gewohnheitsrecht) 
 

Die Varianten des Binnenpluralismus, vor allem in Recht und Gesetzgebung, 
wurden oben (2.1 und 2.2) behandelt. Im Folgenden sollen einige Beispiele für den 
Außenpluralismus gegeben werden. 
 
Zu a): Gesetzlich oder verfassungsrechtlich verankerte andere Rechte, z.B. 
internationale Verträge, Menschenrechtsinstrumente, aber ev. auch 
Gewohnheitsrecht etc. 

 
Seif Al-Islam analysiert in seinem Artikel „Legal Plurality and Legitimation of 
Human Rights Abuses“ die Koexistenz und die Verschränkung des a) staatlichen 
Rechts und b) islamischen Rechts, das verfassungsrechtlich Geltung hat.125  
Über seine Analyse hinausgehend zeigt er eine kritische Haltung dem 
Rechtspluralismus gegenüber. Er schreibt:  
 

Plurality of legal systems within the same society has elicited divergent attitudes. It is viewed 
quite positively by some commentators, since it grants some groups of society the right to 
choose their legal codes. On the other hand, others believe it negatively affects social 
cohesion.126 

 
Er führt als Beispiel die Frage der Apostasie in Ägypten an, die zur Verletzung von 
Menschenrechten führt, möchte aber nicht daraus schließen, dass 
Rechtspluralismus immer einen solchen – negativen – Effekt hat bzw. dass ein 
einheitliches Rechtssystem solche Verletzungen ausschließe. Allerdings sieht er die 
Gefahr bei dem „archaischen“ (das ist für ihn das islamische) Recht, dass es, da es 
tief verwurzelt ist, eine höhere soziale Akzeptanz aufweist.127 Er zählt dann 
                                                      

 
125 Ägypten hat die UDHR unterschrieben und u.a. CEDAW ratifiziert (1981), aber auch die 
Convention on the Rights of the Child (1990), s. www.carnegieendowment.org, 24, abgerufen am 
29.03.08.  
126 Seif Al-Islam 1999, S. 219. 
127 Seif Al-Islam 1999, S. 219. 
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Inkompatibilitäten zwischen dem klassischen islamischen fiqh und dem 
ägyptischen positiven Recht auf. Nach der Verfassung (Art. 40) sind alle 
ägyptischen Bürger gleich, egal, welcher Religion sie anhängen. Apostasie wird aber 
im klassischen islamischen Recht mit dem Tod bestraft. Das ZGB Ägyptens No. 
132 von 1948 schützt hingegen die zivilen Rechte des Individuums. Art. 38 
garantiert jedem Individuum das Recht auf Name und Nachname. Der Nachname 
geht auf die Kinder über. Art. 44 gibt jedem Volljährigen (über 21 Jahre), der 
verständig ist, die volle Rechtsfähigkeit. Art. 48 verbietet es einer Person, ihre 
Rechtsfähigkeit aufzugeben, Art. 50 verbietet es einer Person, ihre Freiheit 
aufzugeben. Art. 50 gibt einer Person, deren Rechte illegal beschnitten worden 
sind, das Recht, gegen diese Einschränkung vorzugehen.  
Andererseits ist die Position der ägyptischen Rechtsprechung nach Seif al-Islam 
mehr in Einklang mit dem traditionellen fiqh als mit dem positiven ägyptischen 
Recht, d.h. sie vermischt zwei Ebenen des Rechts: das islamische Recht, das in der 
Verfassung als Quelle der Gesetzgebung (aber konkret gesprochen eigentlich nicht 
als Wahl der Rechtsprechung) festgelegt ist, und das positive, staatlich festgesetzte 
Recht. Diese Vermischung wurde möglich durch Artikel 21, § 2 des ägyptischen 
ZGB, welches festlegt, dass in der Abwesenheit eines anwendbaren Rechtstextes 
der Richter auf der Grundlage von Gewohnheitsrecht (þurf) entscheiden dürfe. 
Wenn kein þurf vorhanden sei, dann nach der islamischen Scharia , wenn dies nicht 
da sei, dann nach natürlichem Recht (qÁnÚn ÔabÍþÍ) oder nach den Regeln der 
Gerechtigkeit (qawÁþid al-þadÁla). Der Artikel richtet sich an den Richter.128 Seif 
al-Islam beschreibt nun folgenden Fall: 

Ein Ägypter koptischer Glaubensrichtung konvertierte 1953 zum Islam, kehrte 
aber 1974 zum Christentum zurück. Er wollte neue Personaldokumente mit 
seinem ursprünglichen christlichen Namen und seiner – ursprünglichen und neuen 
– Religion als Christ beantragen. Der Beamte erklärte, es sei legal, den Namen zu 
wechseln, aber nicht die Religion, da dies der Islam nicht erlaube. Der Mann klagte 
mit der Begründung u.a. es gebe im ZGB keinen Text, der einem Individuum den 
Religionswechsel verbiete. Freiheit des Glaubens sei in Art. 46 der ägyptischen 
Verfassung garantiert und die Scharia sei nur im Familienrecht anwendbar und 
auch nicht beim Zivilstatus, es sei denn bei fehlendem Text. Das Gericht 
entschied, die Scharia sei anzuwenden. Dabei bezog es sich auf Art. 2 der 
Verfassung, wonach das islamische Recht die Grundlage der Gesetzgebung in 
Ägypten ist, und auf Artikel 1, § 2 des ZGB, wonach klar ist, dass bei fehlendem 
anwendbarem Text auf Gewohnheitsrecht, islamisches Recht, schließlich 
Naturrecht oder gerechte Regelungen zurückzugreifen sei. Das Gericht erklärte, es 
gebe kein Gewohnheitsrecht, also habe islamisches Recht zu gelten. Die 
Religionsfreiheit gelte mithin nur für solche Personen, die den Islam annehmen 
wollen.129  
                                                      

 
128 Seif Al-Islam 1999, S. 221-222. 
129 Seif Al-Islam 1999, S. 224. 
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Seif Al-Islam argumentiert, dass in dem Urteil gegen den Apostaten von den 
Gerichten der Rechtspluralismus instrumentalisiert worden war. Auf dieser 
Grundlage war dem Kläger die Änderung seiner Personaldokumente verweigert 
worden. Er schließt daraus, dass neue Wege zu entdecken seien, wie die seiner 
Meinung nach negativen Aspekte des Rechtspluralismus zu umgehen seien.130 

  
Zu b) Gesetzlich nicht verankerte, aber in der Praxis gültige, ev. auch tolerierte 
Rechte (v.a. Gewohnheitsrecht) 
 
In ihrem Artikel von 1984: „Causes and Consequences of the Abolition of 
Brideprice in Afghanistan“131 untersucht Tapper die Auswirkungen einer 
Gesetzgebung, die von spezifisch westlichen Ehekonzepten und –vorstellungen 
(Geschlechtergleichheit) ausgeht und die traditionell verwurzelten 
Gesellschaftsformen und Eheschließungen ignoriert. Ausgangspunkt ist das sog. 
Taraki-Dekret von 1978, welches den Austausch von Frauen (ohne Geldzahlung) 
verbieten wollte, zugleich aber auch die Summen an Brautgeld reduzierte. 
Klassisch islamisch – und so auch in praktisch allen Personalstatuten, auch im 
FamGB von 1977 (Art. 99-103) von Afghanistan verankert – ist die Zahlung von 
mahr/Brautgeld an die Braut. Sie ist zumindest im paschtunischen Bereich 
allerdings kaum üblich, hier erfolgt die Zahlung eines walwar genannten Preises an 
den Vater. Das Gesetz hatte u.a. zum Ziel, auch dies und die Zahlung von 
Brautgeld in der Höhe zu beschränken und vor allem strafrechtlich zu verfolgen. 
Tatsächlich wurde das Dekret schlichtweg ignoriert. Der Grund dafür ist die noch 
stark tribal organisierte Gesellschaft. Anhand ihrer Feldforschung zu den 
Paschtunen stellt Tapper fest, dass die Heirat als Institution in der tribalen 
Gesellschaft einen zentralen Platz hat und im engen Zusammenhang mit einem 
weiter gefassten System des Austausches gesehen werden muss, in dessen 
Zusammenhang auch die Eheformen zu verstehen sind. Geschlechterbeziehungen 
werden über Eheformen definiert. Es gibt nach Tapper ein vier Stufen 
umfassendes Austauschsystem bei den Durrani, dessen höchste Stufe die Männer 
darstellen. Zu ihren ehrenhaften Aktivitäten gehören Rache und Fehde (badi), 
politische Unterstützung, Gastfreundschaft und Asyl (nanawatay). Frauen gehören 
zur zweiten Stufe, sie sehen sich durch ihre Bedeutung im Rahmen der sehr hoch 
gewerteten Form der Austauschehe am ehesten in einer sicheren Position. Der 
Austausch von Land und Tieren bildet die dritte Stufe, von Produkten die vierte. 
Das bedeutet, dass die Austauschehe, die gerade nach islamischem und vielmehr 
noch nach internationalrechtlichem Standard verboten ist, im Durrani-
Heiratssystem die Heiratsform mit dem höchsten Prestige ist, in der sich 
                                                      

 
130 Seif Al-Islam 1999, S. 228; am 10. Februar 2008 entschied der Oberste Verwaltungsgerichtshof, 
zwölf Christen, die zum Islam konvertiert waren, zum Christentum zu rekonvertieren. 
www.carnegieendowment.org , abgerufen am 28.03.08. 
131 Tapper 1984, s.a. Tapper 1981. 
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gleichwertige Familien – symbolisiert durch den Tausch – miteinander verbinden. 
Diese Eheform gilt als angemessen und bedient die symmetrische Form der 
Heiratsbeziehung, die den gleichen Status zwischen Familien repräsentiert. 
Ebenfalls ein Aspekt von badal/Austausch ist die Kompensation (badd/pore) als 
Vergeltung mit grundsätzlich den gleichen Mitteln. Dieser Austausch beinhaltet 
vor allem in Fällen von Körperverletzung und Tötung die Gabe von Tieren 
und/oder Frauen an die Familie des Geschädigten durch die Familie des Täters als 
Ausgleich. Auch hier steht das Konzept der Wiederherstellung des Gleichgewichts 
zwischen Familien, Clans und Sippen im Vordergrund. Derjenige, der eine andere 
Familie angegriffen hat, muss Kompensation geben. Der genaue Betrag wird von 
einer jirga, einer traditionellen Instanz zur Schlichtung von Konflikten, 
zusammengesetzt aus den Notabeln des Ortes, ausgehandelt. Auch dies 
widerspricht internationalem Recht aber auch islamischem Strafrecht, wie es im 
afghanischen StGB verankert ist. Demnach wird Mord und Totschlag mit 
Wiedervergeltung, qiÈÁÈ, bestraft, die jedoch durch den Richter verhängt, 
allerdings durch den Vertreter der betroffenen Familie ausgeführt wird. Tapper 
argumentiert, dass bei diesem Aufeinandertreffen von Gewohnheitsrecht und 
islamischem bzw. gesetzlichem Recht diejenigen Rechte von den Akteuren 
ausgewählt werden, die das höchste Prestige bei den Akteuren besitzen. Sie stellt 
hier also eine explizite Akteurs-Perspektive fest. Die staatliche Durchsetzung des 
Strafgesetzbuches ist vor allem in Gegenden, in denen die tribalen Kodes von 
Recht und Ehre noch gelten, nicht möglich.  

Die Situation hat sich dreißig Jahre später nicht grundlegend geändert.132 Zwar 
bekennt sich das Land in seiner neuen Verfassung vom Jahr 2004 zur Einhaltung 
der internationalen Menschenrechtspakte (Art. 7), zugleich aber auch zum Islam 
als Staatsreligion, so dass kein Gesetz im Gegensatz zu den „Überzeugungen und 
Regeln“ des Islam stehen kann (Art. 2 und 3 der Verf.). Daneben steht ein seit 
1977 nicht überarbeitetes islamisches Recht v.a. der hanafitischen Prägung 
festschreibendes Familiengesetzbuch. Aus dem Gewohnheitsrecht sind weiterhin 
in Geltung: Heirat gegen Zahlung von walwar an den Vater, statt mahr an die 
Braut, Zwangsverheiratung von Witwen an ein Familienmitglied nach dem Tod 
des Ehemanns, die bereits im Koran verboten ist (4:19), und die genannten 
Austauschehen.133 Hinzu kommt die im FamGB durch Altersgrenzen verhinderten 
Kinderehen für Mädchen unter 15 und unter 18 Jahren für Jungen (Art. 70), die in 
der Realität offenbar auch außerhalb der tribalen Gebiete außerordentlich häufig 
sind. Im politischen und sozialen Diskurs zeigt sich nun interessanterweise die 
Tendenz, Kinderheiraten, die nach klassisch islamischem Recht möglich sind, nach 
dem FamGB aber nicht, als „unislamisch“ zu bezeichnen.134 Damit wird diskursiv 

                                                      
 

132 Schneider 2005/2006 und 2007. 
133 Schneider 2007.  
134 Schneider 2005/06, S. 215-216; 224-226; Schneider 2007, S. 112, 113-116. 
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eine – eigentlich islamischrechtlich legitimierte – Norm als gewohnheitsrechtlich 
rekonstruiert und negativ bewertet.  

Vielfach sind die gewohnheitsrechtlichen Strukturen in anderen Ländern nicht 
ähnlich stark, sie sind aber auch vorhanden.135 So hat Ben Nefissa136 nicht staatlich 
kontrollierte Formen der Konfliktlösung im modernen Ägypten, bekannt als ½aqq 
al-þArab, am Beispiel Qena untersucht. Die Formen der Konfliktlösung finden in 
informalen Sitzungen statt, die durchaus auch im Bereich von Straftatbeständen 
tagen und entscheiden. Sie funktionieren v.a. auf lokaler, dörflicher Ebene und 
bestehen aus Aushandlungsprozessen mit dem Ziel, den sozialen Frieden wieder 
herzustellen. Der Nachweis von individueller Schuld oder Verantwortung spielt 
keine entscheidend große Rolle, wichtiger ist auch hier der soziale Ausgleich. Ben 
Nefissa stellt fest, dass im offiziellen Diskurs diese Form der Gerichtsbarkeit nicht 
thematisiert wird, aber die Sitzungen sind öffentlich. Im beschriebenen Fall hat 
sogar der Polizeiinspektor des entsprechenden Ortes von der geplanten Sitzung 
gewusst und dafür die wegen des gewalttätigen Konfliktes inhaftierten Personen 
auf freien Fuß gesetzt. Häufig wird die entsprechende Entscheidung durch eine 
Bestätigung der örtlichen Polizei offiziell gemacht. Öffentliche Autoritäten sind 
also nicht nur informiert, sondern die Staatsgewalt ist teilweise auch mit 
einbezogen.137 Ben Nefissa stellt fest: 
 
In a situation where Muslim legal dogmatism which considers its Law to be sacred because 
it is divine and emanates from beyond the state, is vying with an official legal dogmatism 
which considers sacred the Law emanating from the state, is there not a case for true 
pluralism, providing greater room for manoeuvre and freedom of action?138 
 
Diese Beispiele mögen genügen um zu zeigen, dass in bestimmten Rechtsbereichen 
und Regionen bzw. Ländern aus Gründen, die zu analysieren sind, staatliches 
Recht nicht durchgeführt wird und geltendes Gewohnheitsrecht entweder ohne 
offizielle staatliche Duldung oder auf der Grundlage einer gewissen impliziten 
Akzeptanz (wie im Beispiel Ägyptens) gilt. 

Es ist hier nicht der Raum, auf das äußerst ergiebige Konzept des 
Rechtspluralismus weiter einzugehen. Es soll jedoch in Form kurzer Statements 
auf einige Probleme dieses Konzepts und einige wichtige Punkte verwiesen 
werden: 

 
• Die mögliche Koexistenz und Interaktion verschiedener Teilrechtssysteme, 

die nicht in der Verfassung verankert sind, wie z.B. das Gewohnheitsrecht, 
ist zu beachten. 

                                                      
 

135 Vgl. die Artikel in Dupret/Berger/Al-Zwaini 1999 und Kemper/Rainkowski 2005. 
136 Ben Nefissa 1999. 
137 Ben Nefissa, 1999, S. 153. 
138 Ben Nefissa, 1999, S. 157. 
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• Daraus folgt eventuell eine Einschränkung der zentralen Stellung des 
staatlichen Rechts und der Gesetzgebung und 

• eine damit zu verbindende verstärkte Fokussierung auf den Gebrauch, den 
Akteure von Normen und Regeln machen, die nicht im staatlichen 
Rechtssystem vorgesehen sind, somit ergibt sich 

• eine Einbindung des gesellschaftlichen und vor allem auch tribalen 
Hintergrunds bei der Analyse der Rechtslage. 

• Zentral ist, dies wurde am Beispiel der Kinderheirat in Afghanistan gezeigt, 
die Definition dessen, was „islamisches Recht“ ist. Während der Gegensatz 
zu staatlich geltendem kodifiziertem Recht einfacher zu eruieren ist, fällt 
dies im Fall des – binnenpluralen – islamischen Rechts schwerer, schon 
weil dies im Fluss des Diskurses sich selbst (re)konstruiert. Wenn in 
Afghanistan im momentanen politischen Diskurs die Kinderheirat als nicht 
„islamisch“ bezeichnet wurde, so heißt dies: Es wird mithin a) durch 
einzelne Akteure b) durch den Diskurs allgemein konstruiert und ev. c) 
durch offizielle Organe abgesichert, was als islamisches Recht zu gelten 
habe und was nicht. Dieser Prozess ist außerordentlich komplex und 
bedarf einer bisher nicht erfolgten detaillierten Analyse. 

• Weiterhin ist die Akteursperspektive einzukalkulieren: wenn prinzipiell 
verschiedene Rechte – seien sie nun gesetzlich verankert oder sozial 
geltend – zur Verfügung stehen. Nach welchen Kriterien und unter 
welchen Bedingungen und wie wird dann von den einzelnen Akteuren 
welche Auswahl getroffen? Welche Konsequenzen hat dies jeweils? Auch 
auf diese spannende Forschungsfrage kann hier nur knapp hingewiesen 
werden. 

3 Schlusswort 

Es dürfte hinreichend klar geworden sein, dass die eingangs genannten Begriffe, 
Klassifizierungen bzw. Charakterisierungen wie Pflichtenlehre, heiliges Recht 
und Juristenrecht die komplexen Beziehungen zwischen Recht und Religion im 
islamischen Bereich auf einfache Formeln reduzieren, die nur vermeintlich griffig, 
in Wahrheit aber irreführend sind. Auch die eingangs zitierte Dichotomie von 
Recht als „göttlicher Satzung“ oder „menschlicher Ordnung“ ist nur scheinbar 
hilfreich, denn die „göttliche Satzung“ des islamischen Rechts ist immer im 
Rahmen der menschlichen Ordnung angewandt worden. Sie steht in der Moderne 
vor der Aufgabe, sich zum öffentlichen Recht zu wandeln.  

Festzuhalten bleibt: 
� Islamisches Recht ist sicherlich keine Pflichtenlehre im Sinne eines nur 

auf Gott ausgerichteten – moralisch, ethisch, theologischen – Regelwerks 
von Verpflichtungen. Es hat Aspekte davon, da klassischerweise zum fiqh 
auch die sog. þibÁdÁt, also die rituellen Praktiken, gerechnet werden. 
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Hauptsächlich haben sich die mittelalterlichen Juristen, aber umso mehr 
die modernen Rechtsgelehrten, mit den Rechtsbeziehungen der Menschen 
untereinander und auch mit den Grundkonstellationen des Staatsrechts 
auseinander gesetzt, dafür Normen entworfen und Gesetze konzipiert. 
Keinesfalls kann behauptet werden, dass islamisches Recht nur Pflicht für 
den Menschen ist, der Gedanke eines dem Menschen zustehenden Rechts 
also fehle.139 

� Die Klassifizierung als heiliges Recht bezieht sich auf den 
Entstehungskontext. Sie ist grundsätzlich für das islamische Recht 
zutreffend, in dieser Form aber simplifizierend, da sie die Verschränkung 
mit weltlichen Rechten, Ansprüchen und Lebenskontexten ausblendet. 
Konkret zeigte sich die Problematik daran, dass beispielsweise das 
ägyptische Verfassungsgericht (aber auch zahlreiche moderne Denker) 
eine klare Scheidung zwischen solchen Normen, die unveränderlich und 
unveränderbar sind, trifft (hier versucht man die Zahl zu reduzieren) und 
solchen Normen, die interpretiert und mithin dem „Zeitgeist“ bzw. den 
sich ändernden sozialen Bedingungen angepasst werden müssen und 
können. Auch diese Klassifizierung greift mithin zu kurz und umfasst nur 
Aspekte. 

� Als Juristenrecht ist das islamische Recht ursprünglich in der normativen 
Literatur konzipiert: Es wird von Juristen aus den Texten exegetisch 
erschlossen und erlangt Geltung; diesen Normen untersteht theoretisch 
auch der Herrscher. Das Juristenrecht wird jedoch durch die Kompetenz 
der siyÁsa/Staatsleitung und zahlreiche andere, hier nicht im Detail 
erwähnte Faktoren eingeschränkt. Ohnehin wäre für jede Epoche und 
Region gesondert zu untersuchen, inwieweit sich das staatliche 
Gewaltmonopol auch gegen das Gelehrtenestablishment wandte. In der 
Moderne sind mehrere Entwicklungen zu beobachten: Staatlicherseits 
haben bestimmte Organe die Aufgabe der Textinterpretation 
übernommen, und zugleich ist der Kreis derer, die sich am Diskurs über 
exegetische Fragen beteiligen, ungeheuer erweitert worden. 

 
Alle drei Aspekte, die behandelt wurden, also die Ebene der Verfassung, die Ebene 
des geltenden (gesetzlich festgelegten) Rechts ebenso wie die gesamt-
gesellschaftliche Ebene mit darüber hinaus virulenten sozialen und rechtlichen 
normativen Elementen, die hier im Rahmen des Rechtspluralismus beschrieben 
wurden, sind eng miteinander verschränkt und reflektieren die diffizile und 

                                                      
 

139 S. die verschiedenen Standpunkte von Schacht 1935 und Coulson 1957 zur Frage, ob es 
individuelle Rechte der Menschen im islamischen Recht gibt. Während Coulson stark mit abstrakten 
Normen des heiligen Rechts argumentiert, zeigt Schacht detailliert, in welchen Bereichen – z.B. des 
Eigentumsrechts – bereits der klassische Islam von individuellen Rechten und Ansprüchen 
ausgegangen ist.  



 Schneider 
 

 

182 

komplexe Beziehung zwischen Religion und Recht: So ist im Fall einer göttlich 
legitimierten Ordnung eine Konstruktion der diesseitigen Ordnung durch 
exegetische Anpassung der Verfassungs- und Gesetzestexte an die  
Realität (offenbar immer?) in Kombination mit einer parallelen „säkularen“ 
Rechtsstruktur in der Form rechtspluraler Verhältnisse die Folge. Der Rechtsplura-
lismus auf rechtlich-politischer Ebene kann prozessual beim Aufeinandertreffen 
von Kulturen oder funktional in der Interaktion verschiedener Rechte untersucht 
werden, gipfelt aber letztlich in der Problematik der Vereinbarkeit religiöser und 
rechtlich-säkularer Normen, aber auch von Normen, die aus unterschiedlichen 
Auslegungen derselben religiösen Texte resultieren und daher jeweils Allgemein-
gültigkeit beanspruchen und entweder konflikthaft interagieren  oder einer An-
passung an die soziale Realität bedürfen.  

Die oben skizzierten Entwicklungen waren weitgehend Ergebnisse der 
bisherigen Forschung, sind jedoch bisher nicht aufeinander bezogen worden. 
Konkret bedeutet dies ein Desiderat der Forschung, die eine Analyse der 
Verfassungen – deren Texte in den islamischen Ländern oft genug, wie gezeigt 
werden konnte, widersprüchlich und hybride sind – in Abgleich mit der 
Gesetzgebung und der ihr vorausgehenden bzw. folgenden öffentlichen Diskurse 
zu leisten hat, um zu einem umfassenden Bild der Rechtslage des „heiligen 
islamischen Rechts“ zu gelangen. Dies kann nur anhand einzelner Länderbeispiele 
intensiv geschehen, da kulturelle, soziale, politische und religiöse Faktoren die 
einzelnen Staaten unterschiedlich prägen. 

Da nun die Realisierung eines so umfangreichen Forschungsprojektes 
„Heiliges Recht – Öffentliches Recht: die Scharia in der Moderne“ auf der 
Grundlage der Analyse der Verfassungs- und Gesetzestexte unter Einbeziehung 
des gesellschaftlichen Diskurses noch in Angriff zu nehmen ist, seien anhand der 
oben aufgezeigten Strukturen einige übergreifende Bemerkungen, die eher 
thesenartigen Charakter haben, erlaubt. 

 
1. Es lässt sich eine Tendenz der islamisch sich legitimierenden Staaten 

feststellen, die Bindung an die Scharia zu kontrollieren. Dies zeigt sich im 
ägyptischen Verfassungsgericht, noch prägnanter aber vielleicht am 
Beispiel Irans, eines „islamistischen“ Staates: Chomeinis Verfügung von 
1988, der zufolge die Staatsräson über die im islamischen Recht 
verankerten Pflichten zu stellen ist, ist dafür exemplarisch. In diesem 
Punkt verfahren die beiden betrachteten (und auch andere) Staaten 
autoritär. 

2. Aber auch autoritäre Regimes sind vor Legitimitätskrisen nicht geschützt, 
wie beispielsweise die überraschende Wahl Chatamis 1997 in Iran oder die 
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vehementen Demonstrationen für politische Partizipation der 
Muslimbrüder140 zeigen.  

3. Es mag deshalb hilfreich sein, zumindest für analytische Zwecke, Recht 
nicht nur nicht als feste Größe zu betrachten – wie es implizit geschieht, 
wenn es als „heiliges Recht“ bezeichnet wird – sondern als dynamische, 
entwicklungsfähige Konstruktion. Interaktion zwischen Diskursprozessen 
und Gesetzgebungsverfahren sind in Betracht zu ziehen und differenziert 
zu untersuchen.  

4. Darüber hinaus könnte man überlegen, vor dem Hintergrund der 
geschilderten Prozesse Recht als einen Aushandlungsprozess zu 
betrachten, an dem verschiedene Akteure mit unterschiedlichen 
Perspektiven und Interessen beteiligt sind. Zivilgesellschaftliche, staatliche 
und islamistische Wahrnehmungen, Strategien, Argumentationen und 
Konzepte müssten von daher in die Untersuchung einbezogen werden.  
Abschließend soll hier ein Zitat Bourdieus stehen:  
 

„Le champ juridique est le lieu d’une concurrence pour le monopole de droit de dire le 
droit.“141 

 
Es gilt, dieses Feld zu kartographieren, die Grenzlinien zu ziehen und die Akteure 
in ihrer Interaktion zu beschreiben. Da ein solches Projekt der umfangreichen 
Neubearbeitung des Islamischen/Öffentlichen/Privaten Rechts jedoch vorerst 
Vision ist, bleibt zunächst festzuhalten, dass eine Charakterisierung des „heiligen“, 
weil in göttlich inspirierten Texten verankerten Rechts unbedingt differenziert 
gesehen werden muss. 

Mit Bezug auf die Muslime in Deutschland erklärt die dargelegte Situation im 
Öffentlichen Recht der Heimatstaaten, warum ein Entwurf eines „Islam in der 
Diaspora“, „Euro-Islam“ oder „kulturellen Islam“ (der mehr oder weniger die 
rechtlichen Implikationen auszublenden scheint) so ungeheuer erschwert ist: Das 
klassische Juristenrecht – wenn es denn je in dieser idealtypischen Form existierte 
– ist in ein modernes öffentliches Recht übergeführt, die traditionellen 
exegetischen Verfahren werden auf staatliche Organe transferiert. Es geht nicht 
darum, klassisch-islamische Prinzipien und Konzepte auf den europäischen 
Kontext anzuwenden, sondern die Prägung der Migranten, die ja durch ihre 
Heimatländer existiert, besteht durch die jeweiligen staatlichen Systeme, aus denen 
die Migranten kommen. Dies ist besonders deutlich an dem Versuch der 
Türkischen Republik zu erkennen, durch ihre Organisationen, beispielsweise die 
DITIP, Einfluss auf die innerdeutschen politischen Diskurse bis hin zum Inhalt 

                                                      
 

140 Flores 2005, S. 488. 
141 Zitiert in Bälz 1999, S. 243. 
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des geplanten Religionsunterrichts für muslimische Kinder an deutschen Schulen 
zu nehmen.  

Dagegen wird in der Islamwissenschaft noch weiterhin munter die Diskussion 
immer von diesen klassischen Konzepten her geführt – so beispielsweise die Frage 
der Modernisierung des Konzepts des klassischen dÁr al-IslÁm. Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass die islamisch geprägten Staaten Mitglied in den UN 
sind, mutet dies anachronistisch an.142 Die politische, ethnische und religiöse 
Vielfalt macht auch deutlich, dass eine Anlehnung an einzelne staatliche Konzepte 
– etwa die türkische oder marokkanische Staatsform – nicht möglich ist, da hier 
völlig unterschiedliche historische Entwicklungen und regionale Gegebenheiten 
vorliegen. Es bleibt am Ende die Zustimmung zu Johansen, dass die Entwicklung 
einer islamischen Identität im Rahmen einer säkularen Ordnung allein Aufgabe der 
Betroffenen, derjenigen, die sich als Muslime engagieren, sein kann.  
 

                                                      
 

142 Vgl. dazu die bemerkenswerte, v.a. auf Genderfragen ausgerichtete Studie von Ali 2000. 
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Das Verhältnis von Religion und Staat in 
ausgewählten europäischen Staaten: Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten 

Christian Walter 

1 Thesen 

 

1.1 Verfassungsdiskurse über Religion sind stark historisch geprägt. Die ganz 
unterschiedlichen Erfahrungen der jeweiligen Gesellschaften fließen sowohl 
auf der Ebene der Formulierung der Normen als auch auf derjenigen ihrer 
Auslegung und Anwendung in den Verfassungsdiskurs ein. 

1.2 In der Erfahrung des religiösen Bürgerkriegs liegt eine gemeinsame 
europäische Erfahrung, die sich in der grundsätzlichen Trennung von 
geistlicher und weltlicher Sphäre, von Kirche und Staat widerspiegelt. 
Ungeachtet sehr unterschiedlicher Ausgestaltungen im Einzelnen liegt hierin 
eine zentrale Gemeinsamkeit, die konzeptionelle Voraussetzung für jedes 
Staatskirchenrecht ist: Über unterschiedliche Formen der Zuordnung lässt 
sich nun einmal erst vor dem Hintergrund der gedanklichen Trennung 
diskutieren. Eine vollständige und bedingungslose Unterordnung des 
staatlichen Rechts unter religiöse Prinzipien, wie sie etwa Art. 4 der iranischen 
Verfassung fordert („All civil, penal, financial, economic, administrative, 
cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on 



Religion und Staat 
 

 

193 

Islamic criteria. This principle applies absolutely and generally to all articles of 
the Constitution as well as to all other laws and regulations, and the fuqaha' of 
the Guardian Council are judges in this matter.”), ist mit dieser 
Grundbedingung unvereinbar. 

1.3 In der unterschiedlichen Zuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche 
kommen unterschiedliche Staatsverständnisse zum Ausdruck. Das 
französische Trennungssystem hatte schon in der frühen Vorphase während 
der französischen Revolution und noch deutlicher in den 
Auseinandersetzungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein antiklerikales 
und etatistisches Element. Den Republikanern ging es – schlagwortartig 
verkürzt – um die Befreiung des Staates von der (katholischen) Kirche. 
Demgegenüber liegt der US-amerikanischen Trennung von Staat und Kirche 
eine liberale Vorstellung zugrunde, der es vornehmlich um die Befreiung der 
Kirche von staatlichem Einfluss geht. 

1.4 In Deutschland kam es zu keinen solchen grundsätzlichen Brüchen mit 
früheren Traditionen. Der sog. „Weimarer Kirchenkompromiss“, der bis 
heute geltendes Verfassungsrecht ist, enthielt den öffentlich-rechtlichen Status 
für diejenigen Religionsgemeinschaften, welche ihn 1919 bereits hatten. 
Gleichzeitig wurde er prinzipiell (d.h. unter abstrakten Kriterien) für alle 
anderen Religionsgemeinschaften geöffnet und sogar auf die 
Weltanschauungsgemeinschaften erstreckt (Art. 137 Abs.5 und Abs. 7 WRV).  

1.5 Was genau der „rätselhafte Ehrentitel“ einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (Rudolf Smend) für das Verständnis des Verhältnisses von Staat und 
Kirche bedeutet, ist bis heute umstritten. Auch wenn die sog. 
Koordinationslehre, nach der sich Staat und Kirche auf gleicher Augenhöhe 
begegnen, inzwischen ganz überwiegend als überholt gilt, finden sich doch 
gelegentlich Anklänge an solche Vorstellungen. Die Problematik wird durch 
einen Vergleich mit der Situation in der Schweiz plastisch. Dort wird in 
manchen Kantonen die Kirchensteuer auch von juristischen Personen 
erhoben, weil die Kirchgemeinden nicht personell, sondern wie die 
politischen Gemeinden territorial verfasst sind. Wer auf dem Gebiet der 
Kirchgemeinde ansässig ist – und sei es als Handelsgesellschaft ohne 
Religionszugehörigkeit – zahlt Kirchensteuer. Das Bundesverfassungsgericht 
hat dagegen schon in den 1960er Jahren anhand des badischen 
Kirchensteuergesetzes solchen Konzeptionen eine Absage erteilt und 
verlangt, dass Religionsgemeinschaften personell verfasst sein müssen. In der 
territorialen Verfassung von Religionsgemeinschaften wird die Parallele zum 
Staat besonders deutlich. 

1.6 In jüngerer Zeit kommt dem Grundrecht der Religionsfreiheit wachsende 
Bedeutung zu. Das gilt nicht nur in seiner (ursprünglich stark überwiegenden) 
individuellen Komponente, sondern gerade auch für seine korporative 
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Dimension. Daneben treten gleichfalls grundrechtlich operierende 
Diskriminierungsverbote. Beides zusammen (Religionsfreiheit und 
Diskriminierungsverbot) bewirkt in gewissem Umfang eine Angleichung der 
sehr unterschiedlichen staatskirchenrechtlichen Systeme. Das freiheitsbetonte 
amerikanische Trennungsmodell hat Gleichheitsprobleme, die zu einer 
Lockerung der strikten Trennung geführt haben. Umgekehrt verändert die 
Religionsfreiheit teilweise das etatistische französische Modell. Das deutsche 
Kooperationsmodell Weimarer Prägung hat keine vergleichbaren 
Grundsatzprobleme, muss aber Anpassungen vornehmen, um die 
Pluralisierung der religiösen Strukturen angemessen verarbeiten zu können. 

1.7 Die gerade beschriebenen Prozesse haben dazu geführt, dass in Deutschland 
zunehmend die Bezeichnung „Religionsverfassungsrecht“ an die Stelle des 
traditionellen „Staatskirchenrechts“ tritt. In der veränderten Terminologie 
kommen eine stärkere Fokussierung auf grundrechtliche 
Argumentationsmuster und die zunehmende Pluralisierung des religiösen 
Lebens zum Ausdruck. 

1.8 Die wachsende Bedeutung internationaler Menschenrechtsgarantien verstärkt 
diese Entwicklung. Ein System wie das der Europäischen 
Menschenrechtskonvention operiert unabhängig von gewachsenen 
institutionellen Staat-Kirche-Beziehungen. Entsprechend kann es korporative 
Garantien von Religionsgemeinschaften nur grundrechtlich ableiten. Das 
Gleiche gilt für objektiv wirkende Prinzipien wie den Grundsatz der 
staatlichen Neutralität. Für beides finden sich in der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Ansätze. Gleichzeitig ist eine 
gewisse Zurückhaltung des Gerichtshofs bei der Entscheidung von 
gesellschaftlich besonders umstrittenen Fällen festzustellen. Über das 
Instrument des Einschätzungsspielraums („Margin of appreciation“) gesteht 
der Gerichtshof den Mitgliedstaaten hier Einschätzungsspielräume zu. Dies 
hat etwa im Fall des Kopftuchverbots an türkischen Universitäten dazu 
geführt, dass solche Verbote nicht als konventionswidrig eingestuft werden. 
Die Grenzen dieser Spielräume werden in zahlreichen griechischen Fällen 
deutlich, in denen der Gerichtshof die Behandlung von religiösen 
Minderheiten (insbesondere der Zeugen Jehovas) im griechischen Recht für 
konventionswidrig erachtet hat. 



 

Das Schulstatut in Elsass-Moselle und der Islam. 

Eine Analyse aus laizistischer Perspektive.1 

Roland Pfefferkorn 

Das Schulstatut im Elsass und im Département Moselle stellt eine Ausnahme in 
Frankreich dar (abgesehen von den Überseegebieten), das den vier anerkannten 
Kulten beträchtliche Privilegien einräumt: Ihrer Bedeutung nach sind das: die 
katholische Kirche, die evangelische Kirche, die reformierte Kirche und die 
jüdische Konfession. Nicht-Gläubige und jene, die sich anderen Religionen, an 
deren erster Stelle der Islam steht, zugehörig fühlen, werden dadurch de facto 
diskriminiert. Damit weicht dieses Schulstatut vom Grundsatz der Gleichheit aller 
Bürger ab. Es handelt sich um eine vom französischen Recht abweichende 
Rechtslage, deren Grundlagen zumindest instabil sind. In der Umsetzung dieser 
                                                      
1 Die folgenden Darlegungen wurden bereits vor dem Collège de France am 19. und 20. März 2004 
im Rahmen der Tagung „Une laïcité pour l’avenir“, die von der Union Rationaliste organisiert wurde, 
am 3. Dezember 2005 im Rahmen der Tagung „L’enseignement public dans l’académie de 
Strasbourg: 1919-1980. Organisation, Mobilisations, Influences“ (organisiert vom Verein Alsace 
Mémoire du Mouvement Social sowie am 9. Dezember 2005 im Rahmen der Tagung „Religion, école et 
laïcité“, die vom Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale im Palais Universitaire 
(Université Marc Bloch de Strasbourg) organisiert wurde, und auch in der Reihe „Göttingen im Jahr 
der Geisteswissenschaften 2007“ in der Georg-August-Universität Göttingen (Seminar für 
Arabistik/Islamwissenschaft, Heyne-Haus) am 17. Dezember 2007, vorgetragen. Für einen 
vollständigeren Überblick verweise ich auf meinen Artikel: R. Pfefferkorn, Alsace-Moselle: un statut 
scolaire non laïque, Revue des sciences sociales, Université Marc Bloch, Strasbourg, n° 38, 2007, S. 
158-171. Dieser geht auch auf die bedeutende Frage der Abwendung der Bevölkerung vom 
Religionsunterricht und die verschiedenen konfessionellen Projekte, mit dieser Situation umzugehen, 
ein, was hier aus Platzgründen nicht geschehen kann. 
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Rechtslage zeigt sich zudem, dass den anerkannten Kulten regelmäßig neue 
Vorteile zugestanden werden, auch wenn verschiedene Bestimmungen abgeschafft 
wurden. Diese betreffen insbesondere konfessionelle und interkonfessionelle 
Schulen, konfessionelle Ausbildungsanstalten für Lehrer, Klosterschulen, das 
Schulgebet sowie die religiöse Einweihung von Schulen. 

In den zwei ersten Teilen der nun folgenden Ausführungen erinnere ich 
kurz und in groben Zügen an geschichtliche Hintergründe und an die Grundlagen 
und Transformationen dieses lokalen Schulstatuts. In einem dritten Teil werde ich 
die Art und Weise, wie sich die Kirchen und die politische Macht gegenüber dem 
Islam positionieren, kommentieren, wobei eine gewisse Versuchung der 
Instrumentalisierung deutlich feststellbar ist. 

1 Geschichtliche Hintergründe 

Die französische Konzeption von Laizität beruht auf Grundsätzen, auf die man 
sich vor 1905 geeinigt hat. Diese sind eng mit der Einrichtung öffentlicher Schulen 
verbunden. Beide Départements des Elsass (Haut-Rhin und Bas-Rhin) und das 
Département Moselle hatten dabei weder an den französischen Debatten über 
Laizität noch an den Fortschritten in diesem Bereich am Ende des 19. und am 
Beginn des 20. Jahrhunderts teil. Diese führten in Frankreich zu den Schulgesetzen 
(die Ferry-Gesetze vom 28. März 1882 und das Goblet-Gesetz vom 30. Oktober 
1886) und etwa zwanzig Jahre später zum Gesetz über die Trennung von Kirche 
und Staat. Im Gesetz vom 28. März 1882 werden der Religionsunterricht aus den 
Lehrplänen gestrichen und die Räumlichkeiten säkularisiert (was insbesondere das 
Verbot von Kruzifixen beinhaltet sowie das Verbot, dort den Katechismus zu 
unterrichten). Das Goblet-Gesetz, das die allgemeine Organisation der 
Grundschulen regelt, sieht die weltanschauliche Neutralität des Personals vor und 
stellt insbesondere eine grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen der 
Zugehörigkeit zu einem Klerus und der Ausübung eines Amtes im öffentlichen 
Grundschulsektor fest.  

Diese Gesetze zur Laizität sind als Durchsetzung alter Forderungen und als 
Erfolg politischer Kämpfe in einer spezifischen politischen Konjunktur am Ende 
des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankreich zu sehen. Die zugrunde 
liegenden Forderungen jedoch haben nichts spezifisch Französisches, da in 
Deutschland (mit der Bewegung zugunsten der weltlichen Schulen), oder in 
Großbritannien (mit einer ähnlichen Bewegung zugunsten der secular schools), die 
philosophischen, politischen und schulischen Fragestellungen im Grunde dieselben 
sind. Es geht in der Tat darum, wie John Locke bereits 1689 formulierte, dafür zu 
sorgen, dass die Kirche „vollständig getrennt“ von der politischen Macht sei. In 
der Tat galt im Laufe des 19. Jahrhunderts die geistige Unterwerfung der Lehrer 
und Schüler unter die Autorität priesterlicher Macht überall in Europa als das 
Haupthindernis für die Errichtung moderner Schulsysteme. Vor 1914 jedoch ging 
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die Säkularisierungswelle in Frankreich am weitesten, dem Land, wo die 
katholische Kirche bei der französischen Revolution ihre größte Niederlage seit der 
Reform erlebt hatte2.  

Laizität bedeutet jedoch nicht, Religionen zu verwerfen, sondern vielmehr die 
Suche nach einer gemeinsamen Moral, die zeitgemäß und unserer Gesellschaft 
angemessen ist, wie man leicht in den Abhandlungen des Soziologen Emile Durk-
heim über die laizistische Moral nachlesen kann3. Wenn man die drei Grundprinzi-
pien der französischen Schulgesetze vom Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet, 
nämlich weltanschauliche Neutralität der Lehrpläne, der Räume und des 
Lehrpersonals, so wird deutlich, dass die heutige Situation in den Departements 
des Elsass und in Moselle das exakte Gegenteil dessen darstellt, was Laizität 
eigentlich ausmacht. Trotz des tiefgreifenden Rückgangs religiöser Überzeugungen 
und Praktiken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere 
während der letzten Jahrzehnte verfügen die anerkannten Kulte aufgrund des 
nichtlaizistischen Schulstatuts sowie aufgrund des ebenfalls nichtlaizistischen 
Statuts der Kulte noch immer über beträchtliche öffentliche Privilegien. Der 
Religionsunterricht ist Teil des öffentlichen Schulunterrichts, und Familien, denen 
Religion gleichgültig ist, Agnostiker oder Atheisten müssen genauso wie diejenigen, 
die sich mit anderen Religionen, insbesondere dem Islam, identifizieren, 
Ausnahmegenehmigungen beantragen4. Die Existenz solch außerordentlicher 
Statuten, insbesondere des Schulstatuts, liegt natürlich in der spezifischen Ge-
schichte der drei Departements des Ostens Frankreichs begründet. Diese 
Departements waren während eines halben Jahrhunderts deutsch (von 1871 bis 
1918, dann, jedoch unter völlig veränderten Vorzeichen, erneut für eine kurze Zeit 
von 1940 bis 1944)5.  

                                                      
2 Vgl. B. Mély, De la séparation des Églises et de l’École. Mise en perspective historique. Allemagne, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Lausanne 2004. 
3 Als er zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Moral und ihre Entwicklung in verschiedenen 
Kulturen und Religionen spricht, stellt Emile Durkheim fest, dass man in den religiösen 
Konzeptionen selbst die moralischen Wirklichkeiten suchen müsse, die darin verborgen seien: Il faut 
découvrir ces forces morales que les hommes, jusqu'à présent, n'ont appris à se représenter que sous la forme d'allégories 
religieuses ; il faut les dégager de leurs symboles, les présenter dans leur nudité rationnelle, pour ainsi dire, et trouver le 
moyen de faire sentir à l'enfant leur réalité, sans recourir à aucun intermédiaire mythologique. C'est à quoi l'on doit tout 
d'abord s'attacher, si l'on veut que l'éducation morale, tout en devenant rationnelle, produise tous les effets qu'on en doit 
attendre (in: L’éducation morale (1902-1903). Für Durkheim impliziert Laizität die Suche nach einer 
gemeinsamen Moral.  
4 Diese Situation beeinträchtigt die Gewissensfreiheit, die Gleichheit aller ohne Unterscheidung der 
weltanschaulichen Orientierung und den universellen Charakter des Gesetzes, das von der 
öffentlichen Macht durchgesetzt wird. Man müsse sich nur einmal „einen Kurs in atheistischem 
Humanismus und eine ähnliche Verpflichtung für gläubige Familien“ vorstellen, wie Henri Pena-Ruiz 
meint, „um die Inkohärenz einer solchen Lage zu erfassen“ (in: B. Mély, a.a.O., S. 482). 
5 Bemerkenswert ist, dass während der kurzen Nazizeit der Religionsunterricht im Elsass und in 
Moselle, die von Hitlerdeutschland annektiert worden waren, abgeschafft worden war, während sich 
das Regime von Vichy an die katholische Kirche annäherte. Vgl: C. Singer, „1940-1944 : la laïcité en 
question sous le régime de Vichy“, Raison présente, n° 149-150, 1er trimestre 2004, S. 41-54. Was den 
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In den Jahren nach 1918 zeichnete sich die Politik des französischen Staats im 
Elsass und im Departement Moselle durch eine Mischung aus abwartender 
Haltung und Jakobinismus aus. Dabei kam es häufig zu zumindest ungeschicktem 
Vorgehen: Das Sprechen der Regionalsprache wurde diskreditiert und das lokale 
Recht in seiner Gesamtheit zuweilen undifferenziert in Frage gestellt. Doch auch 
der französische politische Kontext änderte sich während und nach dem ersten 
Weltkrieg. Während des Konfliktes versuchte die patriotische Religion in 
Frankreich wie anderswo auch, sich bei den christlichen Kirchen anzulehnen, die 
überall ihren jeweiligen Nationalstaat unterstützten.  

Nach dem Krieg wohnte man in Frankreich zunächst der Wiederaufnahme 
diplomatischer Beziehungen mit dem Vatikan im Jahre 1921 bei, dann, im Jahre 
1924, einem gütlichen Ausgleich des Staates mit den Kultusgemeinden. In diesem 
Kontext der Versöhnung einer „Regierungslaizität“ mit der katholischen Kirche 
verzichtete die nationale Rechte genauso wie das „Cartel des Gauches“ darauf, die 
französischen Laizitätsgesetze auf die drei Departements des Ostens 
auszudehnen6. Diese Situation dauerte auch nach dem zweiten Weltkrieg an, 
obgleich die Durchsetzung laizistischer Regelungen von verschiedenen Seiten, so 
auch von der reformierten Kirche, erneut gefordert wurde. 

Mit den Turbulenzen dieser Jahrzehnte (wechselnde Zugehörigkeit zu 
Frankreich und Deutschland, Ausweisungen, Enteignungen, Bestrebungen der 
Germanisierung beziehungsweise der Französierung, Nazifizierung und massive 
Zerstörungen in den Jahren 1944-45) sowie mit der tief greifenden wechselseitigen 
Durchdringung von Staat und Kirchen lässt sich erklären, dass dieses spezifische 
Recht aufrechterhalten und spezifische Praktiken seiner Umsetzung entwickelt 
wurden. Die wesentlichen regionalen Partikularismen sind jedoch im Laufe der 
letzten Jahrzehnte stark zurückgegangen. Dies betrifft sowohl die Beherrschung 
der regionalen Sprache als auch religiöse Überzeugungen. Die Tatsache, dass dabei 
Bestrebungen und Tendenzen sehr unterschiedlicher Natur miteinander vermischt 
wurden, verhinderte lange Zeit, dass laizistische Forderungen im Elsass und in 
Moselle auf größere Resonanz stießen. So machte sich die Lehrergewerkschaft 
Syndicat National des Instituteurs (SNI) das Jakobinertum des Staates zu Eigen. 
Gleichzeitig widersetzte sie sich der moralischen Dominanz der Kirchen und dem 
Sprechen der Regionalsprache. Andererseits stimmt es, dass sie die massive 
Ablehnung der elsässischen Lehrer, Deutsch zu lehren, aufgriff, während 85% der 
Bevölkerung einem solchen Unterricht positiv gegenüberstand7.  

                                                                                                                                  
rassistischen Charakter des Unterrichts während der Nazizeit angeht, so erlaube ich mir, auf meinen 
Artikel zu verweisen: „Mein Kampf enseigné aux enfants d’Alsace et de Moselle (1940-1944)“, Revue 
des sciences sociales, n° 31, 2003, Université Marc Bloch, Strasbourg, S. 186-197. 
6 Vgl. insbesondere Mély, a.a.O., S. 472-477. 
7 Das Buch der Gewerkschaftsaktivisten J. Senger/P. Barret, Le problème scolaire en Alsace et en 
Lorraine? Le régime confessionnel. Le bilinguisme, Paris ohne Datum (1949?) ist ein gutes Beispiel 
für diese Vermischung. In Bezug auf die Sprachenproblematik erlaube ich mir, auf meine Artikel zu 
verweisen: „Parler, écrire, penser : le bilinguisme hors les dialectes“, La Pensée, Paris, n° 323, juillet-
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2 Das lokale Schulstatut: Eine instabile und unklare 
Konstruktion 

Das Schulstatut ist nur eines von mehreren Elementen rechtlicher Regelungen auf 
lokalem Niveau. Dabei empfiehlt es sich, die verschiedenen Elemente sorgfältig 
voneinander zu unterscheiden, um häufig auftretende Vereinfachungen und zu 
kurz greifende Verknüpfungen zu vermeiden. Das, was man als lokales Recht von 
Elsass-Moselle bezeichnet, betrifft sehr verschiedene Aspekte des 
gesellschaftlichen Lebens (Kultusrecht, notarielles Recht, Handelsrecht, Jagdrecht, 
Gemeinderecht, Arbeitsrecht, Vereinsrecht usw.). Hier bietet es sich an, das 
Kultusrecht8, das Konkordat9 sowie die lokalen Regelungen zur 
Sozialversicherung10 vom lokalen Schulstatut zu unterscheiden, das sich heute in 
erster Linie dadurch kennzeichnet, dass die Schüler verpflichtet sind, den 
Religionsunterricht einer der vier anerkannten Konfessionen zu besuchen; von 
Familien, die dies ablehnen, wird ein Antrag auf Befreiung von diesem Unterricht 
gefordert. 

Die Texte, die das lokale Schulstatut regeln sollen, stammen aus 
unterschiedlichen Quellen. Dabei werden zum Teil nur einige berücksichtigt, 
während andere „vergessen“ werden11:  

Es handelt sich hierbei um 
1) Einen Teil der französischen Gesetzgebung von vor der deutschen Annexion 

von 1871, die unter dem bismarckschen Regime bewahrt wurde. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um einige Bestimmungen des Falloux-
Gesetzes; es empfiehlt sich daran zu erinnern, dass dieses Gesetz aus einer Zeit 
der engen Zusammenarbeit des Staates und der katholischen Kirche mit einer 
klar konservativen, respektive restaurativen Zielsetzung stammt.  

2) Die durch den Reichstag erlassene allgemeine deutsche Gesetzgebung 
(Reichsgesetze). Diese teilt mit dem Falloux-Gesetz das Prinzip der 

                                                                                                                                  
septembre 2000, S. 99-110; „Bilinguisme : question régionale ou question sociale“, Passerelles, 
Thionville, n° 18-19, 1999, S. 135-139; „Moselle germanophone. Contradictions linguistiques ...“, 
Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° 25, 1998, Université Marc Bloch, Strasbourg, S. 
149-153. 
8 Es spricht den anerkannten Kulten Privilegien zu.  
9 Ein diplomatisches Abkommen, das die Beziehungen des französischen Staates zum Vatikan regelt. 
Es hat keine direkten Auswirkungen auf das Schulstatut, aber es erklärt, warum der Staatschef den 
Bischof von Metz und den Erzbischof von Straßburg ernennt und warum die Vertreter der 
anerkannten Kulte aus dem Budget des Innenministers bezahlt werden. Das aktuelle Konkordat 
unterscheidet sich jedoch von dem von 1804.  
10 Diese werden zu Recht als vorteilhafter für die Arbeitnehmer aus dem Elsass und der Moselle als 
die allgemeinen Regelungen angesehen, da ein höherer Anteil medizinischer Ausgaben zurückerstattet 
wird als in den anderen französischen Departements (gegen höhere Beiträge).  
11 Artikel 10a der Verordnung vom 16. November 1887. Dieser verändert die Verordnung vom 10. 
Juli 1973. Dieser Artikel, der sich auf die Grundschulen beschränkt, sagt jedoch nichts über 
irgendeine „Verpflichtung“ bezüglich eines Religionsunterrichtes.  
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Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirchen; sie legt insbesondere fest, dass 
„in allen Schulen Unterricht und Erziehung dazu neigen [müssen], Religion, 
Sittlichkeit und den Respekt gegenüber der etablierten Macht und den Gesetzen 
zu entwickeln“. 

3) Die allgemeinen französischen Gesetze, die nach 1918 in Kraft traten.  
4) Die vorübergehend eingeführten lokalen französischen Gesetze.  
5) Schließlich muss man zu dieser Gesamtheit eine ganze Reihe von offiziellen 

Rundschreiben, von Dekreten, von Entscheidungen des Staatsrates usw. 
hinzufügen. 

 
Diese Texte sind nur schwer zugänglich. Einige sind ausschließlich in Sütterlin 
geschrieben. Einige werden nicht mehr angewendet, es ist aber immer die Kirche, 
die über die abzuschaffenden Texte entscheidet. Auf andere Texte wird zuweilen 
erneut Bezug genommen, zum Beispiel in Verbindung mit den IUFM (Instituts 
Universitaires de formation des maîtres), den Ausbildungsstätten für Lehrer. Wir 
haben es hier, wie bereits in einer Studie des Straßburger Rektorats von 1968 
angemerkt wurde, mit einer „nicht kodifizierten“ Gesamtheit [une somme non-
codifiée] von Texten zu tun, die ihrer Natur und ihrem Status nach sehr 
uneinheitlich sind12. Mit anderen Worten: hier wie in anderen Bereichen ist alles 
interpretierbar. In der Tat hat sich das Verständnis des lokalen Schulstatuts 
während der letzten Jahrzehnte gewandelt. Das Personal der öffentlichen 
Grundschulen umfasst nur mehr sehr wenige Ordensschwestern, das Schulgebet 
hat keinen zwingenden Charakter mehr. Die zukünftigen Grundschullehrer 
müssen keine Religionsprüfungen mehr ablegen, und die öffentlichen Schulen 
werden nicht mehr religiös eingeweiht. 

Im Wesentlichen reduziert sich das Schulstatut des Elsass und des 
Départements Moselle heute auf die Verpflichtung, einen Religionsunterricht zu 
besuchen. Familien, die das ablehnen, müssen um eine Befreiung ersuchen. Dem 
Erlass des Staatsrates vom 6. April 2001 zufolge betrifft diese Verpflichtung zum 
Religionsunterricht jedoch nur den Staat und nicht die Schüler und ihre Familie. 
Diese „Verpflichtung“ wird in den offiziellen Rundschreiben des Rektorats an die 
Schulleiter zu Beginn jedes Schuljahres aufs Neue bekräftigt. Damit zeigt sich, dass 

                                                      
12 Die Kodifizierung des elsässischen und moseller Rechts wird vom offiziellen Rundschreiben 
Juppés vom 30. Mai 1996 explizit vorgesehen. Diese sollte vom Institut du Droit Local (IDL) 
umgesetzt werden. Die Ligue des Droits de l’Homme und die Fédération Syndicale unitaire fordern 
diese Kodifizierung seitdem ohne Erfolg ein. Das Institut du Droit Local ist ein Verein im Sinne 
lokalen Rechtes von 1908, wird im Wesentlichen durch öffentliche Subventionen finanziert und 
veröffentlicht die Zeitschrift Revue du droit local. Seit Jahren sind beinahe sämtliche Arbeiten, die 
sich mit dem Kultusrecht oder mit dem Schulstatut befassen, parteiisch. Die wichtigsten Mitarbeiter 
dieser Zeitschrift nehmen regelmäßig an Initiativen teil, deren Ziel es ist, den Religionsunterricht zu 
verteidigen, zu stützen oder zu erweitern. Die ursprünglichen Statuten des Vereins wurden 
dahingehend verändert, dass der Vorstand eine strenge Kontrolle über die Aktivitäten des Vereins 
ausübt. 
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die Umsetzung des Statuts in den Oberstufenschulen (Lycée) und den Collèges13 
letztendlich als das Ergebnis einer Praxis der Rektoren, sich de facto in den Dienst 
der Kirchen zu stellen, anzusehen ist. Die Unterrichtsbefreiungen werden in den 
öffentlichen Lehranstalten seit zwei Jahrzehnten auf unterschiedliche Weise 
gesammelt, wobei die zum Teil surrealen Anweisungen der Rektorenrundschreiben 
und der Kirchen dabei nicht immer angewendet werden.  

Auch der Inhalt des Religionsunterrichtes ist variabel. Häufig werden dabei 
Katechismus und Religionsunterricht miteinander verwechselt. Für die 
katholischen Lehrer bildet „der Religionsunterricht eine Mikro-Kirche“14. Für die 
protestantischen Lehrer steht die Vermittlung historischer Kenntnisse im 
Vordergrund, ohne dass sie dabei auf die Vermittlung von Glaubensinhalten 
verzichten, obgleich diese nicht im offiziellen Lehrplan enthalten sind. Zudem 
reagieren etliche Geistliche auf autoritäre Weise auf den nachlassenden 
Gottesdienstbesuch und machen die Teilnahme an religiösen Riten zur Bedingung 
für die Teilnahme am Religionsunterricht. Schließlich „ermutigen“ fast alle 
„katholischen und protestantischen Religionslehrer wenigstens punktuell eine 
kirchliche Praxis“15.  

Trotz dieser Gegebenheiten treten Kirchen wie Befürworter eines 
obligatorischen Religionsunterrichtes gerne als Laizisten auf, allerdings in einer 
„elsässischen“ Bedeutung, die zumindest merkwürdig anmutet und das Wort 
gänzlich seines Inhaltes entleert. Ich werde hier nur ein Beispiel geben: Der 
Präsident des Instituts für Lokalrecht behauptet, dass „es einer der bedeutendsten 
Merkmale dieses elsässischen Laizismus [sei], dass die Religion ihren Platz in der 
Schule hat“16. 

Kirchen und Befürworter des lokalen Schulstatuts behaupten zudem in 
regelmäßigen Abständen fälschlicherweise, dass die französische Regelung der 
Trennung von Kirche und Staat eine Ausnahme innerhalb Europas darstelle17. Sie 
vertreten die Meinung, dass das Statut im Elsass und in Moselle einer 
angenommenen europäischen Normalität entspräche. Dabei wurde die Annahme 
eines europäischen Modells, das im Widerspruch zu einer französischen 

                                                      
13 Seit 1919 jedoch haben weder die Schuldirektoren noch die Inspektoren schriftliche Anweisungen 
in Bezug auf den Unterricht im Primarbereich erhalten.  
14 Beitrag von D. Frey zu der Tagung „Religion, école et laïcité“ vom Centre de sociologie des 
religions et d’éthique sociale, Palais universitaire, Université Marc Bloch de Strasbourg, 9. Dezember 
2005. 
15 Ebenda. 
16 J.-M. Woehrling, in seinem Schlusswort zu F. Messner/A. Vierling (Hrsg.), L'enseignement 
religieux à l'école publique, Strasbourg 1998, S. 135. 
17 Diese These wurde aus Gründen der Rechtfertigung auch von einigen Verteidigern der Laizitität „à 
la française“ vertreten. Diese neigen dazu, diese Laizität zu mystifizieren, ohne jedoch den 
Gegebenheiten der historischen Bewegung für eine Trennung von Kirche und Staat in den meisten 
europäischen Ländern und den tatsächlichen Transformationen des letzten Jahrhunderts in diesen 
Ländern Rechnung zu tragen.  
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Ausnahmeregelung stünde, seit langem widerlegt. Bereits in ihren schon älteren 
gemeinsamen Werken widerlegen Jean Baubérot und Alain Dierkens18, um nur 
diese beiden zu zitieren, mit Hilfe empirischer Untersuchungen und überzeugender 
Analysen die Hypothese, dass eine einheitliche europäische Norm einen Gegensatz 
zu einer französischen Ausnahme bilde. Benoît Mély legt in seiner Dissertation aus 
dem Jahr 2004 dar, dass die Forderung nach einer Trennung von Kirche und Staat 
keineswegs ein spezifisch französisches Phänomen ist, sondern dass sie eng mit der 
politischen und schulischen Geschichte Europas verbunden ist. Diese Forderung 
wurde während des 18. und 19. Jahrhunderts in den meisten europäischen 
Ländern, insbesondere in Großbritannien, in Italien, in Frankreich und in 
Deutschland, formuliert. Sie wurde überall explizit artikuliert, und, wenigstens zum 
Teil, verwirklicht. Der französische Fall ist sicherlich originell, eine sorgfältige 
Betrachtung der Beziehungen zwischen den Religionen und den jeweiligen Staaten 
zeigt jedoch, dass diese Beziehungen sich in den meisten Ländern in Richtung 
einer Trennung entwickelt haben. Das französische Modell stellt nur die 
vollständigste Umsetzung dieses Wandels vor 1914 dar19. Zwischen Frankreich 
und dem Rest Europas findet sich also kein Gegensatz. Überall musste man den 
Widerstand der Kirchen besiegen, die nicht freiwillig auf ihre Vorrechte im Gebiet 
der öffentlichen Erziehung verzichteten. Diese Siege konnten je nach sozio-
politischem Kontext des jeweiligen Landes und den dortigen Machtverhältnissen 
mehr oder weniger früh und mehr oder weniger umfangreich errungen werden. Im 
Übrigen sind die Mitglieder der Europäischen Union in Fragen der Laizität uneins. 
Erst kürzlich hat sich die Forderung nach einer Trennung von Kirche und Staat 
wieder verwirklicht, als im Jahr 2000 der schwedische Staat die Finanzierung der 
lutherischen Kirche aufgegeben hat, während bis dahin das lutherische Bekenntnis 
Staatsreligion war. 

 

                                                      
18 J. Baubérot (Hrsg.), Religions et laïcité dans l’Europe des douze, Paris 1994 ; A. Dierkens (Hrsg.), 
Problèmes d’histoire des religions. Pluralisme religieux et laïcité dans l’Union européenne, Bruxelles 
1994. 
19 B. Mély stellt auch das Erklärungsmodell, das sich auf den Gegensatz zwischen „katholischen 
Ländern“ und „protestantischen Ländern“ bezieht, in Frage, oder genauer, er relativiert es. Er 
verdeutlicht zwei politische Logiken in Bezug auf Schule: Die eine zielt auf eine Reproduktion der 
Unterscheidung „Schule für das Volk/Schule für die Notabeln“ ab, die andere versucht eher, eine 
demokratische Schule zu errichten, die diese Unterscheidung hinter sich lässt. Folgt man den 
Analysen des Autors, so sind die Gesetze Jules Ferrys der ersten Logik zuzuordnen, während sich die 
Bewegungen für eine „weltliche“, „purely secular“ oder „laica“ Schule in Deutschland, 
Großbritannien und in Italien für eine zweite Logik einsetzten, die sich jeder Form von 
Weltanschauung (sei sie religiös oder staatlich) widersetzte. 
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3 Instrumentalisierung des Islam? 

Der massive Zuzug muslimischer Bevölkerungsgruppen während der letzten 
Jahrzehnte hat die Ungleichheiten zwischen den Anhängern verschiedener 
Religionsgemeinschaften deutlich werden lassen. Denn tatsächlich verfügen die 
anerkannten Konfessionen im Vergleich zu den nicht anerkannten Religionen über 
bestimmte Privilegien. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sorgen sich einige 
Verantwortliche in der katholischen wie in der protestantischen Kirche um die 
Lage des Islam. Bereits im Juni 1981 kümmerte sich Erzbischof Elchinger, zu 
dieser Zeit Erzbischof von Straßburg, in einem Schreiben um eine „Heranführung 
an den Koran“ [initiation coranique]: „Seit mehreren Jahren bin ich beim Rektor 
der Akademie sowie bei den Bürgermeistern von Straßburg und Mulhouse dafür 
eingetreten, dass in den Grundschulklassen, wo es eine ausreichende Anzahl 
muslimischer Kinder gäbe, eine Heranführung an den Koran organisiert wird.“ Ein 
wenig weiter im selben Text präzisiert er: „Meine Vorschläge sind von den Schul- 
und Gemeindebehörden gut, bei den betroffenen Familien jedoch weniger gut 
aufgenommen worden“20. 

Ende der neunziger Jahre konnte man außerdem miterleben, wie auf 
Initiative einer Gruppierung katholischer und protestantischer Theologen eine 
Fakultät für islamische Theologie an der Universität für Geisteswissenschaften in 
Straßburg gegründet werden sollte. Diese sollte nach dem Modell der Institute für 
katholische und protestantische Theologie, die einen Ausnahmestatus genießen, 
aufgebaut werden. Dieser Versuch ist sowohl am Widerstand innerhalb der 
Universität selbst als auch am Fehlen interessierter muslimischer Partner 
gescheitert. Neue Projekte sind jedoch in Vorbereitung21. Diese Fürsorge der 
Vertreter der katholischen und protestantischen Kirche zielt im Wesentlichen 
darauf ab, das lokale Schulstatut und das lokale Statut der Kulte zu festigen. 

Die politischen Entscheidungsträger stehen dem in Nichts nach. Im Jahre 
1997 sprach sich der Präsident des Regionalrates, Adrien Zeller, für die 
Anerkennung des Islam im Rahmen des lokalen Statuts der Kulte aus, 
einschließlich seiner Aufnahme in den Kreis der anerkannten Religionen. Er hoffte 
auch, dass die christlichen Kirchen bei dieser Gelegenheit durch den Wettbewerb 
eine Erneuerung der religiösen Inbrunst erfahren würden. Bereits 1835 bemerkte 
Gustave de Beaumont, ein Freund Alexis’ de Tocquevilles, in einem Kommentar 
zur Situation der Religionen in Nordamerika, dass das religiöse Bewusstsein durch 
die Fülle religiöser Antagonismen und der religiösen Vielfalt gesteigert würde22. 

                                                      
20 Vgl. Cahiers du Centre Fédéral, Centre d’histoire sociale, de recherches, de formation et de 
documentation de la Fédération de l’Education Nationale, Paris, n° 15, février 1996, S. 239. 
21 Vgl. den Vortrag, den F. Messner Anfang 2005 in Strasbourg hielt: Sur la création d‘une faculté de 
théologie musulmane à Strasbourg; vgl. auch den Bericht der „commission Machelon“, die den 
Vorschlag der Einrichtung einer Fakultät für islamische Theologie in Straßburg wieder aufgreift.  
22 G. de Beaumont, Marie ou l’esclavage aux Etats-Unis, Tableau de Moeurs Américaines, Paris, 
Charles Gosselin, 1835. 2 Bände. Er wird zitiert von K. Marx, Sur la question juive, Paris 2006, S. 51.  
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Doch im Laufe der letzten Jahre ist man sich in der Frage einer Integration 
des Islam zunehmend uneinig, sowohl innerhalb der Kirchen wie auch unter den 
Vertretern des Staates, insbesondere nachdem sich der Ausschuss unter der 
Leitung von Bernard Stasi, einem ehemaligen Minister, dieser Anregung 
angenommen hat23. So erklärte der Präfekt von Metz am Vorabend der 
Regionalwahlen von 2004 öffentlich, dass es nicht in Frage komme, den Islam in 
das Lokalstatut zu integrieren24. Der Präsident des IDL (Institut für lokales Recht) 
schlug im April 2004 vorsichtig die Schaffung einer „Studienkommission“ vor, die 
„den zuständigen Behörden alle notwendigen Informationen liefern soll, die für die 
Fortsetzung eines solchen Projekts notwendig sind“25. 

Auch von einem laizistischen Standpunkt aus stellen sich das Schulstatut 
sowie das Statut der Kulte als diskriminierend dar. Die einzig kohärente Antwort 
auf dieses Problem bestünde in der Forderung nach Gleichbehandlung. Diese 
jedoch muss sowohl auf die Mitglieder aller anderen Religionen angewendet 
werden, die in der Tat gegenüber den vier anerkannten Kulten benachteiligt 
werden, als auch hinsichtlich jener, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Der 
Rahmen für diese Gleichbehandlung kann nicht ein erweitertes lokales Schulstatut 
(und ein erweitertes Statut der Kulte) sein: Welche anderen Religionen werden 
eingeschlossen? Der Islam? Der Buddhismus? Die anderen evangelischen Kirchen? 
Und welche? Der einzige mögliche Rahmen einer solchen Gleichbehandlung 
sowohl hinsichtlich jener, die sich in einer Religion gleich welcher Art 
wiedererkennen, als auch hinsichtlich der indifferenten, der Agnostiker oder der 
Atheisten, ist die Laizität. 

Unter diesem Gesichtspunkt stellen die laizistischen Schulgesetze der 1880er 
Jahre und das Gesetz von 1905 einen deutlich stabileren und weniger 
diskriminierenden gemeinsamen Rahmen dar als das Gesetz vom März 2004 über 
religiöse Insignien, das unter dem Vorwand, dass sie ein islamisches Kopftuch 
trugen, zum Ausschluss minderjähriger Mädchen aus der öffentlichen Schule 
und/oder zu ihrer Einschulung in konfessionellen Schulen führte. Dieses Gesetz, 
das als ein laizistisches Gesetz präsentiert wurde, verdeutlicht noch zusätzlich, wie 
absurd die Situation in den östlichen Departements ist. Die Kopftuchaffären im 
Vorfeld des neuen Gesetzes über religiöse Insignien waren in dieser Hinsicht 
besonders schockierend. 

Die nationale Presse hat kaum über die „Affäre“ von Thann berichtet, die 
jedoch exakt zum selben Zeitpunkt stattfand wie jene der zwei Schwestern von 

                                                      
23 Dieser Ausschuss hatte zur Aufgabe, neue Richtlinien zur Umsetzung der Laizität zu erarbeiten. 
Ein Ergebnis der Arbeit dieser Kommission war das Gesetz n° 2004-228 vom 15 März 2004 zum 
Verbot des Tragens religiöser Insignien in öffentlichen Schulen (Anm. d. Üb.). 
24 Wahrscheinlich steht der hohe Stimmenanteil der extremen Rechten bei den Regionalwahlen (diese 
erreichte 28% der Stimmen beim ersten Wahldurchgang am 21. März 2004) sowie die starke mediale 
Präsenz des Islam im Rahmen der Kopftuchdebatte durchaus in einem Zusammenhang mit dieser 
Positionierung eines Vertreters des Staates.  
25 Revue du droit local, n° 40, Februar 2004 (erschienen im April 2004), S. 12. 
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Aubervilliers, die ihrerseits in den Medien extrem hochgespielt wurde. Hätte man 
den Fokus jedoch auf Thann gerichtet, hätte man die hauptsächlich 
diskriminierende Dimension dieser Affären bloßlegen können. In Thann (Haut-
Rhin) wurde im November 2003 eine elfjährige Schülerin der sechsten Klasse im 
Namen der Laizität endgültig vom Unterricht ausgeschlossen, weil sie ein 
islamisches Kopftuch trug. Anschließend wurde sie am 10. Februar provisorisch in 
ein anderes öffentliches Collège derselben Stadt aufgenommen, bevor sie im März 
2004 erneut endgültig ausgeschlossen wurde. In diesen Collèges im Departement 
Haut-Rhin gaben jedoch (und geben noch immer) Vertreter der anerkannten 
Kultusgemeinden Religionsunterricht und nehmen am Ende jeden Trimesters an 
Klassen- und Notenkonferenzen teil. Die große Mehrheit der Lehrer der 
betroffenen Collèges hat im Namen der Laizität dagegen protestiert, dass ein 
junges Mädchen, das ein Kopftuch trägt, am Unterricht teilnimmt. Die 
Anwesenheit von Geistlichen der anerkannten Religionen dagegen, die von den 
Kirchen geschickt werden, war nie Gegenstand solcher Proteste. Im Herbst 2004 
wurden im Zuge der Anwendung des Gesetzes über religiöse Insignien dutzende 
Schüler von verschiedenen öffentlichen Lehranstalten im Elsass ausgeschlossen. In 
vielen Lehranstalten der drei Departements im Osten Frankreichs hängen jedoch 
noch immer Kruzifixe, das religiöse Zeichen schlechthin, an der Wand. Diese 
schreienden Widersprüche scheinen den Präsidenten des IDL jedoch nicht zu 
erschüttern, behauptet er doch im April 2004 in seiner Zeitschrift Revue du droit 
local, dass es dem religiösen Lehrpersonal, das an Lehranstalten Religionskurse hält, 
nicht verboten werden könne, „Zeichen oder Trachten zu tragen, die ihre religiöse 
Zugehörigkeit bezeugen“. Er fügt sogar hinzu: „Es ist nur schwer denkbar, dass 
der Religionsunterricht aller Zeichen beraubt wird, die die Zugehörigkeit zur 
betreffenden Religion manifestieren“26.  

In Anbetracht der Nichtbeachtung der Gleichheits- und Freiheitsgrundsätze 
und von tief greifenden gesellschaftlichen Entwicklungen (Ablösung von der 
Religion, Anstieg der Befreiungen vom Religionsunterricht, Diskriminierung 
anderer Religionen) machen laizistische Kräfte seit langem pragmatische 
Vorschläge, um einem status quo zu entkommen, der heute untragbar geworden ist. 
Anstatt die Mehrheit der Eltern zu zwingen, um Befreiungen vom 
Religionsunterricht zu ersuchen, könnte eine einfache Lösung, zumindest fürs 
Erste, darin bestehen, „die Verpflichtung“ zur Teilnahme am religiösen Unterricht 
durch eine fakultative Teilnahme zu ersetzen. 

Eine solche Entwicklung wäre im Einklang mit dem neuen Erlass des 
Staatsrates27 vom 6. April 2001. Dieser hat eine bedeutsame Präzisierung 
eingeführt, die besagt, dass die Verpflichtung zum Religionsunterricht auf Seiten 
des Staates liegt und nicht auf Seiten der Schüler und ihrer Familien. Der Staat ist 

                                                      
26 Revue du droit local, n° 40, Februar 2004 (erschienen im April 2004), S. 11. 
27 Vgl. F. Berguin, De la portée du droit local alsacien et mosellan sur le service public de l’éducation 
nationale, 19 Seiten. Unveröffentlichter Text, vom Autor vorgetragen. 
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also verpflichtet, einen solchen Religionsunterricht zu gewährleisten, umgekehrt 
können aber die Schüler zur Teilnahme nicht verpflichtet werden. Es gibt immer 
mehr Eltern, die im Primarbereich keinen religiösen Unterricht in der öffentlichen 
Schule wünschen. In der Sekundarstufe I und II sind sie bei weitem in der 
Mehrheit. Mehr als ein Jahrhundert nach der Verabschiedung des Gesetzes über 
die Trennung von Kirche und Staat ist es Zeit, diese schließlich zu vollenden. 
Diese Frage betrifft nicht nur die Einwohner des Elsass und des Départements 
Moselle, sie betrifft alle Franzosen, die durch ihre Steuern die Kulte und das 
Schulstatut in diesen Gebieten finanzieren.  

Die wirksame und unmittelbare Umwandlung des Religionsunterrichts in 
eine fakultative Option würde es den Familien, die es wünschen, erlauben, ihre 
Kinder auf freiwilliger Basis zu diesem Unterricht anzumelden. Gleichzeitig würde 
dies den Eltern, die keinen solchen Unterricht wünschen, den Zwang nehmen, 
dazu Stellung zu nehmen. In der Tat wird ein solches Vorgehen für keinen anderen 
fakultativen Unterricht verlangt. In einer laizistischen Perspektive darf der 
Religionsunterricht nicht mehr Teil der Planung der obligatorischen Stundentafel 
sein, dagegen muss man den Schülern (und ihren Eltern) die Freiheit garantieren, 
einem solchen Unterricht anderweitig zu folgen. Und selbstverständlich betrifft 
dies alle Kulte einschließlich des Islam. 

 
(Übersetzung : Kathrin Zeiß) 
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Welche Korrelationen bestehen zwischen Recht und Religion? Dieser Be-
ziehung in ausgewählten Zeiten und Regionen (alter Orient/Antike, mo-

dernes Europa, Islamische Welt) nachzuspüren, hat sich dieser Band zum Ziel 
gesetzt. Als konkreten thematischen Bezugspunkt haben die Herausgeber 
jene spannungsreiche Beziehung gewählt, die zwischen dem Recht als gött-
licher Satzung und dem Recht als menschlicher Ordnung bestehen kann. Ak-
tueller Anlass, sich dieser Frage näher zu widmen, ist die Wahrnehmung eines 
Wiedererstarkens des Religiösen – sowohl hinsichtlich der traditionell in den 
westlichen Staaten verankerten als auch der von Minderheiten praktizierten 
Religionen, namentlich des Islam. Diese Entwicklung stellt das etablierte Ver-
hältnis von Recht und Religion auch in der westlichen Welt in Frage und zwingt 
zu einer Veränderung bzw. Anpassung des Selbstkonzepts westlicher Gesell-
schaften. Letzteres war bis dahin von der Vorstellung geprägt, dass sich Mo-
dernisierung vor allen Dingen in einer weiteren Konsolidierung von Säkularität 
und Neutralität sowie einer zunehmenden Entsakralisierung manifestiert. In 
einer epochenübergreifenden Betrachtung, die die Wissenschaften vom Alten 
Orient, von der griechisch-römischen Antike, der Theologie, vom Recht sowie 
die Islamwissenschaft einbezieht, soll das Verhältnis von Recht und Religion 
näher betrachtet und die angeführte These in einen größeren Kontext gestellt 
werden. 
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